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Editorial 

PNDonline will eine nach vorn gewandte Dis-
kussion über die Grundlagen des Planens, 
Steuerns und Entwickelns befördern und da-
bei zum Dialog unter den an dieser Diskussi-
on Beteiligten anregen ... Diesem Anspruch 
wird die neue Ausgabe (III|2007) gleich auf 
mehrfache Weise gerecht: 

Der Dialog wird fortgesetzt: Ein Beitrag von 
Gérard Hutter gab Anlass für verschiedene 
Kommentare und weiterführende Gedanken. 
Nun nimmt der Autor Stellung, resümiert Po-
sitionen und leitet aus seinem Beitrag sowie 
den Anmerkungen dazu Forschungsfragen 
für die Zukunft ab … Auf diese Weise würden 
wir gern öfter und auf noch breiterer Basis 
diskutieren. 

Eine andere Form der Diskussion soll mit die-
ser Ausgabe begonnen werden: „Planungskul-
tur“ ist sehr in Mode gekommen, gerät damit 
aber zugleich in die Gefahr, zu einem der vie-
len Modebegriffe zu werden, die umso inhalts-
leerer werden, je öfter man sie aufruft. Wir 
starten daher eine Befragung, die nach Inhalt 
und Bedeutung (insbesondere für die For-
schung) dieses Begriffes fragt. Der Text der 
Fragen wird hier abgedruckt – verbunden mit 
der Aufforderung, uns Antworten zuzusen-

den, die wir dann sukzessive veröffentlich 
werden. Wir hoffen so, Material zu gewinnen, 
das dann in gemeinsamer Diskussion ausge-
wertet wird. 

Einen ersten Einstieg in diese Diskussion bie-
tet der Beitrag von Dietrich Fürst, der sich und 
uns fragt, ob die Auseinandersetzung mit Pla-
nungskultur zu einem besseren Verständnis 
von Planungsprozessen beiträgt. Auch hier ist 
von den Unschärfen des Begriffs die Rede. Um 
Klarheit zu schaffen wird der Versuch unter-
nommen, die für die Stadt- und Regionalpla-
nung bislang vorliegenden unterschiedlichen 
Verständnisse von „Planungskultur“ zusam-
menzutragen, Gemeinsamkeiten herauszu-
arbeiten und nach dem Nutzen der Analyse 
von „Planungskulturen“ zu fragen. Eine erste 
Folgerung lautet: „Planungskultur-
Untersuchungen sind dort sinnvoll, wo sie 
mit-ursächlich sein könnten für Störungen 
von Interaktions- und Koordinationsprozes-
sen.“ Zum Beispiel bei grenzüberschreiten-
den Planungen oder im „Wandel institutionel-
ler Koordinationsmechanismen im Verhält-
nis zu den kulturellen Prägungen der sie tra-
genden Akteure“ 

Man darf gespannt sein, welche weiteren As-
pekte im Zuge der Umfrage benannt werden 
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und wie kontrovers die weitere Debatte verlau-
fen wird. 

Zu einer nach vorn gewandten Diskussion ge-
hört, dass man sich Gedanken darüber macht, 
was aus dem überkommenen Wissensbestand 
auf die weitere Reise mitgenommen werden 
kann und was man zurück lassen sollte. Die-
ser Selbstvergewisserung dienen die drei Bän-
de der edition stadt|entwicklung, die den Aus-
gangspunkt auch für die Entstehung der PND-
online-Plattform bilden. Aus der Sicht des 
Herausgebers dieser Reihe wird hier ein per-
sönliches Zwischenresümee gezogen: Am 
Beispiel des Wandels der „shared mental mo-
dels“ in den Planungsdisziplinen plädiert er 
für einen „Neustart“ der Diskussion, mit kla-
reren Begriffen, realistischerem Selbstver-
ständnis und „entschlackter“ Theorie. Auch 
dies eine Einladung zu Widerspruch und Dis-
kussion. 

In den thematischen Schwerpunkten (Fokus 1 
und 2) werden neue Texte präsentiert: 

Fokus 1 

Wenn von Bürgerinnen und Bürgern als „Ak-
teuren der Stadtentwicklung“ die Rede ist, fal-
len bestimmte Gruppen häufig aus der Be-
trachtung heraus. Dass war schon in der Parti-
zipationsdiskussion (und -praxis) so und das 
wiederholt sich bei der Auseinandersetzung 
mit „bürgerschaftlichem Engagement“. Hier 
wird ein Text wiedergegeben, der kürzlich in 
der RaumPlanung erschien und in dem Dirk 
Halm und Faruk Şen über die „Einbindung 
von Migrantenselbstorganisationen in den 
Strukturwandel an der Ruhr“ berichten. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass die verschiedenen 
Formen der Selbstorganisation von Migranten 
auch deswegen wichtig sind, weil viele von ih-
nen kein Wahlrecht haben und die Möglich-
keiten zur Interessensartikulation für sie be-
grenzt sind. Ein Ergebnis der Autoren ist, dass 
„eine echte politische Repräsentation der 
Minderheiten … der wichtigste Schlüssel zur 
effektiven Interessenvertretung der Zuwande-
rerpopulation und damit zur gleichberechtig-
ten Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen in 
der Stadt“ bleibt. 

Fokus 2 

Hier sind zwei neue Beiträge zu finden: „Bo-
denpolitik in der leeren Stadt“ von Benjamin 
Davy und „Instrumente zur Steuerung der 
Flächennutzung: Eine Befragung interessier-
ter und betroffener Akteure“  

von Juliane Jörissen. 

Davy richtet den Blick auf Städte, deren Ent-
wicklung von Bevölkerungsverlusten und 
schwindender Wirtschaftskraft geprägt sind. 
Seiner Einschätzung nach sind klassische bo-
denrechtliche Instrumente in diesen „leeren 
Städten“ wirkungslos, da diese nur unter Be-
dingungen ökonomischer Wertsteigerungen 
funktionieren. Die aber entstehen unter 
Wachstumsbedingungen im Wechselspiel 
zwischen Bodenmarkt, Grundstückseigentum 
und Raumplanung.  

In der leeren Stadt trete also an die Stelle der 
„Ökonomie des Kaufens und Verkaufens“ ei-
ne „Ökonomie des Behaltens“: „Der Boden 
bleibt beim letzten Wirt.“ 

Fazit: Wenn weder Bodenmarkt noch boden-
politische Instrumente greifen, müssen ande-
re Wege gegangen werden – vielleicht gehö-
ren die von Davy vorgeschlagenen „Aneig-
nungswettbewerbe“ dazu, mit denen für die 
leeren Räume neue Möglichkeiten erschlos-
sen werden könnten. 

Juliane Jörissen geht in ihrem Beitrag von an-
deren Aspekten räumlicher Entwicklung aus: 
Die Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- 
und Verkehrszwecke schreitet voran und es ist 
weiterhin politisches und planerisches Ziel, 
dies zu reduzieren. Kann dies mit dem vor-
handenen Instrumentarium gelingen? Dieser 
Frage geht der Beitrag insofern auf unge-
wöhnliche Weise nach: 

Eine Befragung interessierter und betroffener 
Akteure zu den Instrumenten der Flächen-
steuerung bildet die Grundlage. Vertreter der 
Bau-, Immobilien- und Wohnungswirtschaft, 
der kommunalen Spitzenverbände, von Pla-
ner- und Naturschutzverbände wurden nach 
ihrer Einschätzung befragt: planungsrechtli-
che, fiskalische, kooperative, informatorische 
Instrumente, ökonomische Anreizinstrumen-
te und finanzielle Förderinstrumente wurden 
aus der jeweiligen Perspektive der Akteure be-
trachtet. Ein Ergebnis: „Bei aller Kontroversi-
tät im Einzelnen, herrscht insoweit Konsens, 
dass keines der vorgeschlagenen Instrumente 
allein zum Erfolg führen würde, sondern dass 
sie entsprechend kombiniert werden müssten, 
zum einen weil es um verschiedene Zielkom-
ponenten geht und zum anderen weil es sich 
um unterschiedliche Akteure handelt, die zu 
einem zielkonformen Verhalten angeregt 
werden sollen.“ 
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Strategische Planung und 
Bestandsentwicklung 
Anregungen zur Weiterführung der Diskussion 

 

Den Organisatoren von PND online möchte ich für zweierlei danken: (1) für die Organisation ei-
nes schnellen Diskussionsmediums in der Planungsforschung und (2) für die Gelegenheit, mit-
tels dieses Mediums auf die kritische Kommentierung meines Artikels zur strategischen Pla-
nung in der RaumPlanung (Vol. 128, 2006, S. 210-214) durch Ulrich Berding, Marion Klemme 
und Klaus Selle zu reagieren. 

In der Sache stimme ich den Kommentatoren tendenziell zu. Die Stellungnahmen zeigen sehr 
klar, wo die Schwerpunkte und Grenzen des (nur fünf Seiten langen) Artikels liegen. Mein Ein-
druck ist jedoch auch, dass die Kritik höher zielt als der Artikel selbst aufgehängt ist. Die Kritik 
kann damit zugleich in besonderem Maße für die Weiterführung der Diskussion zur strategi-
schen Planung genutzt werden. Dies möchte ich an drei Fragen verdeutlichen. 

Was ist strategische Planung? 

Ulrich Berding sieht ganz recht, dass der Arti-
kel auf Differenzierung der Diskussion zur 
strategischen Planung im Kontext der Stadt-
entwicklung zielt. Die Intention einer solchen 
Argumentation ist es, drei Fallen zu vermei-
den, in die man bei Beachtung nur weniger Li-
teraturquellen tappen kann: 

 Die Einen setzen strategische Planung im 
Kontext der Stadt- und Regionalentwicklung 
weitgehend mit dem „Perspektivischen In-
krementalismus“ gleich. Dies scheint mir 
zu kurz gegriffen im Hinblick auf die Frage, 
wie man raumplanerische Begründungen, 
strategische Ziele, Qualitätskriterien, und 

Projekte der Stadtentwicklung (vgl. Mastop 
& Faludi 1997) verknüpfen kann. 

 Andere orientieren sich an einem Idealbild 
von strategischer Planung, wie man sie als 
„rationalen“ Prozess vor allem in größeren 
Unternehmen vermutet. Dies scheint mir 
im Hinblick auf die stärker rechtlich regu-
lierten und fragmentierten Bedingungen in 
Kommunen im Kontext der räumlichen 
Entwicklung von Städten zu kurz gegriffen. 

 Es finden sich nicht wenige Beispiele, in de-
nen strategische Planung als etwas be-
schrieben wird, mit der man alles mit allem 
verknüpfen kann – natürlich unter Beach-
tung lokalspezifischer Bedingungen (Bei-
spiele könnten genannt werden, seien mir 

Gérard Hutter ist 
wissenschaftlicher 

Mitarbeiter und Netzwerk-
Koordinator im Leibniz-
Institut für ökologische 

Raumentwicklung e. V. 
(lÖR), Dresden. 
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aber erspart). Kooperative Planung, strategi-
sche Planung wie in „rationalen“ Unter-
nehmen, perspektivischer Inkrementalis-
mus und Weiteres finden sich ohne weitere 
Diskussion in völliger Harmonie nebenein-
ander. Mein Beitrag argumentiert dafür, ei-
nen solchen Umgang mit der Literatur 
auszuschließen. 

Das Hauptziel meines Aufsatzes war es allein, 
für ein alternativenreiches Planungsver-
ständnis zu argumentieren, das sowohl den 
„Perspektivischen Inkrementalismus“ als 
auch ein stärker an (idealisierten) Unterneh-
mensprozessen orientiertes Planungsver-
ständnis umgreift und das zugleich ein „Alles 
mit Allem“ vermeidet. Wenn eine Leserin des 
Aufsatzes sich motiviert fühlt, das in ihrer Ar-
beit verwendete strategische Planungsver-
ständnis vertiefend zu begründen, so hat der 
Aufsatz seinen „Job erfüllt“ (unabhängig da-
von, ob man meiner Argumentation folgt oder 
nicht). 

Die von Marion Klemme zu Anfang ihrer 
Stellungnahme zitierte Strategiedefinition 
zeigt, was ein weiterer erwünschter Effekt der 
Aufsatzlektüre sein könnte. Dabei wird in ih-
rem Kommentar ein zu enges Strategiever-
ständnis deutlich, wenn die Duden-Definition 
eines „Genauen Plans des eigenen Vorgehens 
…“ Anwendung findet. Auch andere aktuelle 
Diskussionsbeiträge greifen noch vorrangig 
auf den Duden oder auf Arbeiten aus dem Be-
reich der Militärgeschichte, alltagweltliche 
Vorstellungen oder wenige Beiträge in der 
Unternehmensforschung zurück. Dies reicht 
beim derzeitigen Diskussionsstand sowohl in 
der Planungs- als auch Strategieforschung (z. 
B. Albrechts 2004, Bryson 2004) nicht mehr 
aus. 

Gerade wenn man, wie in den Stellungnah-
men von Berding, Klemme und Selle erfolgt, 
die Vielzahl von Akteuren aufzählt, die für die 
Bestandsentwicklung von Städten wichtig sind, 
dürfte dies zu einem flexiblen alternativenrei-
chen Verständnis strategischer Planung moti-
vieren. Eine enge Strategiedefinition ist eher 
hinderlich als förderlich (so auch Wiechmann 
2007 zur Strategieentwicklung auf regionaler 
Ebene mit systematischem Bezug zur Pla-
nungs-, Strategie- und Managementfor-
schung). 

Der vor dem Hintergrund der Strategie- und 
Managementforschung (vgl. Pettigrew et al. 
2002) geschriebene Beitrag zur strategischen 
Planung dient gerade dazu, eine eng gefasste 

Strategiedefinition zu hinterfragen, die sich 
an (idealisierten) Unternehmen orientiert 
und sehr pointiert von Henry Mintzberg be-
schrieben und kritisiert worden ist (1994, 
Mintzberg et al. 1999). Mintzberg unterschei-
det beispielsweise zwischen (1) „Strategie als 
Plan“, (2) „Strategie als Muster“, (3) „Strategie 
als (Markt-)Position“, (4) „Strategie als List“ 
und (5) „Strategie als (kulturelle) Perspektive“. 
Mein Aufsatz in der RaumPlanung kombiniert 
(wenn auch mehr implizit als explizit) die De-
finitionen (2) und (5) indem Strategie als ab-
sichtsvolles kognitives Muster zur Verknüp-
fung von Elementen in den drei Dimensionen 
Inhalte, Prozess und Kontextbedingungen ver-
standen wird (vgl. Abb. 1 auf S. 211). 

Meines Erachtens zeigt dies, dass die Frage 
nach dem Akteursbezug der strategischen 
Planung („Wer plant? Und für wen?“) zwar 
wichtig ist, sie sollte aber nicht dazu führen, 
dass man zur gleichen Zeit die Suche nach 
einem allgemeinen (also von spezifischen Ak-
teuren losgelösten) konsistenten Planungs-
verständnis für weniger wichtig hält. Dies wird 
gerade in Aachen in zahlreichen Publikatio-
nen herausgearbeitet. Die Zusammenhänge 
zwischen dem Strategie- und Planungsbegriff 
bleiben dabei bisher indes noch unterbelichtet 
und bedürfen der weiteren Diskussion. Eine 
erste Anregung für die Weiterführung dieser 
Diskussion lautet daher: Nutze die umfangrei-
che Strategie- und Managementforschung für 
die Klärung der Frage, was unter strategischer 
Planung verstanden werden kann. Dabei 
kommt es weniger darauf an, „das“ abschlie-
ßende Verständnis von strategischer Planung 
zu bestimmen, sondern überhaupt Beziehun-
gen zwischen Strategien und Planung, Plane-
rinnen und Nicht-Planern, der Tätigkeit des 
Planens und dem Plan anzusprechen und zu 
begründen. Zu beachten sind dabei sowohl 
verschiedene räumliche Ebenen als auch 
soziale „Ebenen“ (Gruppe, Abteilung, 
Organisation, Bilaterale 
Organisationsbeziehungen, Netzwerk usw.). 
Dies ist in meinem Artikel in der 
RaumPlanung sicherlich erst ansatzweise 
gelungen ist (so die optimistische Interpretati-
on). 
Wer plant strategisch? 

Der Aufsatz in der RaumPlanung stellt die 
Frage „Was ist strategische Planung?“ in den 
Vordergrund und spricht die Frage „Wer plant 
strategisch?“ nur am Rande, etwas unsystema-
tisch und ohne vertiefenden Bezug zur ent-
sprechenden Literatur und empirischen Bele-
gen an. Unstrittig dürfte damit sein, dass der 
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zur Diskussion stehende Aufsatz in Akteurs-
hinsicht mehr Fragen aufwirft als er selbst an-
spricht, geschweige denn beantwortet. Die 
Stellungnahmen von Berding, Klemme und 
Selle unterstützen damit eine kritische Lektü-
re meines Artikels und, wichtiger, motivieren 
zur Verfolgung weiterer (hoffentlich empiri-
scher) Arbeiten zur Bestandsentwicklung. 
Zwei Anregungen möchte ich hierzu geben: 

 Der Aufsatz ist aus der Sicht der Stadtent-
wicklungsplanung (besser: Planer) ge-
schrieben. Der Aufsatz spricht dies zwar an 
(vgl. Seite 211 linke Spalte oben), führt dies 
aber nicht genügend aus. Ich habe Plane-
rinnen vor Augen, deren Aufgabe es ist, ei-
nen strategischen Planungsprozess inner-
halb der Kommune und mit zahlreichen 
kommunalexternen Akteuren zu initiieren, 
zu organisieren, zu stabilisieren, usw. In-
tern und extern heißt dann: aus der Perspek-
tive mindestens einer Planerin, empirisch 
vermutlich eher einer Gruppe von Personen 
innerhalb der Kommunalverwaltung (für 
ein Beispiel in Dresden vgl. Hutter & 
Wiechmann 2005). Vor diesem Hintergrund 
lautet die Anregung, auch bei kurzen Aufsät-
zen mit Schwerpunkt auf Was-Fragen zur 
Planung die Akteursfrage hinreichend klar an-
zusprechen.1 

 Die Stellungnahmen von Berding, Klemme 
und Selle gehen allerdings eher in einer 
andere Richtung bzw. sie gehen über meinen 
Aufsatz deutlich hinaus. Sie sprechen Ak-
teurskonstellationen im Zusammenhang 
mit Bestandsentwicklung an, deren Fähig-
keit, „Zuständigkeit“ und Interesse an stra-
tegischer Planung (im oben oder anders de-
finierten Sinne) bezogen auf die Gesamtkons-
tellation problematischer ist als im Falle ei-
ner Person, einer Gruppe oder einer Abtei-
lung als Organisationseinheit innerhalb der 
Kommunalverwaltung. Dieser Akteursbe-
zug liegt meines Erachtens eher auf einer 
übergeordneten Ebene, die der Begriff Go-
vernance anzeigt (so auch in der Kommen-
tierung von Selle, vgl. auch Hutter 2007). 

                                                
1 Eine persönliche Anmerkung am Rande: Nach meinem 
Studium der Volkswirtschaftslehre in Duisburg und dem 
Beginn meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im planungsorientierten Leibniz-Institut für ökologische 
Raumentwicklung e. V. in Dresden „stieß“ ich mich auch 
des Öfteren am etwas „metaphysischen“ und inflationären 
Gebrauch des Begriffs Planung, wie ihn nun Berding, 
Klemme und Selle an meinem Aufsatz in der RaumPla-
nung (mit anderen Worten) kritisieren. Ich bin also nach 
Jahren der Beschäftigung mit Planung selbst in die Falle 
„Misplaced concreteness“ getappt, die mir zu Beginn die-
ser Tätigkeit noch vor Augen stand. Umso mehr danke ich 
für die würdigende Kritik meines Artikels. 

Die Anregung lautet also, strategische Pla-
nung auf Akteursvoraussetzungen vergleichs-
weise geringer Komplexität (z. B. eine Organi-
sationseinheit) zu beziehen und aufgabenspe-
zifische komplexe Akteurskonstellationen und 
die Funktionsweise ihres Zusammenspiels mit 
dem Begriff Governance anzusprechen.2 Ge-
gen diese Anregung spricht nicht die Tatsa-
che, dass, wie Selle betont, (strategische) Pla-
nung durch öffentliche Institutionen (z. B. 
Kommunen) oftmals für andere (z. B. pri-
vate Wohnungseigentümer) und nicht für 
sich selbst stattfindet. Aus dieser Tatsache 
ergibt sich eher eine Präferenz für ein al-
ternativenreiches Verständnis von strategi-
scher Planung, dass sich von der prozessbe-
zogenen Vorstellung Mintzbergs (1994), 
strategische Planung ziele vorrangig auf die 
formale „Programmierung“ und Kontrolle 
bereits vorhandener strategischer Inhalte 
abwendet. Es dürfte sich lohnen diesen Zu-
sammenhang zwischen spezifischen Bedin-
gungen der räumlichen Entwicklung von 
Städten und strategischer Planung systema-
tisch zu diskutieren. 

Damit stimme ich Ulrich Berding voll zu, 
wenn er schreibt: „Es wäre eine interessante 
Frage, wie dieses Zusammenspiel der Akteure 
funktioniert und welche Akteure in welchen 
Allianzen Strategien entwickeln und umset-
zen. Diese Fragen bleiben in Hutter Beitrag 
offen.“ Meinen Artikel zur strategischen Pla-
nung in der RaumPlanung verstehe ich als 
einen kleinen Beitrag zur großen Frage nach 
der theoretischen, empirischen und hand-
lungsorientierten Durchdringung dieses Zu-
sammenspiels von Akteuren zur Erfüllung 
der Aufgabe der Bestandsentwicklung von 
Städten. 

Wie untersucht man strategische Planung? 

Meine Ideale empirischer Forschung zur stra-
tegischen Planung im Kontext der Stadt- und 
Regionalentwicklung reflektieren teilweise 
die in Aachen verfolgten Ideale und Kriterien 
zur Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten. 
Diese Ideale korrespondieren beispielsweise 
mit den vergleichenden Langzeitstudien von 
Van de Ven und Kollegen (1999). Hier wurde 
mittels einer prozessualen, komplexen Mehr-
ebenenuntersuchung aufgezeigt (von Perso-
nen, über Teams, zu Organisationen, Netz-

                                                
2 Diese Anregung bedarf sicherlich der vertieften und kri-
tischen argumentativen Herleitung auf der Basis der Lite-
ratur und empirischer Studien (vgl. die anders gelagerte 
Argumentation von Wiechmann 2007). 
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werken und Infrastrukturen bzw. Institutio-
nen), wie man sich eine empirische Untersu-
chung von Prozessen vorstellen kann. Die 
Studien verdeutlichen allerdings auch den 
immensen Aufwand und langfristigen Zeit-
horizont zur Realisierung solcher Arbeiten. 

Umso wichtiger dürfte es sein, einen Diskus-
sionsprozess zu organisieren, der den Aus-
tausch von Forscherinnen und Forschern mit 
unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen er-
laubt (wobei diese Setzungen einzelne Arbei-
ten betreffen können oder den Charakter ei-
ner strategischen Orientierung haben). Wich-
tige Schritte in diese Richtung werden in Aa-
chen durch die Organisation des PND-
Diskurses unternommen (online und in ge-
druckter Form, siehe die zuletzt erschienenen 
Bände und Publikationen). 
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Planungskultur 
Auf dem Weg zu einem besseren Verständnis von Planungsprozessen? 

 

Einführung 

„Planungskultur“ ist an sich kein wissen-
schaftlicher Begriff: er ist schlecht definiert, 
adressiert insofern ein nicht gut abgegrenztes 
Untersuchungsfeld und ist nicht mit spezifi-
schen Theoriehintergründen besetzt. Meist 
wird Planungskultur lediglich auf einen Integ-
ral-Begriff reduziert, der ein Ensemble von be-
obachteten Variablen-Kombinationen belegt. 
In der Literatur werden „Planungskultur“ und 
(vor allem in der angelsächsischen Literatur) 
„Planungs-Stile“ synonym verwendet, häufig 
in sehr allgemeiner Definition, etwa wie bei 
George C. Hemmens als „a general model of 
professional practice behavior“ (Hemmens 1988, 
85). Im Folgenden werden deshalb Planungs-
stile und Planungskultur nicht unterschieden. 

Wann der Begriff „Planungskultur“ in die Dis-
kussion eingeführt wurde, ist unklar. Nach 
John Friedmann sollen es Klaus Selle et al. 
(Keller et al. 1993) mit ihrem hermeneutischen 
Zugang zum Wandel von Planerverhalten in 
vier Ländern1 gewesen sein (Friedmann 
2005b, 30). Allerdings findet sich der Begriff 
schon in früheren Arbeiten, z.B. bei Spath 
1985 und offenbar schon bei Bolan 19732 (nach 
Faludi 2005, 286). Wie dem auch sei: In der 

                                                
1 Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz. 
2 Aufsatz im Sammelband von Andreas Faludi: A Reader 
in Planning Theory, Oxford: Pergamon Press 1973. 

Zwischenzeit hat Planungskultur nicht den 
Rang eines wissenschaftlichen Begriffs er-
langt, sondern bestimmt lediglich einen 
wissenschaftlichen Fokus. Schon der Begriff 
der Kultur wird sehr uneinheitlich verwendet – 
eine Zählung aus dem Jahr 1993 kommt auf 
über 160 Definitionen (Faure 1993, zit. nach 
Jann 2000, 328). 

Planungskultur steht jedoch im Kontext des in 
vielen sich mit Verhalten befassenden Diszip-
linen zu beobachtenden „cultural turn“, d.h. 
zur Einschätzung, dass Verhalten nicht nur 
sach-rational, sondern kulturgeprägt erfolgt 
und dass insbesondere Interaktionen von ei-
nem kulturgeprägten Interaktionsmodus be-
einflusst werden. Im Folgenden soll Pla-
nungskultur deshalb zunächst in den Kontext 
der sozialwissenschaftlichen Diskussion zu 
kulturbestimmten kollektiven Handlungsfor-
men in unterschiedlichen Handlungsberei-
chen gestellt werden (Kap. 2). Diesem folgt ei-
ne kurze Übersicht über Vergleichsstudien zu 
(institutionellen) Planungssystemen (Kap.3), 
aus der bereits hervorgeht, dass ein internatio-
naler Vergleich von Planungskulturen auf be-
sondere Schwierigkeiten stoßen wird (Kap. 4). 
Gleichwohl wird in der Literatur mit guten Ar-
gumenten auf eine Konvergenz von Rahmen-
bedingungen für Planungskulturen hingewie-
sen, woraus allerdings – wegen der Pfadab-
hängigkeit von Planungskulturen – nicht un-
bedingt gefolgert werden kann, dass sich Pla-
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nungskulturen immer mehr angleichen wer-
den, auch wenn dafür vieles spricht (Kap.5). In 
jedem Falle aber zeigt die Diskussion von Pla-
nungskulturen eine sehr enge Beziehung zur 
„Governance-Diskussion“, worauf kurz einge-
gangen wird (Kap.6). Abschließend werden 
Hinweise für mögliche „Synergieeffekte“ mit 
vergleichbaren Forschungsrichtungen ange-
führt (Kap. 7). 

„Planungskultur“ im Kontext kulturbestimmter 
kollektiver Handlungsmuster 

Das Bewusstsein dafür, dass soziale Prozesse 
eingebettet sind in regionale Traditionen, 
Normen, Werthaltungen, Einstellungen und 
Denkmuster ist in den Sozialwissenschaften 
seit langem verbreitet und hat eigene For-
schungszweige ausgelöst. In den Politikwis-
senschaften spricht man von „politischer Kul-
tur“ (Berg-Schlosser 2005) oder kulturgepräg-
ten „Politikstilen“ (vgl. Richardson 1982), in 
den Verwaltungswissenschaften von „Verwal-
tungskulturen“ (Jann 2000), in den Organisa-
tionswissenschaften von corporate culture 
(Sackmann 2006). In der Managementlitera-
tur gibt es den Begriff der „planning styles“, 
womit unterschiedliche Planungs-Verfahren 
verbunden werden, die sich aus Tradition, 
Routinen, spezifischen Akteurskonstellationen 
in einem Unternehmen entwickelt haben. A-
ber auch in der Wissenschaftstheorie wird von 
kulturgeprägten „Stilen“ gesprochen (vgl. Gal-
tung 1983). Allen gemeinsam ist das Bestre-
ben, Prozesse nicht losgelöst von ihren Kon-
texten zu erfassen und zu deuten und insbe-
sondere die „longue durée“ von kulturellen Prä-
gungen kenntlich zu machen.  

Dem Fokus „Planungskultur“ am nächsten 
kommen der politikwissenschaftliche, verwal-
tungswissenschaftliche und organisationswis-
senschaftliche Ansatz. Vereinfacht geht es hier 
um Einstellungen, Deutungsmuster und 
Werthaltungen, die Angehörige eines Hand-
lungskollektivs teilen, das sie einem Kollektiv 
oder Institutionen entgegenbringen und das 
durch das Kollektiv und die Institution ver-
stärkt, aber auch konserviert wird. Beispiels-
weise bezieht sich der Begriff der „Politischen 
Kultur“ „auf unterschiedliche Bewusstseinslagen, 
Mentalitäten, „typische“ bestimmten Gruppen o-
der ganzen Gesellschaften zugeschriebenen Denk- 
und Verhaltensweisen. Sie umfasst alle politisch 
relevanten individuellen Persönlichkeitsmerkmale, 
latente in Einstellungen und Werten verankerte 
Prädispositionen zu politischem Handeln, auch in 
ihren symbolischen Ausprägungen, und konkretes 
politisches Verhalten“ (Berg-Schlosser 2005, 

743). Jann (2000, 329) formuliert bündiger: 
„Politische Kultur meint Muster und Orientierun-
gen, ein mind set gegenüber sozialen und politi-
schen Tatbeständen. ... Etwas überspitzt gesagt: 
Politische Kultur ist das, was man durch Mei-
nungsumfragen erfassen kann.“  

Da Begriffe vom Zweck ihrer Nutzung und 
damit dem dahinter stehenden Erkenntnisin-
teresse und den sie leitenden Theorien be-
stimmt werden, macht es wenig Sinn, sich mit 
dem Begriff abstrakt auseinander zu setzen. 
Eine Durchsicht einiger Beiträge zur Pla-
nungskultur zeigt, dass der Begriff in unter-
schiedlichen Kontexten mit unterschiedlicher 
Intention verwendet wird: 

Für die Ebene der Stadtplanung: 

 Keller et al. (2006, 279 f.) sehen in der Pla-
nungskultur Werthaltungen, Rollenver-
ständnis und Aufgabeninterpretation der 
Planer im Umgang mit Planungsverfahren 
und –instrumenten. 

 Walter (1995) verbindet mit Planungskultur 
vor allem einen Wandel von Planungsinhal-
ten, hinter denen sich ein Wandel der gesell-
schaftlichen Einbindung von Raumplanung 
vermuten lässt. 

 Im Feld der Bauleitplanung wird Planungs-
kultur häufig mit dem Thema der Betroffe-
nenbeteiligung und Interessenvermittlung 
in Verbindung gebracht (vgl. Sandner 1998, 
Wentz 1992). 

 Das BBR versteht unter Planungskultur die 
Herstellung der gebauten Umwelt und den 
alltäglichen Umgang damit (Baukultur – 
Planungskultur, Heft 11/12.2002 der Infor-
mationen zur Raumentwicklung). 

 Die Vereinigung SRL interpretiert Pla-
nungskultur primär als normatives Konzept 
von Verhaltensnormen für Planer (SRL, 
Selbstverständnis3). 

 In den USA ist der Begriff weniger ge-
bräuchlich (vgl. Friedmann 2005); wenn er 
verwendet wird, dann bezeichnet er meist 
die gesamte Planungspraxis (vgl. Culling-
worth 1993, 7 f.); Eher gebräuchlich ist der 
Begriff der planning styles, hier vor allem aus-
gelöst durch die Studie von Carl Abbott 
(„The Oregon Planning Style“). Der Bundes-
staat Oregon wurde bekannt durch sehr frü-

                                                
3 Information unter www.srl.de/srl/selbst/index.php 
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he Ansätze einer ökologisch orientierten 
Raumplanung („smart growth“) unter akti-
ver Mitwirkung der Zivilgesellschaft und 
Teilen der Wirtschaft. Der „Oregon Planning 
Style“ wird in der amerikanischen Planungs-
literatur zu „smart growth“ häufiger zitiert 
(vgl. Weitz 1999, Wheeler 2000), zumal er 
Auswirkungen auf die Kommunalebene hat-
te. Viel Aufmerksamkeit hat das Beispiel von 
Portland gefunden, wo systematisch eine Art 
„paradigmatischer Steuerung“ genutzt wur-
de, um durch Planungsprozesse einen Wan-
del im Bewusstsein der politischen und wirt-
schaftlichen Eliten zu bewirken (Hovey 
2003, der von the structural power of language 
spricht). 

Für die Ebene der Raumplanung: 

 Faludi (2005, 285 f.) stellt auf ethische und 
paradigmatische Prädispositionen von Pla-
nern gegenüber staatlicher Steuerung und 
der Einbindung Privater ab. Danach ist Pla-
nungskultur „the collective ethos and dominant 
attitude of planners regarding the appropriate 
role of the state, market forces, and civil society 
in influencing social outcomes”. 

 Friedmann (2005a, 183) fasst Planungskul-
tur praktisch als Planung im weitesten Sinne 
auf, „as the ways both formal and informal, 
that spatial planning is conceived, institutiona-
lized, and enacted“4. Friedmann spricht zwar 
von „spatial planning“, bezieht sich aber ü-
berwiegend auf die Planung in Großstädten. 

 Ludwig (2004) interpretiert Planungskultur 
als Interaktionsverhalten von Planern und 
„stakeholders“ und sucht nach Veränderun-
gen im Kontext der bayerischen Regional-
managementpraktiken.  

 Ähnlich verfährt Stefanie Sixel (2005) in ih-
rer Untersuchung zum Wandel der Pla-
nungsprozesse bei der Formulierung von 
Regionalen Entwicklungskonzepten. 

 Kühn und Moss vom IRS (Erkner) betrach-
ten die Planungskultur primär unter Aspek-
ten der Steuerungs- und Planungsmodelle 
(Kühn, M., Moss, T., Hg.: Planungskultur 
und Nachhaltigkeit, Berlin: Vlg. für Wissen-
schaft u. Forschung, 3. Aufl., 2001) 

                                                
4 In Friedmann 2005b (S.30) sagt er: „local, regional, and 
national differences in planning institutions and practices 
– I shall call them cultures“ 

Meiner Einsicht ist der Begriff im Kontext der 
Planungsdiskussion dann besonders sinnvoll, 
wenn man ihn auf Interaktionsprozesse der 
Planung und deren „Steuerung“ durch kultu-
relle Prägungen bezieht. Dann könnte sich 
herausstellen, dass gut funktionierende Pla-
nungsprozesse durch „Planungskulturen“ ge-
prägt werden, die der Koordination unter-
schiedlicher Interessen durch die in einer Ge-
sellschaft üblichen Koordinationsmodi beson-
ders gut entsprechen. Oder umgekehrt: dass 
Planungsprozesse dort schlechter funktionie-
ren, wo Koordinationsmodi verwendet werden, 
die zu wenig auf die kulturellen Prägungen 
der Beteiligten abgestellt sind.  

Eine auf Interaktionen und deren mentale 
Prägungen ausgerichtete Konzeption von 
„Planungskultur“ scheint die Mehrheit der 
sich mit Planungskultur Befassenden in das 
Zentrum ihrer Überlegungen zu rücken. Des-
halb bezieht sich der hier präferierte Begriff 
auf  

Werthaltungen und Einstellungen, die von den 
Beteiligten eines Planungsprozesses geteilt werden 
und ihr Interaktionsverhalten bezogen auf (wahr-
genommene) Planungs-Aufgaben, Verhalten in 
der Gemeinschaft oder Gruppe und Durchsetzung 
von Eigeninteressen bestimmen.  

Das Zusammenwirken (Interdependenz) von 
Akteuren zur Koordination ihrer Belange wird 
dabei im Wesentlichen von fünf Variablen-
Gruppen bestimmt (vgl. Scharpf 2000):  

(a) Variablengruppen der Interaktion: 

(1) die individuelle Handlungsorientierung, 
worunter Einstellungen (attitudes), paradigma-
tische Deutungsmuster (beliefs), Werthaltun-
gen (values und ethische Normen), Interessen 
und Fähigkeiten gehören; 

(2) die Interaktionsorientierung der Akteure, die 
im Wesentlichen auf Interaktionsnormen so-
wie Einstellungen (kompetitiv vs. kooperativ, 
personenbezogen vs. sachbezogen5, konsens-
orientiert vs. ergebnisorientiert6) basiert, 

(3) die Akteurskonstellation, die das Machtver-
hältnis der Akteure sowie den Verhaltensspiel-

                                                
5 die französische Interaktionskultur ist stärker personen-
bezogen, die deutsche stärker sachbezogen, was im inter-
kulturellen Austausch zu Interaktions-Störungen führen 
kann 
6 die holländische Interaktionskultur gilt als stärker kon-
sensorientiert als die deutsche, während die deutsche für 
stärker ergebnisorientiert gehalten wird 
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raum von den für Organisationen tätigen Per-
sonen bezeichnet. 

(b) Variablengruppen der externen Einflüsse 

(4) der institutionelle Handlungsrahmen, der 
sich auf rechtliche, organisatorische und ad-
ministrative Regelungen (z.B. auch Routinen) 
bezieht. Hier spielen Unterschiede wie Com-
mon Law (in Großbritannien)7 und legalisti-
sche Steuerung (in Frankreich) hinein, aber 
auch unterschiedliche Eigentums-Traditionen, 
die aus englischem Common Law und römi-
schem Recht stammen8 (vgl. Booth 2005) 

(5) sowie die Handlungs-Situation, die vor al-
lem vom Problemfeld und den auf dieses wir-
kenden Einflussfaktoren geprägt wird, worun-
ter auch ein genereller Wandel von Stim-
mungslagen und Paradigmen gehört.. 

Diese Einflussfaktoren müssten dann in der 
Diskussion der Planungskulturen berücksich-
tigt werden, wobei allerdings nur die länger-
fristig konstanten und situationsunabhängigen 
Variablen relevant sein dürften, also primär 
die Gruppen (1) bis (4). Aber auch diese wan-
deln sich (Keller et al. 2006). Keller et al. 
(2006, 283 ff.) berichten deshalb aufgrund ei-
nes mehr als 12-jährigen internationalen Dis-
kurses zum „Wandel der Planungskulturen“ 
nicht nur über den Wandel von Verhaltens-
weisen (zum „kooperativen Planen“ und zur 
verstärkten Nutzung der „informellen Instru-
mente“), sondern auch über Veränderungen 
im institutionellen Ansatz: mehr „Ent-
Standardisierung“, mehr Projektorientierung 
im Rahmen der „Renaissance der großen Plä-
ne“, Neuorientierung durch „Gestalten ohne 
Wachstum“, Stärkung der privatwirtschaftli-
chen Raumgestaltung im Zuge von De-
Regulierung und Ent-Staatlichung. 

Vergleichsstudien zu institutionellen Planungs-
systemen 

Internationale Vergleiche von Planungssyste-
men hat es im EU-Kontext seit den 90er Jah-

                                                
7 Das Common Law führt im englischen Planungssystem 
zu einem sehr viel ausgeprägteren Abwägungsverhalten, 
das auf Fallbeispielen und zentralstaatlichen Planning 
Guidelines beruht. 
8 Das Common Law lässt beispielsweise teilbare Grund-
stücks-Verfügungsrechte zu, was in den USA zu einem 
ausgeprägten Markt von property rights führt: Das Eigen-
tum an Boden kann von den Nutzungs- und Verfügungs-
rechten über den Boden getrennt gehandelt werden. Das 
römische Recht basiert dagegen auf dem Konzept des 
„dominiums“ und subsumiert alle Rechte am Boden unter 
einem Rechtstitel, dessen Umfang jedoch durch staatli-
ches Recht eingeschränkt werden kann. 

ren des letzten Jahrhunderts zahlreiche gege-
ben, und zwar im Wesentlichen aus vier 
Gründen: Erstens hat die Diskussion auf EU-
Ebene zur Entwicklung des Europäischen 
Raumentwicklungskonzepts (EUREK) die in den 
Mitgliedstaaten für Raumplanung Zuständi-
gen sensibilisiert, dass die grenzüberschrei-
tende Koordination der Planungen und die 
Einflussnahme auf EU-Planungs-Ansätze eine 
gewisse Vereinheitlichung der Planungssys-
teme erforderlich machen könnte. Zweitens 
hat die Raumplanung in allen Mitgliedstaaten, 
zumindest auf regionaler Ebene, ihre Funktion 
der „regionalen Entwicklungssteuerung“ stär-
ker ausgebaut: Sie integriert sich damit in An-
strengungen der Regionen, ihre Wettbewerbs-
position gegenüber anderen Regionen zu 
verbessern. Drittens beobachtet man in vielen 
Mitgliedstaaten, dass sich auf regionaler Ebene 
– unterstützt oder sogar angeleitet durch die 
Regionalplanung – neue Muster der governan-
ce entwickeln. Viertens beginnt international 
eine Renaissance der Planungstheorie-
Diskussion – primär bezogen auf metropolita-
ne Räume/ Stadt-Regionen im globalen Wett-
bewerb, aber intensiviert durch Herausforde-
rungen der „nachhaltigen Regionalentwick-
lung“.  

Treibende Kräfte waren  

 die EU (im Rahmen der Entwicklung des 
Europäischen Raumentwicklungskonzepts, 
EUREK). Die EU hat 1996/7 eine Reihe von 
Länderstudien erstellt9, die abschließend 
vergleichend ausgewertet wurden (EU 1997). 
Nadin et al. haben den Zusammenhang zwi-
schen Regionalplanung und nachhaltiger 
Regionalentwicklung im Auftrag der EU für 
Finnland, Griechenland, Irland, Italien und 
die Niederlande untersucht (Nadin et al. 
2001). 

 Mitgliedstaaten und Hochschuleinrichtun-
gen, manchmal nur über den Vergleich von 
zwei oder drei Ländern, manchmal über ei-
nem EU-weiten Vergleich:  

 für die Fortentwicklung der französi-
schen Regionalplanung durch Auswer-
tung der regionalen Planungssysteme 
vergleichbarer EU-Mitgliedstaaten durch 
Marcou im Auftrag des Ministère de 

                                                
9 Dargestellt wurden: Belgien, Dänemark, Deutschland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Groß-Britannien, Ir-
land, Italien, Niederlande, Portugal, Österreich, Spanien, 
Schweden. Der deutsche Beitrag wurde von Gerd Schmidt-
Eichstädt und Paraic Fallon (1996) erarbeitet. 
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l’Equipement du Logement et des Transports 
(2004)10 

 für die Vorbereitung eines Erfahrungs-
austauschs mit der spanischen Raumpla-
nung durch Hildenbrand (1996)11 

 für einen vergleichbaren, primär auf Lo-
kalebene bezogenen Vergleich: New-
man/Thornley (1996), Williams (1996)  

 für den Wandel der Regionalplanung in 
der EU zur „strategischen Planung“ 
durch Healey et al. (1997), Salet/Faludi 
(2000) 

 für die nordeuropäischen Staaten (in Re-
aktion auf EUREK) durch Böhme 
(2002)12 

 für die Raumplanung auf nationaler Ebe-
ne – auch über die EU hinaus – durch 
Masser/ Williams (1986), Roberts et al. 
(2000) sowie Alterman et al. (2001)13 

 für die Verbesserung der grenzüber-
schreitenden Planungs-Kooperation u.a. 
von Kistenmacher/Clev (1994) (Vergleich 
Deutschland und Frankreich) 

 die ARL (im Rahmen ihrer wachsenden Ko-
operation mit den angrenzenden EU-
Mitgliedstaaten sowie im Rahmen der Um-
setzung der EU-INTERREG-Programme). 
Die ARL hat „Raumordnungs-Glossars“ für 
unterschiedliche Nachbarländer erstellt, in 
denen die Planungssysteme der Nachbar-
länder skizziert wurden (allerdings wurde 
keine vergleichende Auswertung vorge-
nommen). 

Darüber hinaus finden sich Länderberichte in 
Mitgliedstaaten, die lediglich als „Graue Pa-

                                                
10 Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Kompe-
tenzverteilung zwischen nationaler und regionaler Ebene, 
auf das Verhältnis von regionaler zu sektoraler Planung, 
die Planungsinstrumente (mögliche Planaussagen), das 
Aufstellungsverfahren, die Vollzugsinstrumente sowie 
planerische Ausbildungs- und Vereinigungs-Strukturen. 
11 Diese Studie entstand im Zusammenhang mit der Er-
stellung des Regionalen Raumordnungsprogramms für 
Andalusien und wurde 1992 abgeschlossen, aber kurz vor 
Veröffentlichung nochmals aktualisiert (Stand: 1995). Un-
tersucht wurden: Deutschland, Frankreich, Groß-
Britannien, Italien, Niederlande, Portugal, Schweiz. 
12 Dargestellt wurden: Dänemark, Finnland, Island, Nor-
wegen und Schweden. Böhmes Fragestellung ist darauf 
gerichtet, wie das EUREK in die nationalen Planungssys-
teme integriert wird. Er verfolgt einen kognitions-
theoretischen Ansatz, dem herrschenden Paradigma des 
communicative planning oder diskursorientierten Pla-
nungsverfahren verpflichtet. 
13 Dargestellt wurden: aus dem EU-Bereich: Dänemark, 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, 
Niederlande, Schweden, außerhalb der EU: Israel, Japan, 
USA. 

pier“ verfügbar sind und die wissenschaftliche 
Diskussionsebene nicht erreichten. 

Kennzeichnend für diese Vergleiche ist: 

 die europa-weiten Untersuchungen enden in 
der Mitte der 90er Jahre des letzten Jahr-
hunderts und nehmen die neuere europäi-
sche Rechtsentwicklung mit Rückwirkungen 
auf die nationalen Planungssysteme14 noch 
nicht auf (Ausnahme: Alterman et al. (2001); 
Böhme (2002), Marcou (2004)); 

 ihr Fokus ist auf die systematische Darstel-
lung der Systeme zu einem bestimmten 
Zeitpunkt gerichtet, wobei meist ein grober 
historischer Abriss eingebunden ist, aber 
keine systematische historische Längs-
schnittanalyse vorgetragen wird; Auch dazu 
gibt es Ausnahmen. So hat die Studie von 
Alterman et al. (2001) für die nationalen 
Darstellungen das folgende Kriterien-Bündel 
vorgegeben: Ziele, Inhalte, Funktion der na-
tionalen Planungen; Instrumente und Um-
setzungsverfahren; Einschätzung der Erfolge 
und Misserfolge; Böhme geht es vor allem 
um die Verknüpfung der EUREK-Prozesse 
mit der nationalen Planungs-Praxis als „dis-
kursiven Prozess“ und als netzwerkartige E-
lite-Verknüpfungen vor neo-
korporatistischem Hintergrund. 

 sie sind institutionell ausgerichtet; dabei in-
teressiert zudem primär nur die Aufbauor-
ganisation, sehr viel weniger die Ablaufor-
ganisation; 

 ein wirklicher Vergleich findet eher zurück-
haltend statt: Im Vordergrund steht die In-
formation über die Planungssysteme ande-
rer Länder, während vergleichende Frage-
stellungen eher formaler (= institutioneller) 
Natur sind. Die Studien von Hildenbrand 
(1996) und Marcou (2004) gehen dabei viel-
leicht noch am weitesten, weil ihr Untersu-
chungsauftrag auf best practices gerichtet war. 
Deshalb werden darin nicht nur die Pla-
nungssysteme der Länder nach einer ein-
heitlichen Systematik dargestellt, sondern 
mit großer Akribie die Planungsinstrumente 
der Pläne auf den unterschiedlichen Ebenen 
(Staat, Region, Kommune) abgehandelt. 

 sofern Vergleiche vorgenommen werden, 
beziehen sie sich primär auf die Institutio-
nen und Pläne/Programme, nicht/ kaum auf 

                                                
14 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, 
UVP-Richtlinie, SUP-Richtlinie. 
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die Prozesse, Handlungsmodelle oder kon-
krete Problemlösungs-Verfahren 

 es gibt keinen problembezogenen Vergleich: 
Es wird nicht versucht, international verglei-
chend die Bearbeitung typischer Planungs-
aufgaben durchzuführen. 

Wenn es folglich analytisch gehaltvolle Län-
dervergleiche (basierend auf suchenden For-
schungsfragen) kaum gibt, so stellt sich die 
Frage: warum? Offenbar sind sie problema-
tisch, weil Planungssysteme nicht isoliert, 
sondern nur im Kontext ihres Staatssystems 
sinnvoll untersucht werden können. Für viele 
vermuteten „Defizite“ gibt es häufig äquifunk-
tionale Mechanismen oder Strukturen, die diese 
„Defizite“ letztlich wieder ausgleichen. So 
muss in einigen Planungssystemen mitgere-
gelt resp. mit-gesteuert werden, was in ande-
ren Planungssystemen durch andere Instituti-
onen abgefangen wird (das betrifft insbeson-
dere das Verhältnis der Regionalplanung zur 
Kommunalplanung und zu Fachplanungen). 
Solche „äquifunktionalen Mechanismen“ fin-
den sich  

 für das Verhältnis der sog. planerischen 
„Ordnungsfunktionen“ zu den „Entwick-
lungsfunktionen“: Häufig werden Ord-
nungsfunktionen nur noch projektbezogen, 
im Rahmen von Entwicklungsfunktionen, 
wahrgenommen, z.B. über eine Reihe von 
Prüf- und Verhandlungsverfahren 

 für das Verhältnis von nationaler zu regiona-
ler und lokaler Planung: die planerischen 
Spielräume können auf den unterschiedli-
chen Ebenen unterschiedlich groß sein 

 für die Koordinationsmechanismen: wäh-
rend einige Staaten auf Verhandlungen set-
zen, arbeiten andere stärker mit staatlichen 
Regulierungen oder persuasiven Strategien 

 für das Verhältnis von öffentlicher und pri-
vater Planung (vgl. europäische Tradition vs. 
us-amerikanische Tradition) 

Eine systematische Diskussion äquifunktiona-
ler Strukturen und Mechanismen ist nirgends 
zu finden – eher neigen die Autoren dazu, die 
Planungssysteme losgelöst von ihrem institu-
tionellen Kontext zu diskutieren. 

Vergleich von Planungskulturen 

Eine methodisch anspruchsvollere verglei-
chende Untersuchung von Planungskulturen 

wurde bisher nicht vorgelegt. Studien, die sich 
mit Interaktionsverhalten in Planungsprozes-
sen befassen, finden sich primär auf nationa-
ler oder sub-nationaler Ebene. Diese nachträg-
lich vergleichend auswerten zu wollen, stößt 
auf erhebliche Schwierigkeiten, sofern  

 sie zu unterschiedlichen Zeiten entstanden 
sind, d.h. unterschiedliche institutionelle 
und sonstige Kontextbedingungen berück-
sichtigen 

 zu heterogene Kontexte berücksichtigen 
müssen, 

 nach Kriterien entstanden sind, die der je-
weiligen Forschungsfrage entsprechen, die 
aber nicht einer Vergleichsstudie entspre-
chen: Infolgedessen sind die ausgewählten 
Analyse-Variablen, die Gewichtung der Vari-
ablen und die Interpretation kaum ver-
gleichbar (z.B. werden vielfach dialogische 
Verfahren, informelle Vorgehensweisen, die 
zugrunde liegenden Akteursnetzwerke u.ä. 
in den Fallstudien zu wenig berücksichtigt) 

 sehr unterschiedliche Vorstellungen von 
„Planungskultur“ vertreten. 

Sicherlich könnte man durch die Auswahl ge-
eigneter Fallbeispiele einen Teil der Probleme 
eines internationalen Vergleichs ausräumen 
(„the prudent comparativist does not choose his 
countries (hier: Fallbeispiele) by choice: he is gui-
ded by pertinent criteria“ (Dogan/Pelassy 1981, 
38, zit. nach Nohlen 2005a, 510). Aber selbst 
dann bleibt das Ergebnis gegenüber einem ge-
nuinen Vergleich suboptimal, wenn die jewei-
ligen Fragestellungen der zu untersuchenden 
Fallbeispiele zu wenig kompatibel sind. Denn 
gerade beim Vergleich auf Basis von Fallbei-
spielen sind methodische Fragen gravierend. 
Vielmehr ist das Feld der internationalen Ver-
gleichsstudien „densely populated by non-
comparativists, by scholars, who have no interest, 
no notion, no training in comparing“ (Sartori 
1991, 243).15 

Soweit es bei Planungskulturen vergleichende 
Studien gibt, beruhen sie methodisch auf 
hermeneutischen Ansätzen, z.B. auf 

                                                
15 Als Hauptprobleme international vergleichender Studien 
auf der Basis qualitativer Indikatoren (Einstellungen, 
Werthaltungen, Paradigmen) gelten: dass anstelle direkt 
messbarer Indikatoren „proxies“ gewählt werden müssen, 
dass interpretierte Daten statt Beobachtungen genutzt 
werden, dass gleiche Fragen in unterschiedlichen kulturel-
len Kontexten unterschiedlich wahrgenommen und folg-
lich beantwortet werden (vgl. van Deth 2003) 
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 Experten-Diskursen (vgl. Keller et al. 200616; 
1996, Sanyal 200517), 

 auf Teilnehmender Beobachtung resp. Ex-
pertenerfahrungen (Friedmann 2005a, 
2005b)18 

 Fallstudien (Knieling/During 200619 (lau-
fend)) 

Diese Studien zeichnen sich methodisch meist 
dadurch aus (das gilt nicht für „Cultplan“),  

 dass ein systematischer Vergleich von Län-
dern nicht vorgenommen wird (kein einheit-
liches Kriteriensystem),  

 dass sie sich tendenziell stärker auf die städ-
tische als regionale Ebene beziehen (auch 
bedingt durch die häufig fehlende überlokale 
Planung in vielen Ländern) und  

 dass sie meist persönliche Planungserfah-
rungen wiedergeben: Die Verlässlichkeit der 
Aussagen ist meist nicht gut nachprüfbar. 

                                                
16 Donald Keller, Michael Koch und Klaus Selle (1996) be-
richten von Experten-Diskursen zum Wandel der Raum- 
(und Stadt-)planung in Deutschland, Frankreich, Italien 
und der Schweiz. Sie stellen fest, dass in allen Ländern 
trotz unterschiedlicher institutioneller Rahmenbedingun-
gen, politischer Kulturen und Planungs-Historien Ge-
meinsamkeiten darin bestehen, dass die Komplexität der 
Planungsinhalte zunimmt, der Planungsstil kooperativer 
wird, Projektbezüge immer mehr in den Vordergrund tre-
ten und Planer systematischer professionalisiert werden 
(Anpassung der Ausbildungssysteme). Die von Selle et al. 
durchgeführten Diskurse zum Wandel der Planungskultu-
ren erheben nicht den Anspruch eines systematischen 
Vergleichs, sondern sind heuristisch orientiert mit dem 
Ziel, über Expertenbefragung und Expertendialoge typi-
sche Veränderungen in den Planungsprozessen und Pla-
nungsansätzen herauszuarbeiten und Erklärungen dafür 
zu suchen. 
17 Der von Bishwapriya Sanyal (2005) herausgegebene Ta-
gungsband ist das Ergebnis eines Vortragszyklus am MIT 
im Sommer 2002. Gegenstand waren „Planungskulturen“ 
für die Stadtplanung in fortgeschrittenen Entwicklungs-
ländern (Iran, Hong Kong, Shenzhen, Kalkutta, Mexiko-
Stadt) sowie Erfahrungen aus Industrieländern (Japan, 
England, Frankreich, Niederlande (Andreas Faludi !), 
Australien, USA). Eingeleitet wurde der Kongress durch 
einen Beitrag von Sanyal über „hybride Planungskultu-
ren“, Friedmann über „Planungskulturen im Übergang“, 
Castells über „Space of flows, space of places“. 
18 John Friedmann (2005) berichtet in beiden Artikeln (die 
inhaltlich sehr ähnlich sind) über den Wandel der Raum-
planungskonzepte und Planungssysteme in Japan, China, 
Indien, Russland, Südafrika, Niederlande, USA, British 
Columbia. 
19 Das Projekt Cultplan19 soll kulturbedingte Einflüsse auf 
Planungsprozesse anhand von ca. 20 Fallstudien in unter-
schiedlichen INTERREG III-Projekten untersuchen. Dazu 
wurde ein gemeinsamer analytischer Rahmen entwickelt, 
der drei Kontext-Systeme umfasst: den Projekt-Kontext, 
den Kontext der institutionellen Entscheidungsstrukturen 
und den Kontext der gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen. Jeder Kontext wird mit eine Reihe von Variablen ab-
gebildet. 

 dass nirgends empirisch-quantifizierende 
Methoden gewählt werden (z.B. Umfrage-
forschung20).  

Nicht genutzt wurden bisher die in der For-
schung zu politischen Kulturen verwendeten 
Vergleiche über „kulturelle Indikatoren“ (z.B. 
über Inhaltsanalysen unterschiedlicher Quel-
len) oder „semiologische Interpretationen“ 
(Auswertung von Ritualen und Symbolen) 
(Berg-Schlosser 2005, 746 f.). Gerade diese 
aber spielen beim Verständnis von Handeln in 
politisch-administrativen Systemen eine große 
Rolle, nicht zuletzt, weil Images und „cultural 
semantics“ heute die keywords of our time ge-
worden sind (Jay 1998). Ein gutes Beispiel für 
die konstruktive Nutzung von Inhaltsanalysen 
und semiologischen Interpretationen bietet ein 
unter Leitung von Rod A.W. Rhodes auf EU-
Ebene durchgeführter internationaler Ver-
gleich politisch-administrativer Handlungssys-
teme. 

Leitfragen waren: 1. ob es Veränderungen in den 
governance-Mustern gibt, 2.wie die nationalen 
(sub-nationalen) Eliten diese governance-
Veränderungen wahrnehmen und deuten und 3. 
wie die governance-Muster von den jeweiligen 
Landes-Traditionen geprägt werden. Rhodes be-
auftragte in den jeweiligen Ländern „Rapporteurs“ 
mit der Untersuchung und forderte sie auf, einen 
kognitiv-subjektiven Ansatz zugrundezulegen. Die 
Länder-Rapporteurs sollten ihre Einschätzungen 
durch Auswertung von parlamentarischen Debat-
ten, Regierungserklärungen, Beratungs-Papieren 
für die Regierung, Befragungen, Auswertung von 
Auto-Biographien einflussreicher Politiker etc. 
entwickeln.21 

Konvergenzvermutungen 

Die Relevanz von Planungskulturen könnte 
sich dann als hoch erweisen, wenn sich das in-
stitutionelle System der Planungen zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten immer mehr anglei-
chen sollte. Denn dann könnte der schneller 
institutionelle Wandel mit dem viel langsame-
ren Wandel von kulturellen Prägungen in 
Konflikt geraten.  

                                                
20 Damit wird in der vergleichenden Politikwissenschaft 
häufiger gearbeitet, z.B. um Einstellungs- und Werthal-
tungs-Unterschiede herauszuarbeiten (vgl. Han-
sen/Lauridsen 2004 zum Vergleich der Werthaltungen 
und Deutungsmuster bei der Übernahme von new public 
management in der öffentlichen Verwaltung von kommu-
nalen Hauptverwaltungsbeamten in 14 OECD-Staaten). 
21 Die Ergebnisse finden sich in der Zeitschrift Public Ad-
ministration, 81(2003), H.1 für die Länder Deutschland 
(Werner Jann), Frankreich, Groß-Britannien (Be-
vir/Rhodes) und die Niederlande (Walter Kickert). 
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Konvergenzvermutungen speisen sich aus 
fünf Quellen.  

(1) Erstens gibt es eine breite Diskussion über 
die Aufwertung der regionalen Selbststeue-
rung und die Stärkung der Regionsebene als 
gesellschaftliche Handlungsebene im Gefolge 
von Globalisierung und neo-liberalen Denk-
mustern. Sie lässt – verbunden mit dem inten-
sivierten Regionen-Wettbewerb – Konver-
genzprozesse vermuten. In allen EU-
Mitgliedstaaten ist erkennbar, dass (vgl. Keller 
et al. 1996, Buchmüller 2000, DISP 2002, 
Friedmann 2005) 

 die Regionalisierungsprozesse als Folge der 
Globalisierung und des Wandels des Staa-
tes22 an Intensität und Steuerungs-Relevanz 
gewonnen haben (Hein 2002, Kettl 2000, 
Wolch 1990, kritisch: MacLeod 2001), 

 mit der Regionsaufwertung ein wachsender 
Bedarf nach regionaler Selbststeuerung und 
Organisation regionaler kollektiver Prozesse 
der Wirtschaftsentwicklung einhergeht und 
neue Muster der regional governance entste-
hen (Newman 2000, Martin 1999, Keating 
2000). Das gilt um so mehr, als auch die 
Wirtschaft die Region immer mehr als sup-
portive system wahrnimmt (Sternberg 2001, 
Koschatzky 2002, Moßig 2002, Blotevogel 
2000) und sich für die Entwicklung „ihrer“ 
Region engagiert („corporate citizenship“) 

 die Raumplanung sich stärker der Entwick-
lungsfunktion zuwendet. Sie leitet dann ihre 
gesellschaftliche Relevanz aus ihrer Stärke 
ab, Quer-Koordinationsleistungen/ Syner-
gieeffekte zwischen regional relevanten Ak-
teuren über planerische Diskurse herzustel-
len (Healey et al. 1997). Planung übernimmt 
insofern immer mehr die Funktion, sich an 
Prozessen der regional governance zu beteili-
gen, Akteure in der Region zu kollektivem 
Handeln zu befähigen, Orientierung zu 
vermitteln und einen Beitrag zur wirtschaft-
lichen Wettbewerbsfähigkeit der Region zu 
leisten. Damit verbindet sich auch eine stär-
kere Hinwendung zur strategischen Pla-
nung, d.h. umsetzungsorientierte Ent-
wicklungs-Planung auf der Basis differen-
zierter SWOT-Analysen 

                                                
22 In allen Mitgliedstaaten bemüht sich der Staat, unter 
unterschiedlichen Handlungsphilosphien (enabling state, 
aktivierender Staat, Abbau des Wohlfahrtsstaates) über 
„outsourcing“ sowie Dezentralisierung/ Kommunalisie-
rung sich auf „Kernfunktionen“ zurückzunehmen. 

 Raumplanung sich immer häufiger als inno-
vativer Problemlöser denn als „Ordnungshü-
ter“ versteht: experimentelles Handeln, Mo-
dellvorhaben, organisierte „Problemlösungs-
Wettbewerbe“ etc. spielen eine immer grö-
ßere Rolle und Raumplaner müssen das 
Nachhaltigkeitskonzept ernst nehmen, d.h. 
immer häufiger auf vier Ebenen gleicher-
maßen „denken können“: räumlich, ökono-
misch, ökologisch und sozio-kulturell. 

 Raumplaner zwar immer mehr die globalen 
Handlungszwänge berücksichtigen und be-
obachten, welche Lösungen in anderen Län-
dern entwickelt werden. Aber ihr Fokus ist 
stärker als früher auf die Ausschöpfung der 
endogenen Potenziale gerichtet, auf die Nut-
zung der Stärken ihrer Region, auf die Ent-
wicklung der relevanten „Kapitalgüter“ 
(menschliches, soziales, kulturelles und ins-
besondere: Wissenskapital, Umweltkapital, 
Urbanitäts-Kapital) 

 Raumplaner ihr eigenes Unterstützungs-
Potenzial mobilisieren: stakeholders, deren 
Perspektive jedoch im Wege „paradigmati-
scher Steuerung“ stärker auf gemeinsame 
Belange der Raumentwicklung gerichtet 
wird. Der sog. „Dritte Sektor“ (Priller/ Zim-
mer 2006, Backhaus-Maul 2006) gewinnt 
für die Raumplanung eine nicht zu über-
schätzende Bedeutung. 

 Damit einher geht eine engere Verbindung 
zwischen Planung und regional governance: 
Es geht um die Organisation und Orientie-
rung von kollektiven Prozessen der Raum-
entwicklung, in denen die einzelnen Akteure 
nicht borniert ihren eigenen Interessen 
nachgehen, sondern sich als Teil eines regi-
onalen Gesellschaftssystems verstehen, das 
kollektive Belange wahrzunehmen hat. 

Aufwertung der Region heißt gleichzeitig, dass 
die Regionalplanung Teil der regionalen sys-
temischen Wettbewerbsfähigkeit wird, woraus 
sich ein erstes Faktorenbündel herleitet, das 
Anpassungszwänge ausübt. Offenbar läuft 
dieses in Richtung strategischer Planung und 
Regionalmanagement. Zumindest wird euro-
pa-weit ein solcher Wandel der Raumplanung 
konstatiert (Healey et al. 1997).  

(2) Ein zweiter Anstoß geht von der EU aus. 
Mit ihren Strukturfonds, aber auch mit plane-
rischen Ansätzen im Umweltschutz/ Natur-
schutz (Wasserrahmenrichtlinie, Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie, Richtlinie zur Strategischen 
Umweltprüfung) drängt die EU die Mitglied-
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staaten, mehr planerische Anstrengungen zu 
entwickeln, um Risiken vorzubeugen und kol-
lektive Selbsthilfekräfte zu mobilisieren (vgl. 
Howe/White 2002, Tewdwr-Jones, Williams 
2001, Sommermann 2002 für ein vergleichba-
res Feld, generell: Sturm/ Pehle 2005). Hinzu 
kommt eine – von Faludi u.a. angestoßene – 
Diskussion zur Wirkung des EUREK auf die 
nationalen Planungssysteme. Da das EUREK 
nur orientierenden Charakter hat, fehlt ein 
unmittelbarer nationaler Handlungsdruck. 
Gleichwohl ist feststellbar, dass die nationalen 
Planer sich häufig auf das EUREK beziehen 
und zumindest inhaltlich, wenn nicht sogar 
verfahrensmäßig Anpassungen vornehmen 
(vgl. Böhme 2002, 2003, Faludi 2001, 2003, 
Jensen/Richardson 2001). Empirische Belege 
scheint es zumindest für die mediterranen 
Mitgliedstaaten (Frankreich, Griechenland, Ita-
lien, Portugal und Spanien) zu geben, wo so-
gar behauptet wird, die EU-Politik habe dort 
zur Übernahme neuer Ideen und Praktiken 
geführt, was man als „Prozess der kulturellen 
Innovation in südeuropäischen Planungstraditio-
nen“ bezeichnen könne (Giannakourou 2005). 

(3) Ein dritter Anstoß resultiert aus der Pla-
nung selbst. Planer und Planungssysteme 
kommen im Gefolge des Umbaus des Staates 
(Dezentralisierung, De-Regulierung, Privati-
sierung) immer stärker unter Druck, einerseits 
nicht als „Verhinderungsplanung“ im Regio-
nenwettbewerb zu erscheinen, andererseits ih-
re gesellschaftliche Relevanz nachzuweisen. 
Das erste ist eng mit der Forderung nach 
„Verschlankung“ und Beschleunigung von 
Verfahren als Standortargument verbunden 
und hat in Deutschland zum Ausbau informel-
ler Formen der Steuerung geführt (§ 13 ROG). 
Das zweite wird als Folge der Neuen Steue-
rungsmodelle und der Fiskalkrise des Staates 
akut: Regionalplaner müssen begründen kön-
nen, was sie leisten und warum die öffentliche 
Hand dafür Geld ausgeben sollte. Dabei schei-
nen sich europaweit Überzeugungen durchzu-
setzen, dass Raumplanung ihre gesellschaftli-
che Relevanz im Management der Interdepen-
denzen im Rahmen eines Staatsverständnisses 
finden muss, das auf Stärkung gesellschaftli-
cher Selbsthilfekräfte und Abbau paternalisti-
scher Wohlfahrtskonzepte verpflichtet ist. In 
vielen Ländern formierten sich „new planning 
institutions ... in the form of development corpora-
tions, rather than planning agencies, because what 
inspired the moment was entrepreneurship and 
development, not regulations and planning“ (Sa-
nyal 2005, 9). 

(4) Eine große Rolle dürften zudem die Inter-
nationalisierung der Planerausbildung und der 
internationale Austausch in den Planungswis-
senschaften spielen, wobei insbesondere das 
Netzwerk AESOP23 zu nennen ist. Darüber 
werden Denkmuster und Wertesysteme ein-
ander angenähert, aber auch das methodische 
Vorgehen stärker vereinheitlicht, was über die 
Ausbildungssysteme direkt in die Planungs-
praxis hinein wirkt. 

(5) Schließlich gibt es begünstigende Politiken. 
Sie sind Ausdruck davon, dass – als Folge der 
wachsenden Arbeitsteilung – eine zunehmen-
de gesellschaftliche Nachfrage nach Koordina-
tions- und integrierender Führungsfunktionen 
entstanden ist. Diese Nachfrage kann zwar von 
verschiedenen Stellen befriedigt werden – ent-
sprechend erwächst der Regionalplanung auf 
regionaler Ebene Konkurrenz durch die Regi-
onalisierung der Wirtschaftsstrukturpolitik o-
der durch Projekte der integrierten ländlichen 
Entwicklungsplanung. Aber die Regionalpla-
nung hat hier gute Chancen, besonders „wett-
bewerbsfähig“ zu sein. Beispiele dafür sind 
planerische Bemühungen, die für Stadtzentren 
massiven Störeffekte des großflächigen Ein-
zelhandels am Stadtrand über regionale Ein-
zelhandelskonzepte abzumildern oder die 
Windenergieanlagen über „Eignungsgebiete“ 
(auch offshore) räumlich geordnet aufstellen zu 
lassen oder Konzepte für die räumliche Vertei-
lung von Groß-Freizeitanlagen zu entwickeln.  

In der Praxis erfolgt der Anpassungsprozess 
allerdings nur langsam und sprungweise, 
denn Konvergenzpotenziale werden durch die 
Transaktionskosten der Anpassung erheblich 
restringiert:  

 Erstens werden Veränderungen von Syste-
men nur aufgenommen, wenn der Verände-
rungsdruck sehr hoch oder Nicht-
Anpassung mit Sanktionen verbunden ist. 
Die Regionalplanungssysteme sind hier im 
internationalen Vergleich unterschiedlich 
betroffen. Relativ veränderungs-resistent 
zeigt sich das stark durch-institutionalisierte 
deutsche System (Fürst 2005): EU-
Richtlinien, die das Planungssystem tangie-
ren, werden tendenziell „assimiliert“, indem 
sie den bestehenden rechtlichen Strukturen 
subsumiert werden (z.B. integriert in das 
Abwägungsgebot). Generell gilt, dass Transak-
tionskosten um so höher sind, je stärker formali-

                                                
23 Association of European Schools of Planning, z.Zt. c/o 
Gert de Roo, Universität Groningen, Fakultät für Raum-
wissenschaften (Faculty of Spatial Sciences). 
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siert und institutionalisiert Prozesse sind. Ver-
waltungsverfahren sind deshalb sehr viel verän-
derungs-resistenter als Planungsprozesse: EU-
Richtlinien werden den bestehenden Routinen 
und Regelsystemen primär subsumiert als dass 
sie diese reformieren würden (Sommermann 
2002) 

 Zweitens sind die Transaktionskosten der 
Systemänderung durch die jeweilige institu-
tionelle Einbindung der Planungssysteme 
vergleichsweise hoch: Man kann 
Planungssysteme mitunter nur verändern, 
indem gleichzeitig auch Änderungen im 
institutionellen Rahmen vorgenommen 
werden (vgl. Sommermann 2002 für ein 
vergleichbares Feld: Verwaltungsverfahren 
und Verwaltungsprozessrecht). Zudem 
müssen Änderungen der Planungssysteme 
von den Planern mitgetragen werden – aber 
das ist kaum zu erwarten, wenn Änderungen 
dazu führen, dass die Planung ihre 
Steuerungskraft verliert, weil die eingeübten 
Standard Operation Procedures durch 
Verfahren ersetzt werden, die nicht über das 
Akzeptanzkapital verfügen, das die alten 
haben. 

Deshalb sagt Sanyal (2005, 15), dass „these 
planning cultures seem to have evolved with social, 
political, and economic influences, both internal 
and external, creating hybrid cultures whose 
complexity can only be understood through deep 
historical analysis“. 

Der Beitrag der Planungskultur-Diskussion zur 
governance-Diskussion 

Planungskultur-Untersuchungen sind dort 
sinnvoll, wo sie mit-ursächlich sein könnten 
für Störungen von Interaktions- und Koordina-
tionsprozessen. Das gilt sicherlich für grenz-
überschreitende Planungen, wo Kulturdiffe-
renzen offensichtlich sind, aber auch für den 
Wandel institutioneller Koordinationsmecha-
nismen im Verhältnis zu den kulturellen Prä-
gungen der sie tragenden Akteure. Koordina-
tionsmechanismen sind immer eine Mi-
schung aus normativer Steuerung (über Hand-
lungsnormen wie Solidarität und Altruismus, 
Traditionen, paradigmatische Voreinstellun-
gen), tauschfömiger Steuerung (über Markt, 
Verhandlungen sowie Anreizsysteme) und 
zwingenden Formen der Steuerung (z.B. über 
Mehrheitsentscheidungen, hierarchische 
Steuerung, Konditionalprogramme der Steue-
rung24). Bei Governance kommt es auf die 

                                                
24 Unter „Konditionalprogrammen der Steuerung“ ver-
steht man Regelsysteme, die dem Adressaten der Steue-

konkrete Mischung der Koordinationsmecha-
nismen an (Regime).  

Insofern hat Planungskultur einen engen Be-
zug zur regional governance-Diskussion. Das ist 
von einigen Autoren bereits angemerkt wor-
den (vgl. Healey 2006, Albrechts et al. 2003). 
Denn auch bei regional governance lassen sich 
unterschiedliche Regime ausmachen, einge-
bunden in jeweils spezifische Kontexte. Auch 
hier könnte man von „governance-Kulturen“ 
oder „governance-Stilen“ sprechen. Unter regio-
nal governance wird hier verstanden: regionale 
Formen der partnerschaftlichen Selbststeuerung, 
welche kollektives Handeln zwischen Akteuren un-
terschiedlicher gesellschaftlicher Subsysteme erlau-
ben und auf die Entwicklung der Region ausge-
richtet sind. Die Besonderheit der neuen For-
men liegt darin, dass netzwerkartige Steue-
rungsformen dominieren, um organisierte Ak-
teure der unterschiedlichen Handlungslogiken 
(Markt, Politik, Gruppenhandeln) integrieren 
zu können.  

Regional governance befasst sich praktisch mit 
dem, was auch in der „Planungskultur-
Diskussion“ verhandelt werden müsste. Das 
Konzept: 

 adressiert primär ein mentales Phänomen, 
das sich auf Werthaltungen, Einstellungen 
und Deutungsmuster, und zwar sowohl im 
Verhältnis IndividuumAufgabe (Hand-
lungsorientierung) als auch Individuum 
Gruppe bezieht (Interaktionsorientie-
rung), 

 es ist eingebettet in die Interaktions-Kultur 
einer Gesellschaft, die sich u.a. in der politi-
schen Kultur, im Institutionensystem und 
im Handeln öffentlicher Akteure nieder-
schlägt, 

 es richtet sich auf Steuerungsfragen und 
folglich den Umgang mit gesellschaftlicher 
Interessenvielfalt und Informationsprozes-
sen. 

Mit regional governance verbinden sich zudem 
ähnliche Phänomene wie mit Planungskultur:  

 neue Akteurs- und Einfluss-Konstellationen 
bestimmen die Prozesse (z.B. vermehrte In-
tegration von Wirtschaftsakteuren als „stake-
holders“),  

                                                                 
rung nur eine wenn-dann-Entscheidung offenlassen: 
Wenn die Kriterien der Regelung zutreffen, müssen Ent-
scheidungen gemäß den Vorgaben der Regelung getroffen 
werden. 
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 neuartige Themen und Lösungen müssen 
bearbeitet werden (v.a. bezogen auf „nach-
haltige Raumentwicklung“),  

 die Formen der Interaktionen wandeln sich 
(z.B. Zunahme von Verhandlungen, Verträ-
ge),  

 regions-spezifische Formen der governance 
müssen in die bestehenden Institutionen in-
tegriert werden, weil diese letztlich die Er-
gebnisse umsetzen müssen.  

Ähnlich wie in Deutschland, wo noch parallel 
neue Formen der Selbststeuerung von der re-
gionalen Strukturpolitik (Gerlach/Ziegler 
2002; Eckstein 2001), von der Agrarstruktur-
politik (RegionenAktiv, LEADER) und von der 
Umweltpolitik („Lokale Agenda-Prozesse“) ini-
tiiert werden, haben sich auch in anderen EU-
Mitgliedstaaten noch keine durchgehend-
konsistenten neuen regional governance-Muster 
herausgebildet. Aber die Integration der unter-
schiedlichen Impulse (insbesondere zwischen 
Regionaler Strukturpolitik und Regionalpla-
nung) wird intensiver werden, je mehr sich 
der Staat auf „Kernfunktionen“ im Konzept 
des „enabling states“ zurückzieht und die ge-
sellschaftlichen Selbststeuerungskräfte unter-
stützt (Bevir/ Rhodes 2003; Jann 2003). Solche 
Verbindungen werden zur Zeit noch wenig 
diskutiert (vgl. aber Östhol/ Svensson 2002). 
Die Relevanz dürfte jedoch hoch sein:  

 Erstens, weil Regionalplanung einen wichti-
gen Beitrag dazu leisten kann, insbesondere 
unter der Leitvision des sustainable develop-
ment;  

 Zweitens, weil Regionalplanung sich immer 
intensiver auch in die Förderung der regio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit einbindet – was 
insbesondere die Interaktionen zur Wirt-
schaft intensiviert und sich heute bereits in 
Ansätzen der Raumplanung niederschlägt, 
gemeinsam mit der Wirtschaft regionale 
Raum-Strukturkonzepte zu erarbeiten („Re-
gionale Einzelhandelskonzepte“, Regionale Eig-
nungsgebiete für Windenergie, Regionale Frei-
zeitwirtschaftskonzepte);  

 Drittens wird – insbesondere die Regional-
planung – mit dem Ausbau der sog. Neuen 
Steuerungsmodelle in der Verwaltung ihre ar-
beitsteiligen Beziehungen zu anderen „An-
bietern“ von Leistungen intensivieren müs-
sen. 

Hier bietet sich ein Analyse-Rahmen für Pla-
nungskulturen in Beziehung zur Governance 
an, der sich auf die Steuerungsfähigkeit von 
governance resp. Regionalplanung richtet und 
in den Vergleichsstudien bei Östhol/Svensson 
(2002) erfolgreich angewendet wurde: Die 
Steuerungs-Muster werden über den Umfang 
und die Art der Beteiligten (inclusiveness), die 
Rückkopplung zu den regionalen Akteuren 
und Institutionen (accountability) sowie die 
kollektive Handlungsfähigkeit (coherence) er-
fasst.  
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Neustart 
Vom Wandel der shared mental models in der Diskussion über räumliche Planung, Steuerung und 
Entwicklung. 

 

In the theoretical discussion on ‘planning’, we still hear and read ideas that originated in the last 
century, ideas that have been shown to be unrealistic, about the scope and effectiveness of public 
involvement in spatial development. In addition, this discussion is normally highly charged and 
demonstrates a considerable lack of conceptual clarity, which makes scientific understanding, in 
particular, more difficult. It is time to say goodbye to some of these habitual ways of thinking and 
to inquire and seek out appropriate terms that are based on a contemporary understanding of 
planning. 

Wenn ein Computer träge wurde und fehler-
anfällig, wenn er gar zum Einfrieren und Ab-
stürzen neigte, dann empfahl es sich, ihn aus-
zuschalten und neu zu starten. Hernach ging 
manches einfacher von der Hand – nicht im-
mer, aber oft. 

Dieser Tipp aus den Kinder- und Jugendjah-
ren der Heimcomputer könnte auch in unse-
rem Zusammenhang nützlich sein: Die Dis-
kussion über »die Planung« wird noch immer 
beeinflusst von realitätsfernen Vorstellungen 
aus dem letzten Jahrhundert, ist normativ 
überfrachtet und hat sich durch erhebliche be-
griffliche Unschärfen in nicht enden wollen-
den Missverständnissen verloren. Die wissen-
schaftliche Kommunikation ruckelt, wird zäh, 
verliert den Bezug zur Praxis und droht in die 
Irrelevanz abzustürzen. 

Also starten wir das Denken neu, schließen 
einige »Programme« und »Fenster« der bis-
herigen Diskussion und verabschieden uns 
von der einen oder anderen Denkgewohnheit. 

Natürlich führt ein solcher Neustart nicht auf 
»Null« zurück. Denn wie beim Computer 
Hard- und Software die gleichen bleiben und 
nur der Arbeitsspeicher und einige Einstel-
lungen gelöscht werden, so wird auch ein wis-
senschaftlicher Neustart mit wesentlichen 
Wissensbeständen weiter operieren können – 
aber anders mit ihnen umgehen. 

Auch im Falle des Beitrags öffentlicher Akteu-
re zur räumlichen Entwicklung wird Hard- 
und Software, werden also Institutionen und 
Verfahren zunächst weitgehend unverändert 
bleiben.  

Der »Neustart« hat hier vor allem Bedeutung 
für die shared mental models der Disziplin. Mit 
diesem Begriff werden in verschiedenen 
Handlungs- und Forschungsfeldern1 Ein-

                                                
1 Der Begriff shared mental models findet inzwischen in 
vielen Zusammenhängen Verwendung: Teamentwickler 
und Organisationssoziologen nutzen ihn, um das Zu-
sammenwirken in Gruppen zu analysieren und zu verbes-
sern, Informatiker erforschen mit seiner Hilfe die Mög-
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schätzungen bezeichnet, die Mitglieder einer 
Gemeinschaft teilen. Sie können sich z.B. auf 
die gemeinsamen Aufgaben oder die Rollen 
der einzelnen Gruppenmitglieder beziehen. 
Diese von allen geteilten mentalen Modelle 
können sich in Metaphern und Zuschreibun-
gen verdichten: Wenn man einen Kanzler o-
der Präsidenten etwa dazu aufruft, das Steuer 
wieder in die Hand zu nehmen, dann steckt 
hinter dieser Aufforderung so ein shared men-
tal model. Es lautet in diesem Fall: Ein ent-
schlossener Steuermann kann Politikprozes-
se, ja das ganze Staatsschiff lenken. Eine Aus-
sage, die zugleich etwas über die Rolle der 
Passagiere und Mannschaften auf diesem 
Schiff aussagt. 

Solche Modelle können sich (wie das Beispiel 
zeigt) weit von der Wirklichkeit entfernen. 
Wird diese Entfernung aber dauerhaft zu 
groß, setzt, so die Vermutung, ein Wandel ein. 

Auch die Vorstellungen, die man sich von 
»Planung« macht, vom Beitrag öffentlicher 
Akteure zur räumlichen Entwicklung und der 
Rolle der planenden Fachleute, können solche 
mentalen Modelle sein, die von der Fachge-
meinschaft geteilt werden. Und auch diese 
Vorstellungen können sich so weit von der 
Wirklichkeit entfernen, dass Korrekturen not-
wendig werden. 

Dieser Zustand ist, so die Ausgangsthese die-
ses Beitrages, erreicht. Insbesondere für die 
wissenschaftliche Diskussion erscheint es 
notwendig, einige der überkommenen Vor-
stellungen zurechtzurücken, um die Wirk-
lichkeiten räumlicher Entwicklung und die 
Möglichkeiten öffentlicher Akteure darauf 
Einfluss zu nehmen, angemessen wahrneh-
men und erörtern zu können. Oder, um Vilém 
Flusser zu zitieren: »Man sollte die Gegen-
wart an ihrer Zukunft messen, nicht an ihrer 
Vergangenheit«. 

Eine solche, der Zukunft zugewandte Diskus-
sion wird sehr viel weiter ausholen müssen, 
als dies hier möglich ist. So bleibt es an dieser 
Stelle bei einigen wenigen Aspekten, die zwei-
fellos der Ergänzung und weiteren Differen-
zierung bedürfen: 

                                                                 
lichkeiten der Software-Entwicklung in großen, räumlich 
weit verstreuten Teams, Ökonomen versuchen die Ent-
wicklung von Märkten und Verhalten besser zu verstehen 
und Politologen nähern sich auf diesem Wege dem Ver-
hältnis von Staaten und Völkern. Ich greife hier zurück 
auf eine kurze, alltagsbezogene Erläuterung des Konzepts 
bei Priddat 2004a (vgl. ausführlicher zum ökonomischen 
Verwendungszusammenhang Priddat 2004b sowie Wolf 
2005). 

Begonnen sei mit aktuellen Anlässen (1), die 
deutlich machen, wie weit sich etwa Vorstel-
lungen aus den 1970er-Jahren von den Wirk-
lichkeiten heute entfernt haben. Diese Dis-
krepanz war schon seit längerem spürbar und 
hat deutliche Wirkungen auf das Selbstver-
ständnis der Profession (2) gehabt – wenn-
gleich noch nicht mit eindeutigen Konse-
quenzen. 

Während in der Praxis also früh Anpassungs- 
und Neuorientierungsprozesse begannen, 
halten sich in der wissenschaftlichen Diskus-
sion (hier ist vor allem vom deutschsprachigen 
Raum die Rede – mit einigen Seitenblicken in 
die USA) zäh Relikte aus früheren Zeiten. 
Das macht gründlichere Aufräumarbeiten nö-
tig: Es gilt Abschied zu nehmen von reduzier-
ten Akteurslandschaften (3) und überkomme-
nen Forschungsperspektiven (4). Auch begriff-
liche Passepartouts (5) sollten in der wissen-
schaftlichen Arbeit keine Verwendung mehr 
finden, und nicht zuletzt gilt es, sich vom alten 
Planungs-Modell- Denken zu verabschieden 
(6).  

Das alles klingt weiter reichend, als es ist. 
Denn es geht, wie erwähnt, lediglich um einen 
»Neustart«, nach dem Vieles beim Alten bleibt 
– aber doch möglicherweise einige hinderli-
che Bestandteile aus dem kollektiven »Ar-
beitsspeicher« der Disziplin als »gelöscht« be-
trachtet werden können. 

1. Anstöße 

Was hat »die Planung« in den letzten fünf 
Jahrzehnten nicht schon alles erlebt? Mal war 
sie Hoffnungsträger, Verkünderin rational 
und effizient entworfener Zukünfte, mal sig-
nalisierte ihr Name unangemessene staatli-
che Einmischung und bürokratische Rege-
lungswut, mal löste sie Euphorie aus, mal Ab-
lehnung – und totgesagt wurde sie schon oft. 

Als »Planung« noch ein Schlüsselwort für bes-
sere Zukünfte war, traute man »dem Staat« 
viel zu. Das war die große Zeit des »Etatis-
mus«: In allen gesellschaftlichen Bereichen 
sollte »der Staat« umsichtig vorsorgen und 
gestalten. Diese Aufgabenzuweisung geriet 
schon Mitte der 1970er-Jahre ins Wanken: Der 
Staat schien weder über Mittel noch Möglich-
keiten zu verfügen, die ihm zugedachte Rolle 
auszufüllen. Das Pendel schlug zur anderen 
Seite aus: Man begann, im Markt und dem 
freien Spiel von Angebot und Nachfrage Ga-
ranten für eine bessere Zukunft zu sehen. 
»Planung«, nun verstanden als Einmischung 
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des Staates in die Entwicklungen der Märkte, 
wurde zum Unwort.  

Die Prozesse der »Entstaatlichung«, die Aus-
höhlungen tatsächlicher Gestaltungsmacht 
setzten an vielen Seiten zugleich an. Von den 
Stichworten, die in der Diskussion besonders 
prägend waren, seien hier nur »Globalisie-
rung« und »Privatisierung« genannt. Dazu ist 
bereits viel geschrieben worden und es mag 
daher ausreichen, an dieser Stelle nur mehr 
auf einige Konsequenzen für die räumliche 
Entwicklung hinzuweisen: 

Das Prinzip Globalisierung entfaltete in den 
letzten Jahrzehnten seine volle Wirksamkeit: 
Produkte und Dienstleistungen können heut-
zutage jeweils dort hergestellt und erbracht 
werden, wo die dafür entstehenden Kosten am 
niedrigsten sind. Die so entstandenen Produk-
te und Dienstleistungen können dann in den 
Teilen der Welt verkauft werden, in denen die 
Preise am höchsten sind« (Thurow zit. nach 
Läpple 1998, 63). Die Wirkungen dieses Prin-
zips werden alltäglich und überall deutlich. 
Eine Illustration: Die Kokerei Kaiserstuhl, im 
Ruhrgebiet gelegen, galt einmal als die mo-
dernste und produktivste der Welt. Nach kaum 
acht Jahren Betriebszeit wurde sie jedoch, weil 
europäische Stahlunternehmen sich ihren 
Koks billiger am Weltmarkt besorgen konn-
ten, stillgelegt. Weitere vier Jahre später be-
fanden sich fast 35.000 Tonnen Maschinen, 
Rohre, Kabel etc. säuberlich demontiert auf 
dem Weg nach Zoucheng. Dort wurden sie in-
zwischen wieder zusammengesetzt, und die 
ehemalige Kokerei Kaiserstuhl produziert 
demnächst im stahlhungrigen, expandieren-
den China weiter. Bei Monatslöhnen von 100 
bis 200 Euro für die chinesischen Arbeiter 
rentiert sich das alles. So sehr, dass der von der 
ehemaligen Dortmunder Kokerei nun in 
Zoucheng produzierte Koks auch in Europa 
konkurrenzfähig ist. 

Zum zweiten Stichwort: Auslagerungen und 
Privatisierungen haben dazu geführt, dass sich 
die Erledigung vormals öffentlicher Aufgaben 
in vielen Bereichen auf veränderte Weise voll-
zieht.  

Einerseits wurden ganze Handlungsfelder 
vollständig oder doch weitgehend dem Markt 
und seinen Akteuren überantwortet. Beson-
ders eindrücklich ist in Deutschland die seit 
Ende der 1980er-Jahre andauernde Erosion 
lokaler Wohnpolitik. Die derzeit vielfach 
kommentierten Verkäufe kommunaler Woh-
nungsbestände an (ausländische) Finanzin-

vestoren bilden nur den Schlusspunkt dieser 
Entwicklung. Für viele Kommunen bedeutet 
das: Sie haben nahezu alle Handlungsmög-
lichkeiten im Wohnbereich verloren2. Ähnli-
che Entwicklungen vollziehen sich auch in 
anderen Feldern räumlicher Entwicklung 
(Ver- und Entsorgung, Verkehr etc.). 

Andererseits lagern öffentliche Akteure einen 
Teil der Aufgabenerledigung in private oder 
öffentlich kontrollierte Unternehmen aus – 
behalten aber die Verantwortung für deren 
Leistungen. Auch dies hat Konsequenzen für 
die Steuerung der räumlichen Entwicklung. 
Im vormals als homogen verstandenen öffent-
lichen Sektor entstand auf diese Weise ein 
buntes Spektrum von Akteuren, die jeweils ei-
genen Gesichtspunkten folgend, ihre Geschäf-
te betreiben. Schon bei mittleren Großstädten 
umfasst die Liste der Unternehmen, die zum 
»Konzern Stadt« gehören, mehrere 100 Posi-
tionen. Diese Entwicklung führt durchaus da-
zu, dass öffentliche Akteure in wichtigen 
Handlungsfeldern der räumlichen Entwick-
lung wirkungsvoller handeln können, weil ih-
nen neben dem hoheitlichen Instrumentari-
um nun auch (von fiskalischen Zwängen be-
freite) ökonomische Handlungsmöglichkeiten 
zur Verfügung stehen. Zugleich aber müssen 
sie sich vielfach den wirtschaftlichen Eigenlo-
giken der Unternehmen beugen und sind im 
Ergebnis, mit den Worten eines leitenden Be-
amten, »nicht mehr Herr im eigenen Haus«. 
Wesentlich ist zudem, dass sich im Raum die 
Aktivitäten vieler dieser Akteure überlagern, 
so dass selbst bei vergleichsweise einfach er-
scheinenden Aufgaben der Stadt- und Regio-
nalentwicklung zahlreiche unterschiedliche 
Sichtweisen und Interessen allein im vormals 
öffentlichen Sektor zusammengeführt und 
berücksichtigt werden müssen. Hinzu kom-
men die Akteure aus den Sphären der Märkte, 
ohne die heute selbst klassische kommunale 
Aufgaben nicht mehr zu bewältigen sind. 

So entsteht eine »Neue Unübersichtlichkeit«, 
die denen, die noch gestalten wollen, einige 
Virtuosität beim Knüpfen von Netzen und 
Partnerschaften abverlangt. Die in dieser Pra-
xis Erfahrenen kommentieren solche Heraus-
forderungen durchaus nicht nur negativ, 
s0ndern betonen auch deren Potenziale. 

                                                
2 Dabei entsprechen einige Folgen dieser Entwicklung 
zumindest kurzfristig nicht dem, was Kritiker zuvor ver-
muteten. In jüngst publizierten Ergebnissen zu einem 
Vergleich des Marktverhaltens der traditionellen kommu-
nalen Unternehmen und der neuen Eigentümer zeigte 
sich, dass etwa die niedrigeren Durchschnittsmieten bei 
den privaten Unternehmen zu finden sind (vgl. vhw-
Forum Wohneigentum H. 6/2006). 
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Zugleich aber ist deutlich geworden, dass die 
Rolle öffentlicher Akteure in solchen Konstel-
lationen uneindeutig werden kann. Damit 
werden zum Teil weit reichende Fragen – et-
wa nach Transparenz, Verantwortlichkeit und 
demokratischer Kontrolle – aufgeworfen. 

Keine von diesen Entwicklungen ist wirklich 
neu: Grenzüberschreitende wirtschaftliche 
Verflechtungen prägen die Raumentwicklung 
seit Jahrtausenden. Auch »der Kampf der 
immobilen Produktionsfaktoren, also der 
Standorte, um die mobilen Produktionsfakto-
ren« (Ramge 2006, 129) tobt schon lange. Und 
die Konflikte, in die neuzeitliche Stadtpla-
nung unter solchen Bedingungen geraten 
kann, sind ebenfalls seit langem bekannt und 
– zum Beispiel für das ausgehende 19. Jahr-
hundert – plastisch beschrieben worden (vgl. 
Niethammer 1979).  

Ebenfalls altbekannt sind alle Formen der 
»Ko-Produktion« der Stadt, also des 
Zusammenwirkens öffentlicher und privater 
Akteure – selbst in vermeintlichen 
Kernbereichen kommunalen Handelns wie 
den öffentlichen Räumen.  

Und auch die Tatsache, dass der Aufgabenbe-
stand öffentlicher Akteure nicht ehern »ge-
setzt« ist, sondern sich, ebenso wie die Art der 
Aufgabenerledigung, in stetem Wandel befin-
det, dürfte niemanden, der zum Beispiel die 
letzten 150 Jahre ins Auge fasst, überraschen. 

Das alles aber bildeten die shared mental mo-
dels der Gemeinschaften der Fachleute für 
Städtebau, Stadt-, Landschafts- und Raumpla-
nung in den 1960er- und 1970er-Jahren nicht 
ab. Sie ordneten vielmehr ihr eigenes Han-
deln jenem starken Staat zu, der die Geschicke 
von Gesellschaft und Raum wohl zu lenken 
weiß und leiteten daraus für die räumliche 
Entwicklung eine klare Führungsrolle, wenn 
nicht ein Monopol, ab. Es schien ihnen so, als 
ob »die Planung« das raumwirksame Handeln 
des (monolithisch gedachten) Staates rational 
vorbereite und koordiniere – und daraus eine 
geordnete räumliche Ordnung resultiere. 

Es liegt nahe, dass diese mentalen Modelle 
heftig mit den Entwicklungen der letzten 
Jahrzehnte kollidieren mussten. Dies blieb 
nicht ohne Folgen, wie zu zeigen ist. 

2. Berufsbilder 

Planerinnen und Planer sahen sich in den 
1960er- und 1970er-Jahren nicht nur in einer 

Schaltzentrale, von der aus mit den Mitteln 
eines starken Staates die Entwicklung von 
Raum und Gesellschaft gesteuert wurde. Zu 
ihrer Grundausstattung an gemeinsam geteil-
ten, mentalen Modellen gehörten auch zwei 
weitere Bilder: 

 Stadtschöpfer: Insbesondere die als Archi-
tekten und Städtebauer ausgebildeten Fach-
leute wähnten sich als »Autoren« der Stadt, 
als »Schöpfer einer mit ihrer Zeit im Ein-
klang stehenden Wirklichkeit« (Eisinger 
2006, 157)3. 

 Kämpfer gegen Eigennutz und Irrationali-
tät – mit den Worten Leonie Sandercocks 
(1998, 35): Planners »heroically slay the dra-
gons of greed and irrationality«. Gerd Albers 
spricht im gleichen Zusammenhang (2006, 
50 ) von einer »missionarischen Sonderstel-
lung« und einem »Sendungsbewusstsein, 
das den Planer als Vorreiter der Ordnung in 
einer Welt widerstrebender Tendenzen 
sieht« (a.a. O. S. 45 f.). 

Nach Jahrzehnten solcher Selbstüberschät-
zung trat im Verlaufe der 1980er Jahre Er-
nüchterung ein. Der Blick auf die Wirklichkeit 
wurde genauer. Das machte zum Beispiel eine 
Befragung von Planerinnen und Planern in 
vier europäischen Ländern deutlich (vgl. Kel-
ler u.a. 1993). Einer der Befragten brachte den 
Wandel auf die – angesichts der zuvor domi-
nierenden Selbstbilder – griffige Formel, die 
Planer seien von »Schöpfern zu 
Feuerwehrleuten« mutiert. Räumliche 
Planung wurde im gleichen Zusammenhang 
als »Reparaturbetrieb für ansonsten 
ungeplante Entwicklungen« bezeichnet, und 
Planerinnen bzw. Planer sahen sich nunmehr 
in der Rolle, »post festum die Parolen zum 
beschlossenen Kurs und zu nicht 
vorhergesehenen Entwicklungen zu liefern«. 

Einige Jahre später schrieb Dieter Hoffman-
Axthelm (1996, 49): »Anlagekapital und 
Kommunalpolitik sind die beiden Mühlsteine, 

                                                
3 Gelegentlich wird argumentiert, dies sein dort nicht 
mehr der Fall, wo sich »die Planung vom Städtebau« (als 
akademische Disziplin) »emanzipiert« habe. Das ist mög-
licherweise zu kurz gegriffen: Zwar wird in diesen eigen-
ständigen Planungswissenschaften nicht mehr das Bild 
vom entwerfenden »Stadtschöpfer« gepflegt – aber die 
sehr oft auf das »Planungssystem« zentrierte Weltsicht 
impliziert die Vorstellung, dass von hier die Ordnung aus-
zugehen habe und, wenn dies nicht der Fall ist, »Voll-
zugsdefizite« am Werk seien. Dieses bipolare Bild (hier 
das planende Subjekt, dort der Raum, den zu beplanen 
gilt), in dem alle weiteren Akteure zu »Störgrößen« wer-
den, kennzeichnet nach meinen Beobachtungen viele 
Fach- und alle »Gesamtplanungen« – und ist dem menta-
len Modell des Städtebaus eben doch nicht unähnlich. 
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zwischen denen sich zermalmen zu lassen, 
Stadtplanung genannt wird. Das Stück ist al-
len bekannt: … Die Kommune/der Dezer-
nent/die mehrheitsfähige Partei oder Koaliti-
on will den Anleger. Sie will ihn, weil sie Ar-
beitsplätze oder Gewerbesteuern will … oder 
weil sie Brachflächen nicht glaubt füllen zu 
können – der Gründe sind viele. Die städtische 
Planung hat die Sache gangbar zu machen«. 

In einer 2006 erschienenen Aufsatzsamm-
lung finden sich weitere Realitätsbeschrei-
bungen, die auf eine nachhaltige Verände-
rung der »gemeinsamen mentalen Modelle« 
hinweisen. Hier wiederum nur zwei Beispiele: 

 »Das bestehende Plansystem (wird) zum 
›Archiv‹ für Entwicklungen, die so oder so 
stattfinden. Der Plan hat sich durch Ände-
rung oder Befreiung nachträglich an reale 
Entwicklungen anzupassen. Also dominiert 
das Projekt den Plan und nicht der Plan ge-
neriert das plankonforme Projekt. … Fak-
tisch vollzieht sich die Entwicklung immer 
über eine Summe von Einzelmaßnahmen.« 
(Ganser 2006, 529 f.) 

 »Die Rolle gesamtstädtischer, dem Ge-
meinwohl verpflichteter Planung … wurde 
stets überschätzt. Gestaltende Kraft konnte 
sie vor allem dort entfalten, wo sie der wirt-
schaftlichen Dynamik vorauseilte und den 
ökonomischen Erfordernissen räumlichen 
Ausdruck verlieh, wo sie Standortentschei-
dungen antizipierte oder dem ökonomi-
schen Druck nachgab und einen gestalteri-
schen Rahmen für private Ansiedlungen 
schaffte.« (Pesch 2006, 358) 

Alle diese Äußerungen machen deutlich: Eine 
Vielfalt privater Entscheidungen prägt das Ge-
schehen im Raum. Öffentliche Akteure gestal-
ten diese Prozesse mit – nicht selten den 
marktvermittelten Entwicklung hinterher ei-
lend.  

Die Planungsfachleute sind Teil dieses Pro-
zesses. Sie fertigen Pläne an und entwerfen 
Bilder möglicher Zukünfte – für private wie öf-
fentliche Akteure. Raum-, Stadt-, Landschafts-
planerinnen und -planer sind damit Fachleute 
wie andere auch. Sie bringen eine professio-
nelle Sicht (unter vielen) in Meinungsbil-
dungsprozesse ein, an denen zahlreiche ande-
re beteiligt sind. Ob man ihrer Meinung ganz, 
ein wenig oder gar nicht folgt, hängt von vielen 
Faktoren ab – zumeist aber kaum vom Wollen 
und Wünschen der planenden Fachleute.  

Sofern sie in kommunalen oder staatlichen 
Dienststellen mit der Betreuung gesetzlich 
geregelter Verfahren – wie etwa der Aufstel-
lung von Bauleitplänen – befasst sind, kom-
men ihnen weitere Aufgaben zu: Sie müssen 
in diesen Fällen dafür Sorge tragen, dass ne-
ben den vielfältigen privaten auch die unter-
schiedlichen öffentlichen Belange Berücksich-
tigung finden und in der Abwägung aller die-
ser Gesichtspunkte so etwas wie das gemeine 
Wohl sichtbar werden kann. 

Aber auch hier gilt, dass die einzelne fachliche 
Auffassung zerrieben werden kann zwischen 
den Mühlsteinen der vielen anderen Sicht-
weisen und Interessen. 

James A. Throgmorton (2000, 375; vgl. mehr 
bei: Selle 2005, Kap. 12) hat für diese Rolle ein 
schönes Bild geprägt: »Planners are … just skil-
led voices, voices that speak within a turbulent 
and often unpredictable flow.« 

Diese einfachen Einsichten wurden über lan-
ge Zeit verdeckt von einem beruflichen Selbst-
verständnis, dessen mentalen Modellen der 
Realitätsbezug abhanden gekommen war. 
Angelus Eisinger (2006, 159) hat das für den 
Diskurs in Architektur und Städtebau so for-
muliert: »Eine entscheidende Lektion des 20. 
Jahrhunderts findet in der urbanistischen Re-
flexion bis heute keinen Platz: Die Prägekraft 
eines städtebaulichen Vorschlags verblasst in 
den Netzen von Determinanten und Interes-
sen, in denen die gebaute Realität ihre Kontu-
ren annimmt.« Das verlange eine Auseinan-
dersetzung mit diesen Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen. Die aber finde nicht 
statt. Daher unterliege »die Architektur noch 
immer einer akuten Verkürzung der Reali-
tät«. 

Eisinger schreibt »findet bis heute keinen Platz 
…« und tatsächlich muss man feststellen, dass 
die beschriebene Ernüchterung und die Kor-
rekturen der Selbstbilder keinesfalls die ganze 
Disziplin erreicht haben. Vielmehr spuken 
noch immer und schon wieder umfassende 
Gestalt(ungs)ansprüche durch städtebauliche 
Entwürfe und Planerdiskussionen: Manche 
Städtebauer sehen ihr altes Rollenbild vollauf 
bestätigt, scheint man doch wieder im Stadt-
maßstab Wirklichkeiten nach eigenen Ent-
würfen gestalten zu können – nicht hier, aber 
einige tausend Meilen weiter östlich. Dass die-
ser »Formenkontrollanspruch« eines »Au-
tors« auf ganze Städte autoritäre Verhältnisse 
(wenn nicht totalitäre politische Systeme; vgl. 
Hoffman-Axthelm 2006, 519 und Hoch 2007) 
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voraussetzt, blieb und bleibt gerne unbeach-
tet4. 

Auch in jüngeren theoretischen Konzepten 
der Stadtentwicklungspolitik schimmern 
einmal mehr umfassende Gestaltungsansprü-
che durch (zitiert nach Hochstadt 2005, 11 und 
35): »Stadtmanagement hat für uns die Aufga-
be, aktuelle und künftige städtische Prozesse 
so zu gestalten und zu organisieren, dass die 
Totalität von Stadt optimal berücksichtigt 
wird.« Und – allerdings in Fragenform – noch 
weiter reichend: »Können wir diesen Kapita-
lismus steuern durch die Art, wie wir bauen 
und unsere Städte regieren«? 

Die Auseinandersetzung mit der Frage, wie 
und warum sich solche realitätsfernen Rol-
lenbilder und Selbstzuschreibungen halten 
können, wäre eine eigene Untersuchung wert. 
Offensichtlich gibt es eine Tendenz zur Im-
munisierung gegen Realitätswahrnehmun-
gen. Dies kann soweit gehen, dass in Diskussi-
onen über zukünftige Inhalte der Ausbildung 
in Architektur und Städtebau5 dem Argument, 
man müsse sich verstärkt um Rahmen- und 
Realisierungsbedingungen kümmern, die 
Frage entgegengehalten wird: »Wollen wir das 
denn wirklich wissen?« 

Es gab und gibt viele Anlässe, wirklichkeits-
fremde Selbstbilder beiseite zu legen und zu 
realitätsbezogenen Bestimmungen von Rolle 
und Möglichkeiten professionellen Handelns 
im Kontext räumlicher Entwicklung zu kom-
men. 

Feststellungen wie diese können allerdings 
Irritationen auslösen: Heißt das, fragte etwa 
ein Student in diesem Zusammenhang, dass 
wir uns den Realitäten anpassen, lediglich die 
Nutzungsansprüche an den Raum »mana-
gen« und alle unsere eigenen Ansprüche auf-
geben sollen?  

Das ist selbstverständlich nicht gemeint. Jede 
Profession wird ihre eigenen Leitbilder oder 
ihre spezifische Ethik entwickeln – nicht aber 
annehmen dürfen, dass diese höher stehen als 

                                                
4 In einem solchen Umfeld nimmt es auch nicht wunder, 
wenn auch hierzulande Städtebauer – z.B. in programma-
tischen Äußerungen auf Tagungen – dazu auffordern, 
»die Zwischenstadt in Ordnung zu bringen« oder die »eu-
ropäische Stadt weiterzubauen« … 
5 Solche Reaktionen sind in manchen dieser Diskussions-
zusammenhänge an Architekturfakultäten tatsächlich zu 
hören. Anders in grundständigen Planungsstudiengän-
gen: Hier hat man kein Problem mit der Analyse von Kon-
text und Rahmenbedingungen professionellen Handelns – 
was Fehleinschätzungen der professionellen Gestal-
tungsmöglichkeiten nicht ausschließt. 

die Werte und Ziele anderer6. Außerdem 
heißt Realitäten zur Kenntnis nehmen nicht, 
sie für unabänderlich ansehen. Sondern in 
der Auseinandersetzung mit ihnen Position 
und Weg zu bestimmen. Und dazu benötigt 
man wieder die weiter reichenden Vorstel-
lungen und Leitideen. Die erweisen mithin 
ihren Gebrauchswert vor allem dann, wenn 
sie in der Wirklichkeit zur Orientierung tau-
gen. Darin ähneln sie den Utopien, von denen 
Urs Widmer (2002, 85) schreibt: »Sie sind 
nicht dazu da, auf der Stelle Wirklichkeit zu 
werden. Jetzt und sofort und genau so. Sie 
dienen aber durchaus dazu, auch fern liegen-
de Möglichkeiten und Hoffnungen einmal zu 
bedenken. Damit wir dann, im wirklichen Le-
ben, in jene Richtung gehen können …« 

In Sachen Stadtentwicklung ist man jedoch 
nicht allein unterwegs. Insofern entscheidet 
sich die Frage, ob man der Utopie, oder den 
»fern liegenden Möglichkeiten« je näher 
kommt, durch das Handeln vieler. Auch das 
lenkt den Blick wieder zurück auf die Realitä-
ten – was in diesem Fall heißen kann, »über 
Koalitionen nachzudenken, welche die Netz-
werke, die sich von den Planwelten aus in die 
faktischen städtischen Räume spannen, zu 
stärken vermögen« (Eisinger a.a.O. 161). 

War bislang von den Selbstbildern der Pla-
nungsfachleute die Rede, soll nun der Blick-
winkel verengt werden auf diejenigen unter 
ihnen, die sich wissenschaftlich mit der räum-
lichen Entwicklung und den Möglichkeiten, 
auf sie gezielt Einfluss zu nehmen, auseinan-
der setzen. Im Folgenden werden also die 
mentalen Modelle der scientific community ge-
nauer betrachtet.  

3. Akteure 

Alltägliche Wirklichkeiten kamen in der pla-
nungstheoretischen Diskussion der letzten 
Jahre eher selten vor. Es dominierte die Dis-
kussion um Konzepte, Modelle, und Pla-
nungsverständnisse. 

Auch hier sind Neuorientierung und Umge-
wichtung wünschenswert. Welche Richtung 
dabei eingeschlagen werden sollte, macht das 
folgende Zitat deutlich: »The human, and mo-

                                                
6 Auf den Sonderfall der Tätigkeit für Kommune oder 
Staat wurde schon verwiesen: Auch hier haben die fachli-
chen Orientierungen der Planerinnen und Planer keinen 
höheren Geltungsrang als anderswo, aber ihnen kommen 
zusätzliche hoheitliche Aufgaben zu – etwa faire Verfah-
ren und die angemessene Berücksichtigung der öffentli-
chen Belange (in den von ihnen zu gestaltenden Abwä-
gungsprozessen) zu gewährleisten. 
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re specifically, the urban habitat, takes form as 
multiple forces interact with each other in 
ways that are not fully predictable … It is, there-
fore, obvious that planners need to have a good 
understanding of how these city-forming pro-
cesses work … This formulation posits the city-
forming process first, before there can be any 
serious talk of strategic intervention.« 

Mit diesen Worten John Friedmanns (2006, 
275) lässt sich unmittelbar an den bisherigen 
Gedankengang anknüpfen: Für die zukünftige 
Diskussion über räumliche Entwicklung ist es, 
so Friedmann, von vorrangiger Bedeutung, 
zunächst zu verstehen, unter welchem und 
wessen Einfluss sich Städte und Regionen 
verändern. Erst dann kann sinnvoll gefragt 
werden, auf welche Weise diese Prozesse – et-
wa von öffentlichen Akteuren – planend, steu-
ernd oder entwickelnd beeinflusst werden 
können.  

Mit einem solchen analytischen Zugang wird 
auch erkennbar, dass in der räumlichen Ent-
wicklung keine abstrakten Kräfte, sondern re-
ale Akteure wirksam sind – Friedmann: 
»Roughly speaking, state, capital and organi-
zed civil society.« Ihr Handeln verursacht 
ständige Veränderungen im Raum. (vgl. auch 
Boelens 2006, insbes. S. 34 f.) 

Gerd Albers (1988, S. 2) hat bereits vor zwei 
Jahrzehnten Stadtentwicklung in ähnlicher 
Weise als »Niederschlag vieler unterschiedli-
cher Bemühungen über lange Zeiträume« 
beschrieben. Albers zieht aus dieser Feststel-
lung die Konsequenz, dass der in der städte-
baulichen Diskussion immer mal wieder be-
lebte Widerspruch von »geplanter« und »ge-
wachsener« Stadt in die Irre führt. 

Damit wurde bereits – avant la lettre – auf ei-
nen Sachverhalt verwiesen, der uns in den 
letzten Jahren unter dem politikwissenschaft-
lichen Stichwort »Governance« wieder begeg-
net: Die Entwicklung der Städte wurde und 
wird nicht von einem Punkt aus zentral ge-
lenkt. »Government bureaucracies, political 
organizations, corporations, developers, orga-
nized civil society, and other social institutions 
all share planning function. As space is conti-
nuously modified intentionally for human use, 
it is planned, but this development is very rare-
ly the product of formal planning processes« 
(Briassoulis 1997, 105; vgl. zur notwendigen 
Differenzierung der Akteure Selle 2005, Kap. 
3 und 13). 

Das planende und steuernde Handeln öffent-
licher Akteure ist lediglich ein Impuls unter 
vielen, die auf die Entwicklungen der Städte 
einwirken. Es gilt, wie Hubert Heinelt (2006, 
238) schreibt, auch in der wissenschaftlichen 
Arbeit »Abschied zu nehmen … von Vorstel-
lungen des Staates als einem der Gesellschaft 
übergeordneten politischen Entscheidungs-
zentrum«. 

Die verstärkte Beachtung von Governance-
Prozessen bedeutet jedoch nicht, dass »Go-
vernment«, also das »traditionelle (›formelle‹ 
und ›offizielle‹) politisch- administrativen Sys-
tem« (Wollmann 2006, 300 f.) außer Kraft ge-
setzt sei. Zwar ist »eine rapide Ausdehnung 
der Governance-Strukturen mit der Vermeh-
rung der halb-öffentlichen, privat-
kommerziellen, gemeinnützigen, zivilgesell-
schaftlichen usw. … Organisationen und Ak-
teure in einer wachsenden Zahl relevanter 
kommunaler Handlungsfelder« zu beobach-
ten. Dem stehen jedoch auch, so Wollmann 
(2006) Tendenzen zur Stärkung des traditio-
nellen politischen und funktionalen Profils in 
den Kommunen gegenüber. Man wird also 
das stadtentwicklungspolitische Handeln öf-
fentlicher Akteure als »Government-
Governance Mix« begreifen müssen – ohne 
damit zu den überholten Vorstellungen von 
einem steuernden Zentrum zurückzukehren.  

Wie auch immer der »Mix« im Einzelfall aus-
sehen mag – es bleibt bei Steuerungsbemü-
hungen. Wer das theoretische Konzept der 
durch viele Akteure determinierten Stadtent-
wicklung ernst nimmt (oder wer nur die Praxis 
aufmerksam beobachtet), muss davon ausge-
hen, dass die öffentlichen Akteure ihre Vor-
stellungen vielfach nicht oder nur in – durch 
die Einflüsse anderer Akteure – modifizierter 
Form umsetzen können. Dieser Hinweis 
scheint angesichts der gelegentlich überzoge-
nen Hoffnungen, die an die Konsens bildende 
Kraft von Netzwerken und kooperativen Hand-
lungsformen geknüpft werden, notwendig (vgl. 
am Beispiel der PPP’s ähnlich skeptische 
Hinweise bei Heinz 2006).  

Ein weiterer Hinweis lässt sich aus diesen Ü-
berlegungen für die Forschung gewinnen: 
Wer räumliche Entwicklung verstehen – und 
in der Folge beeinflussen – will, wird sein Au-
genmerk nicht nur auf öffentliche Akteure 
richten können. Empirisch fundierte Untersu-
chungen zum raumwirksamen Handeln der 
anderen Akteure im Raum sind jedoch noch 
rar. Ihr Handeln wird – den Traditionen der 
etatistischen Betrachtungsweisen folgend – 
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zumeist nur als Rahmenbedingung öffentli-
chen Handelns begriffen7.  

Selbstverständlich wird es auch weiterhin 
sinnvoll oder geboten sein, das Handeln öf-
fentlicher Akteure in den Mittelpunkt einzel-
ner Untersuchungen zu stellen. Aber wenn 
dies ausschließlich oder überwiegend ge-
schieht, entsteht kein verlässliches Bild der – 
um auf Friedmann zurückzugreifen – city-
forming processes. Wer diese Prozesse8 abbilden 
will, wird das Augenmerk verstärkt auch ande-
ren Akteuren widmen müssen.  

4. Perspektiven 

Der frühen Planungstheorie (der 1950er- und 
1960er-Jahre) ging es um den Prozess des 
Planens an sich. Ausdrücklich wurde darauf 
hingewiesen, dass dieses »Planen« unabhän-
gig von der jeweiligen Aufgabe zu betrachten 
sei – es gehe ganz allgemein um Ziel-Mittel-
Wahl, rationale Entscheidungen und derglei-
chen (vgl. Friedmann a.a.O. 269 f., Selle 2005, 
Kap.3). 

Ein Teil der amerikanischen Diskussion ist 
immer noch diesem Gegenstandsverständnis 
verpflichtet, während im europäischen Raum 
zumeist von Prozessen der Stadt-, Regional-, 
Landschafts- oder allgemeiner: Raumplanung 
die Rede ist. Aber auch bei dieser Betrach-
tungsweise stehen Verfahren und Institutio-
nen im Mittelpunkt der Betrachtung: das Sys-
tem der Raumplanung, die Aufstellung der 
Bauleitpläne, die Implementation der Land-
schaftsplanung, die Kooperation in der Regio-
nalplanung etc.  

                                                
7 Dabei verhält es sich in den Wirklichkeiten der Raum-
entwicklung häufig gerade umgekehrt: Öffentliche Aktivi-
täten sind für viele private Akteure nur von geringer Be-
deutung: Das kann – um nur Beispiele zu nennen – für 
bestimmte Formen bürgerschaftlichen Engagements e-
benso gelten wie für betriebliche Entscheidungen großer 
Unternehmen. Umso wichtiger ist es, herauszufinden, 
nach welchen Gesichtspunkten diese Akteure handeln 
und wie ggf. intensiver auf ihre Aktivitäten Einfluss ge-
nommen werden kann. Das lässt sich in vielen Hand-
lungsfeldern der Raumentwicklung illustrieren. Nur ein – 
willkürlich gewähltes – Beispiel: Die Standort- und Aus-
bauplanung von Kraftwerken ist gleichermaßen von gro-
ßer gesellschaftlicher wie räumlicher Bedeutung. Aber sie 
wird fast ausschließlich nach betriebswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten vorgenommen. Der Einfluss öffentlichen 
Handelns scheint marginal (vgl. Fromme 2006). 
8 Man könnte einwenden, dass doch auch technische oder 
ökonomische Veränderungen city-forming wirken. Eisin-
ger (2006, 141) benennt etwa Autos, Mobiltelefone als 
»Raumproduzenten«. Dem ist nicht zu widersprechen. 
Aber da Mobiltelefone oder Automobile erst mit der Nut-
zung durch Menschen raumwirksam werden, lassen sich 
die Wirkungen solcher Faktoren auch über einen akteurs-
orientierten Forschungsansatz erfassen. 

Will man dieses Verständnis auf einen kurzen 
Nenner bringen, kann man also von der »ver-
fahrensbezogenen« Perspektive sprechen. 

So aber wird Stadtentwicklung, werden die city 
forming processes ebenso wenig verständlich 
wie die Voraussetzungen und Wirkungen des 
Akteurshandelns. Daher liegt es nahe, in der 
Forschung verstärkt eine Perspektive einzu-
nehmen, die man im Unterschied zur erstge-
nannten als raum- und akteursbezogen be-
zeichnen kann. Mit ihr wird die Blickrichtung 
um 180° gedreht und zugleich der Blickwinkel 
erweitert: Nicht Verfahren und Steuerungs-
formen stehen im Vordergrund, sondern Ent-
wicklungen im Raum, die begriffen werden 
als Ausdruck des Handelns einer Vielzahl un-
terschiedlicher Akteure. Gefragt wird also: 
Was geschieht im Raum bzw. was soll dort ge-
schehen? Und: Wer prägt diese Entwicklungen 
bzw. welche Akteure sind beteiligt oder betrof-
fen? Und handlungsorientiert wäre zu ergän-
zen: Wie kann auf diese Entwicklungen und 
die daran Beteiligten eingewirkt werden? Hier 
kommen dann – unter anderem – auch die 
vorgenannten Verfahren und Formen wieder 
ins Spiel. 

Die verfahrensbezogene Perspektive mag 
möglicherweise in jenen Fällen zu relevanten 
Ergebnissen führen, bei welchen die öffentli-
chen Akteure ihr eigenes Handeln planen, al-
so eigene raumwirksame Tätigkeiten vorsteu-
ern und – sofern die betrachtete Verfahrens-
sequenz bis zur Umsetzung reicht – über die 
für die Planrealisierung erforderlichen Res-
sourcen verfügen.  

Hingegen ist die raum- und akteursbezogene 
Perspektive in all jenen Fällen erforderlich, in 
welchen Entwicklungen im Raum zum Ge-
genstand werden, die im Wesentlichen von 
privaten Akteuren geprägt werden. Hier kön-
nen öffentlich Akteure nicht das Verhalten 
Dritter »planen«, sondern es bestenfalls beein-
flussen. Wo diese Beeinflussung über das Set-
zen von Rahmenbedingungen der Bodennut-
zung hinausgeht, verlassen wir die Sphären 
des Planens und begeben uns in die vielgestal-
tige Welt des Aushandelns, Vereinbarens, Ko-
operierens, des Zusammenführens verschie-
dener Akteure und des Bemühens, in den 
Schnittmengen ihrer Aktivitäten zu abge-
stimmtem Handeln zu kommen. Mit anderen 
Worten: Hier ist von »Governance« die Rede.9 

                                                
9 Um ein Missverständnis zu vermeiden: Die beiden Per-
spektiven schließen einander nicht aus. Ebenso wie in der 
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Ein Beispiel mag verdeutlichen, was gemeint 
ist: Unter den Handlungsfeldern der Stadt-
entwicklung sind z.B. alle auf Umstrukturie-
rungen im Bestand bezogenen Aufgaben in 
hohem Maße von Eigenaktivitäten und Mit-
wirkungsbereitschaft privater Akteure geprägt. 
Ob es nun um die Wiedernutzung von Bra-
chen, Qualitätsanpassungen in Wohnungsbe-
ständen, Stabilisierung problematischer 
Quartiere oder business improvement geht – 
immer wird der forschende Blick zunächst auf 
die besondere Situation der jeweiligen Räume 
und die spezifischen Interessen und Hand-
lungsoptionen der Akteure (oder »Stakehol-
der«) gerichtet sein, bevor sinnvolle Aussagen 
– zum Beispiel über die Mitwirkung öffentli-
cher Akteure an diesen Prozessen – getroffen 
werden können (vgl. in diesem Sinne die Dar-
stellung zum Brownfield-Redevelopment bei 
Koll-Schretzenmayr 2006).10 

Indem die räumlichen Entwicklungen und die 
zuzuordnenden Akteurskonstellationen zum 
Ausgangspunkt der Betrachtung gemacht 
werden und das Steuerungshandeln darauf 
bezogen wird, ergeben sich Folgerungen, die 
weitere Unterschiede zu bisherigen Betrach-
tungsweisen markieren. Vier seien genannt: 

1. Machtfragen von Anfang an: Die planungs-
theoretische Diskussion tat sich schwer mit 
der Macht (vgl. Friedmann 2006, 272 f.). In 
den rationalen Planungsmodellen schienen 
Zweck-Mittel-Relationen und logische Ablei-
tungen zu »richtigen« Entscheidungen zu 
führen (vgl. zur Kritik: Reuter 2006, 211 ff.); 
selbst in späteren Konzepten, die gegen das 
technokratische Denken zu Felde zogen, war 
bestenfalls von der »Macht des Arguments« 
die Rede. Die ökonomische, soziale und politi-
sche Wirklichkeit, die von Ungleichheit und 
asymmetrischer Machtverteilung geprägt ist, 
kam in diesen Planungskonzepten nicht vor. 
Das ändert sich, wenn die räumliche Entwick-
lung und die hier teilhabenden oder von ihr 
betroffenen Akteure am Ausgangspunkt der 
Betrachtungen stehen und Steuerung als poli-

                                                                 
Wirklichkeit Formen von Government und Governance 
miteinander verflochten vorzufinden sind, kann es für be-
stimmte wissenschaftliche Zwecke sinnvoll sein, zum Bei-
spiel eine raum- und akteursbezogene Perspektive in ei-
nem zweiten Schritt auf spezifische Verfahren bzw. In-
strumente öffentlicher Akteure zu fokussieren. 
10 Dieser einfache Grundsatz wird allerdings sehr oft noch 
nicht berücksichtigt, und so findet man immer wieder Bei-
träge über Steuerungsformen, insbesondere Stadtent-
wicklungs- oder strategische Planung, bei denen nicht klar 
ist, wer da was – für wen – »plant«. Ein öffentlicher Ak-
teur kann z.B. kaum Veränderungen in Wohnungsbestän-
den (privater Akteure) »planen«. Er mag aber darauf Ein-
fluss nehmen können, wenn die Dynamik der Bestands-
veränderungen und die Optionen der Beteiligten klar sind. 

tischer und gesellschaftlicher Prozess betrach-
tet wird. Räumliche Entwicklung ist dann zu 
lesen als Ergebnis andauernder Auseinander-
setzung zwischen ungleichen Akteuren. 

2. Über die »Gesetzgeberperspektive« hinaus: 
Auch die Politikwissenschaften haben ihre 
Perspektive gewechselt. Waren sie früher ei-
ner, wie Renate Mayntz schreibt (1997, 284 f), 
Gesetzgeberperspektive verpflichtet »rücken 
nun andere, für Netzwerke oder Verhand-
lungssysteme charakteristische Probleme in 
den Mittelpunkt: die Handlungs- bzw. Ent-
scheidungsfähigkeit der in Netzwerken ver-
bundenen Akteure, die dabei von staatlichen 
Akteuren gespielte besondere Rolle, und die 
Qualität der in derartigen Strukturen erziel-
baren Politikergebnisse«. Das entspricht weit-
gehend der hier vorgeschlagenen Sichtweise – 
sofern man die räumliche Entwicklung als 
Ausgangs- und Endpunkte der Betrachtung (in 
dem Sinne, dass im Raum Entwicklungen be-
einflusst werden sollen – die Aufgaben und 
die Ergebnisse der Politik also hier sichtbar 
werden) hinzufügt. 

3. Essenzielle Kommunikation: In einem ak-
teursorientierten Forschungsansatz werden 
die kommunikativen Bezüge zwischen den 
Handelnden zu einem wesentlichen Bestand-
teil des Untersuchungsgegenstandes. Kom-
munikation ist hier also nicht mehr als 
freundliche Dreingabe für die eher schwachen 
Beteiligten zu verstehen, sondern als ein not-
wendiger Bestandteil, als »Ferment« des ge-
samten Prozesses (vgl. Reuter 2006, 220 und 
Selle 2005, Kap. 10).  

4. Substanz und Prozess: In den klassischen 
Planungstheorien ist vielfach dafür plädiert 
worden, zwischen substanzieller (den Gegens-
tand, die räumliche Entwicklung betreffender) 
und prozessualer (auf die Gestaltung von Ver-
fahren bezogener) Theoriebildung zu unter-
scheiden. Ganz ähnlich auch die Unterschei-
dung von theories in planning (Theorien und 
Modelle zur Erklärung räumlicher Entwick-
lung) und theories of planning (Theorien, die 
auf den Planungsprozess selbst gerichtet sind). 
Das mag dann angemessen sein, wenn Pla-
nung losgelöst vom Gegenstand des Planens 
betrachtet und »theoretisiert« wird. Wenn je-
doch die Entwicklung des Raumes den Aus-
gangspunkt der Betrachtung bildet und diese 
Entwicklung als Ausdruck der Aktivitäten vie-
ler Institutionen, Gruppen und Personen ver-
standen wird, dann stehen das Handeln der 
Akteure und die Entwicklungen im Raum in 
unauflöslicher Verbindung. Entsprechend 
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müssen Substanz und Prozess im Zusam-
menhang betrachtet werden, was sich bei ei-
ner akteursorientierten Betrachtung, die sich 
auf Inhalte und Art des Handelns (Was? Wie?) 
bezieht, gleichsam von selbst ergibt. 

5. Begriffe 

Die Begriffe, die man sich von etwas mache, 
seien die Griffe, mit denen sich die Dinge in 
Bewegung setzen ließen. Das hat Bertolt 
Brecht geschrieben. Wendet man das auf den 
Begriff »Planung« an, so lässt sich mit ihm in 
seiner derzeitigen Verfassung wenig bewegen 
(vgl. Selle 2005, Kap. 2). Daher steht in diesem 
Beitrag das Wort »Planung« zumeist in An-
führungszeichen. Das bringt sozusagen die 
spitzen Finger zum Ausdruck, mit der man 
das Wort derzeit im wissenschaftlichen Teil 
der Fachdiskussion nur mehr anfassen und 
nutzen kann. Denn »Planung« bedeutet alles 
und nichts: »Wer sich anschickt, von ›Planung‹ 
zu reden, muss vorweg als Ausgangslage zur 
Kenntnis nehmen: Es herrscht eine gerade 
abenteuerliche Grenzenlosigkeit des Pla-
nungsbegriffs vor« (Keller 2006, 352)11.  

Um diesem, insbesondere für die wissen-
schaftliche Arbeit schwer wiegenden Mangel 
abzuhelfen, können die beiden oben beschrie-
benen Perspektiven als Unterscheidungs- und 
Definitionshilfe dienen. 

Die verfahrensbezogene Perspektive nähme 
demnach Planung in den Blick. Diesmal ohne 
Anführungszeichen und vergleichsweise eng 
verstanden als Vorsteuerung der Bodennut-
zung durch öffentliche Akteure, indem  

(a) die »raumwirksamen Tätigkeiten« (Keller 
a.a.O. S. 353) verschiedener öffentlicher Res-
sorts, Dienststellen, Betriebe etc. koordiniert 
und – im Zusammenhang mit bestimmten 
Planarten – 

(b) Rahmen für die privaten (durch Marktme-
chanismen gesteuerten) Verfügungsmöglich-

                                                
11 »Planung« ist den einen Passepartout für alles irgendwie 
rational geleitete Agieren der Menschen, andere bezeich-
nen damit eine Gesamtheit staatlichen Handelns, das 
nicht der Marktlogik folgt, und Dritte zielen mit diesem 
Wort auf spezifische Institutionen und Verfahren der 
räumlichen Planung öffentlicher Akteure …  
Das Unbehagen an den Begriffen scheint weit verbreitet. 
Eisinger (2006, 140) kritisiert etwa die Unschärfen bei der 
Benennung der Räume: »Die Häufigkeit der Wortschöp-
fungen verweist darauf, wie lose und unbestimmt die Ver-
bindung zwischen den Räumen unseres Alltags und den 
dafür verfügbaren sprachlichen Angeboten geworden ist. 
… Die Bedeutungswolken schweben mehr und mehr un-
beteiligt über den Phänomenen, die sie zu benennen vor-
geben«. 

keiten über Grund und Boden gesetzt werden. 
Diese Planung basiert auf gesetzlich geregel-
ten Verfahren, ist klar identifizierbaren öf-
fentlichen Institutionen übertragen und be-
darf der politischen Legitimation. 

Eine solche Planung bereitet Entwicklungen 
im Raum vor, koordiniert, setzt (rechtliche) 
Rahmen. Entwickelt, verändert wird von ande-
ren – es können dies andere öffentliche Ak-
teure sein, vorrangig aber wird es sich um pri-
vate Raumnutzer handeln. Die Ziele dieser 
Planung bedürfen also zu ihrer Realisierung 
der Mitwirkungsbereitschaft anderer. Früher 
ist dieses Verhältnis treffend als »Huckepack-
Implementation« benannt worden. 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit einem so verstandenen Gegenstand kann 
zu Recht mit der traditionellen Bezeichnung 
»Planungstheorie« belegt werden. Sie nimmt 
die oben beschriebene »verfahrensbezogene« 
Perspektive ein und analysiert die Vorausset-
zungen, Verläufe und Wirkungen des Han-
delns der planenden öffentlichen Akteure. Da 
Uneinigkeit darüber herrscht, wer in diesem 
Sinne ein »planender öffentlicher Akteur ist« 
– die einen sehen nur die »räumliche Ge-
samtplanung« als solchen an, andere halten 
dafür, dass auch die Ressortplanungen als sol-
che zählen – empfiehlt es sich im For-
schungszusammenhang, Akteur und Verfah-
ren präziser zu benennen (Stadtplanung, 
Landschaftsplanung, Regionalplanung etc.). 

Ein anderes Erkenntnisinteresse verfolgt, wer 
sich mit räumlicher Entwicklung auseinan-
dersetzt und die Frage stellt, welche Akteure 
dazu auf welche Weise Beiträge leisten (kön-
nen). Hier geht es also um Entwicklung12 in 
jenem doppelten Sinn, auf den bereits Albers 
aufmerksam gemacht hat: 

 sich entwickeln und 

 entwickelt werden. 

Die für dieses Gegenstandsverständnis ange-
messene raum- und akteursbezogene Per-
spektive ist bereits beschrieben worden. Bleibt 
noch darauf hinzuweisen, dass »Stadt entwi-
ckeln« eine Vielzahl von Tätigkeiten umfasst: 
Da wird ausgehandelt, moderiert, investiert, 
entwickelt, ge- und verkauft, organisiert, um-
strukturiert, hoheitlich angeordnet, kooperativ 

                                                
12 Wobei »Entwicklung« hier nicht als »unterschwellig 
wertende« Bezeichnung für etwas per se Positives (so die 
Vermutung von Donald Keller 2006, 353), sondern aus-
drücklich nicht wertend Verwendung findet. 
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gesteuert, aus schwacher Position verhandelt. 
Da werden Milieus gepflegt und Netze ge-
knüpft, Partner gesucht, Sponsoren gefunden, 
Schulden gemacht, Unternehmen gegründet, 
Verwaltungen neu gegliedert, Prozesse orga-
nisiert, Stadtmarketing betrieben, Standort-
gemeinschaften gebildet und so fort.  

Wie bezeichnet man diese Aktivitätenvielfalt? 
In der Vergangenheit wurde hier immer wie-
der auch die Bezeichnung »Planung« verwen-
det13 – mal als überwölbende Aktivität, mal als 
Akteur (»die Planung moderiert«). Beides ü-
berdehnt das Wort und trägt in hohem Maße 
zu Missverständnissen bei. Sinnvoll scheint es 
zu sein (zum Beispiel), von Stadtentwicklung 
oder allgemeiner räumlicher Entwicklung zu 
sprechen. Wenn der Blick dabei in besonderer 
Weise auf einzelne Akteure gerichtet wird, 
dann stehen deren »Beiträge zur räumlichen 
Entwicklung« im Mittelpunkt der Betrach-
tung.14 

Das könnten, um auf Brecht zurück zu kom-
men, »Griffe« sein, mit denen sich Forschungs-
gegenstände sinnvoll benennen und bewegen 
lassen.  

Für den Alltagsgebrauch, etwa die Kenn-
zeichnung eines Berufsfeldes, ergeben sich 
aus solchen Überlegungen keine unmittelba-
ren Konsequenzen. Dort wird wohl noch eini-
ge Zeit von »Planung« in einem sehr weiten 
Sinne die Rede sein. Aber es zeichnen sich 
doch schon weitere Optionen ab, von denen 
Wortzusammensetzungen mit »-
entwicklung« (Regional-, Landschafts-, Stadt-
entwicklung) und »-management« (Stadt-, 
Quartiersmanagement usf.) derzeit am häu-
figsten sind. Welche für die Verständigung in-
nerhalb des Berufsstandes und zur Vermitt-
lung seines Profils nach außen geeignet ist, 
wird sich zeigen. In die wissenschaftliche Dis-
kussion sollte aber schon vorher etwas mehr 
Klarheit bei der Wahl von Begriff und Be-
zeichnung einziehen. 

                                                
13 Das geschieht auch weiterhin. So beschreibt etwa Bo-
elens (2006) umfassende, akteursbezogene Aushand-
lungsprozesse als notwendiges Mittel der regionalen Ent-
wicklung und sieht diese beyond the plan angesiedelt, be-
zeichnet das Ganze dann aber wieder unverdrossen als 
planning. 
14 Ein solcher Beitrag zur räumlichen Entwicklung können 
etwa die oben beschriebenen Planungsprozesse öffentli-
cher Akteure sein, wobei dann im Einzelnen zu prüfen 
wäre, wie weit dieser »Beitrag« reicht. 

6. Modelle  

Die 1970er-Jahre sind längst vorbei. Mit ihnen 
ging die Vorstellung, Stadt und Gesellschaft 
seien umfassend von einer (staatlichen) In-
stanz zu steuern, in die Geschichte ein. Nur in 
der Theoriediskussion halten sich noch im-
mer Überreste jener fernen Jahre, die als Be-
zugspunkte oder gar Maßstäbe für heutige 
Entwicklungen aufgerufen werden. Das gilt 
insbesondere für die so genannten Modelle in 
der Planungstheorie. Kaum eine Abhandlung 
dieses Themas, die nicht beim »rationalen«, 
»komprehensiven« oder »geschlossenenen« 
Modell jener Jahre beginnt und spätere Ent-
wicklungen dazu in Bezug setzt. Aktuell gilt 
das zum Beispiel für die erneute Beschwörung 
»strategischer« Planungskonzepte15.  

An dieser Bezugnahme ist nicht der weit rei-
chende Rückgriff zu kritisieren. Auch die Tat-
sache, dass offensichtlich keine einheitliche 
Meinung darüber besteht, was denn nun ein 
»Modell« ist – etwa im Unterschied zu »Para-
digma«, »Idealtypus«, »Theorie«, »Ansatz«, 
»Konzept« oder »Verständnis« (alle diese Be-
zeichnungen finden in diesem Zusammen-
hang auch Verwendung) – rechtfertigt allein 
noch nicht die Ablehnung dieses »Modell-
Denkens«. Entscheidender ist meines Erach-
tens die Frage nach dem Gebrauchswert die-
ser Form des Theoretisierens. Denn: Wozu 
taugen »die Modelle« eigentlich? Drei Ge-
sichtspunkte seien geprüft: 

Erstens: Wirklichkeiten werden mit ihnen of-
fensichtlich nicht beschrieben. Zu Recht ist 
schon der »komprehensive« Ansatz als wel-
tenfernes Gottvatermodell kritisiert worden 
(Siebel 2006, vgl. Reuter 2006), in dem ein 
planendes Subjekt unterstellt werde, das »all-
wissend, allmächtig und jenseits von Gut und 
Böse handelt«. Später wurde, wiederum völlig 
zu Recht, dem »kommunikativen Modell« 
vorgeworfen, dass es machtvergessen und 
mithin auch nicht von dieser Welt sei.  

Zweitens: Trotz ihres in der Regel hohen 
normativen Gehaltes taugen solche »Modelle« 
angesichts ihres mangelnden Realitätsbezu-
ges damit auch nicht als Handlungsanleitun-
gen und Wegweisungen für den Alltag. 

Drittens: Zur Verständigung innerhalb der 
Disziplin sind sie ganz offensichtlich auch un-

                                                
15 Zuvor war die »projektorientierte« Planung als vermeint-
liches Gegenstück des »komprehensiven Modells« in die 
Diskussion eingeführt worden. 
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geeignet. Wer, um etwa ein Beispiel zu nen-
nen, die grotesken Umdeutungen und Fehlin-
terpretationen des Inkrementalismus – von 
dem viele, die ihn zu kritisieren meinten, 
wohl nur das Stichwort muddling through 
kannten, das aber keineswegs diese Denkrich-
tung angemessen kennzeichnet – Revue pas-
sieren lässt, wird in dieser Art von Modellen 
wohl nur eine Form der Förderung wissen-
schaftlicher Publikationen, die um immer 
neue Missverständnisse kreisen, sehen kön-
nen. Ganz ähnlich verhält es sich mit der De-
batte um die diskursive oder kommunikative 
Denkschule. Hier wurde der kritisch-
analytische Diskursansatz Habermas’scher 
Prägung als Handlungsanleitung für die Ges-
taltung von Planungsprozessen missverstan-
den und natürlich in der Folge wegen seiner 
unrealistischen Prämissen angegriffen. 

Die Liste ließe sich verlängern. Bleibt die Fra-
ge: Welche Funktionen hatten die Modelle 
und die Bücher füllenden Diskussionen um 
sie dann? Bei der Suche nach Antworten 
kommen wieder die shared mental models in 
den Blick. Tatsächlich könnte es sich bei den 
Modellen nicht um Versuche der Realitätsab-
bildung, sondern um Leitmotive und Meta-
phern handeln, die von der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft für eine bestimmte Zeit geteilt 
werden und die dann – der Paradigmenent-
wicklung nicht unähnlich, allerdings ohne 
dem strengen Gebot der Falsifizierung zu fol-
gen – von einem nächsten abgelöst werden. 

Aus einem solchen Blickwinkel würde sich die 
Entwicklung dieser mentalen Modelle etwa 
auf folgende Weise beschreiben lassen: Die ra-
tionalen Konzepte der 1950er- und 1960er-
Jahre wären dann als eine erste Gegenreakti-
on der im Entstehen begriffenen Planerzunft 
auf vorgängige städtebauliche Selbstbilder zu 
verstehen. So schreibt Gerd Albers (2004, 16): 
»Offenbar artikulierte sich in der zweiten 
Jahrhunderthälfte vor allem in den Vereinig-
ten Staaten ein besonderes Interesse an ei-
nem rationalen und nachvollziehbaren Pla-
nungsprozess – im Gegensatz zu dem traditi-
onellen Selbstverständnis vieler europäischer 
Planer, die hier den ›schöpferischen Akt‹ des 
kompetenten Fachmannes im Mittelpunkt 
sahen«. 

Die Übersteigerung dieses ersten Ablösungs-
prozesses in den Datengebirgen der »kompre-
hensiven« Planungsmodelle rief dann die Kri-
tik der Inkrementalisten hervor, die – völlig zu 
Recht – darauf verwiesen, dass in einer frag-
mentierten Gesellschaft solche ganzheitli-

chen Ansätze irrelevant sind und es der klei-
nen Schritte vieler Akteure bedürfe, um Ver-
besserungen zu bewirken. 

Rationales wie inkrementales Denken wurde 
dann – wiederum zu Recht – als technokra-
tisch gebrandtmarkt. Die Kritiker wiesen auf 
die Problematik unterschiedlicher Werte und 
die Notwendigkeit der diskursiven Verständi-
gung über Probleme wie Ziele hin. 

Aber auch das konnte nicht unwidersprochen 
bleiben: Schließlich finde, so der Einwand, die 
Kommunikation nicht im luftleeren Raum, 
sondern unter Bedingungen von Interessen, 
Macht und Herrschaft statt und die theoreti-
sche Modellbildung habe diesen »dunklen 
Seiten« mehr Aufmerksamkeit zu widmen. 
Wer wollte dem widersprechen? 

Wenn nun mit »Governance« auf der einen 
und »Stadtmanagement« auf der anderen Sei-
te zwei neue Begriffe, hinter denen auch wie-
der »mentale Modelle« stecken, in die Diskus-
sion gebracht werden, dann verweist dies zu-
rück auf einige Bestandteile des Inkrementa-
lismus-Modells (selbstverständlich in neuem 
Gewand). Womit sich das Bild rundet. 

Diese kurze und zweifellos stark vereinfa-
chende Darstellung der Modellbildung in den 
letzten sechs Jahrzehnten macht deutlich, 
dass eigentlich alle Diskussionsteilnehmer 
auf Richtiges und Wichtiges hinwiesen: Ver-
steht man den »schöpferischen Akt« als krea-
tives Moment, das »komprehensive Modell« 
als Bemühen um ganzheitliche Betrach-
tungsweise, die Informationsberge und Ziel-
kaskaden als Versuch, Transparenz herzustel-
len, die kleinen Schritte in fragmentierten 
Umwelten als Wiederherstellung des Reali-
tätsbezuges, die Diskurse als Beitrag zur Ver-
ständigung der Beteiligten untereinander und 
die Verweise auf Macht und Ungleichheit als 
notwendige Relativierung idealistischer Pla-
nerkonzepte, so fügt sich alles ineinander und 
ergibt ein halbwegs vollständiges Bild von der 
Vielfalt der Anforderungen an professionelles 
Handeln in der räumlichen Entwicklung. 

Unfruchtbar an der Diskussion war also, dass 
da Teilaspekte für das Ganze gehalten wurden 
und die Verfechter des nächsten mental mo-
dels eben das dem Vorgänger zum Vorwurf 
machten. Und zweifellos ebenso unfruchtbar 
waren die vermeintlichen Dichotomien, die 
vielen »Entweder-Oders«, die über lange Jahre 
aufrechterhalten wurden. 
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Genau damit aber hat die wissenschaftliche 
Diskussion – und dies ist durchaus auch als 
Selbstkritik zu verstehen – über Gebühr lang 
aufgehalten: Die Auseinandersetzung um 
komprehensives vs. inkrementalistisches Mo-
dell war ein Beispiel dafür, wie sich wissen-
schaftliche Debatten in wolkige Realitätsferne 
flüchten und selbst erzeugten Problemen 
widmen konnten. Um noch ein weiteres zu 
nennen: Auch der vor diesem Hintergrund 
entstandene Streit um projektbezogenes vs. 
strategisch ausgerichtetes Steuern, um »Gro-
ßen Plan« und »Kleinen Schritt« ist wirklich-
keitsfremd. 

Mit einem gewissen zeitlichen Abstand kann 
man nun verstehen, warum manche Praktiker 
angesichts solcher Kapriolen damals die Köpfe 
schüttelten. Denn wer sich den Realitäten nä-
hert und die Praxis einer um aktive Mitgestal-
tung bemühten kommunalen Stadtentwick-
lung(-spolitik) analysiert, wird immer Elemen-
te von allem finden: Selbstverständlich gehört 
es zur professionellen Kompetenz räumlicher 
Planung, Zusammenhänge in Raum und Zeit 
zu betrachten und in Kenntnis solcher Bezüge 
Entwicklungsvorstellungen auszuarbeiten 
(vgl. z.B. zahlreiche Praxisbeiträge – etwa von 
Lindner, Lütke Daldrup, Reiß-Schmidt, Zie-
rold u.a. in Selle 2006b). Aber es sind dies, 
auch das ist evident, Vorstellungen. Hinter ih-
nen steht oft nicht einmal das Nachbarressort, 
geschweige denn der Stadtrat. Und der nächs-
te Investitionswillige mag von solchen Vor-
überlegungen erst recht nichts wissen. So ge-
hört es zur Natur solcher Pläne, dass sie oft in 
Schubladen verschwinden. Wenn es gelingt, 
genügend starke Verbündete hinter bestimm-
te Absichten zu versammeln, mag das einige 
Zeit vermeidbar sein und eine kurze Strecke 
planvoller Entwicklung möglich werden. Aber 
der nächste unvorhergesehene Impuls kommt 
bestimmt und damit auch die Revision – oder 
die Aufhebung – des Konzepts. 

Ganz Ähnliches ist von der Stadtentwick-
lungspolitik insgesamt zu sagen: Selbstver-
ständlich gehört es zu guter kommunaler Po-
litik, sich strategisch auszurichten und dies zu 
kommunizieren. Denn es ist auch für die an-
deren Akteure in der Stadt bedeutsam zu wis-
sen, welchen Kurs die Stadtregierung zu steu-
ern gedenkt. Aber ein Dezernentenwechsel, 
von dem Wechsel der politischen Mehrheiten 
ganz zu schweigen, reicht, um das Programm 
Makulatur werden zu lassen. Und dennoch ist 
es gut und richtig, erneut (und immer wieder) 
über strategische Orientierungen nachzuden-
ken. Im guten Fall bilden sich dann über die 

Zeit doch zumindest einige Grundlinien her-
aus. Dieser Fall allerdings ist selten. Was nicht 
zuletzt daran liegt, dass vielerorts seitens der 
öffentlichen Akteure gänzlich auf eigene 
Zielbildung verzichtet wird, um möglichst fle-
xibel auf jede sich bietende Option reagieren 
zu können. 

Die Diskussionsgeschichte der Planungstheo-
rie ist voll von ähnlich unproduktiven Gegen-
satzpaaren: Ob es nun um den vermeintlichen 
Gegensatz von moderierendem und hoheitli-
chem Steuerungsverhalten (beides greift in 
der Realität ineinander), um Plan- oder Pro-
zessorientierung (beides vereint sich im pro-
fessionellen Handeln), um Rückzug oder 
Ausweitung öffentlicher Steuerungsansprü-
che (beides ist nebeneinander vorzufinden) 
oder eben um Projekt vs. Strategie geht – in al-
len Fällen gilt: Nicht »entweder/oder«, son-
dern »sowohl/als auch« kennzeichnen die 
Wirklichkeit. Gleichzeitigkeiten widersprüch-
licher Entwicklungen, Anforderungen und O-
rientierungen prägen also die Bedingungen, 
unter denen öffentliche Akteure an der räum-
lichen Entwicklung mitwirken.  

Möglich waren diese Kontroversen nur als 
Konflikte der »Idealtypen« – und die sind ihrer 
Natur nach nicht empirisch gewonnen und 
mithin auch nicht an der Wirklichkeit zu mes-
sen. Wer immer aus den luftigen Höhen der 
Modellbildung herabstieg zu den Wirklichkei-
ten im Raum, der fand aus gutem Grund nur 
mehr »Mischungsverhältnisse« (Siebel 2006, 
199) und » sehr verschiedene Konzepte und 
Werkzeuge« zugleich vor (Hutter 2006, 211) 16. 

Die sich daraus ergebenden Spannungen aus-
zuhalten, ist eine der wesentlichen Heraus-
forderungen für die professionell in diesen 
Feldern Agierenden. 

                                                
16 Das alles legt die Konsequenz nahe, diese Art der Mo-
dellbildung ganz beiseite zu legen – sofern nicht doch je-
mand einen überzeugenden Beleg für deren Gebrauchs-
wert beibringen kann. 
Sinnvoller erscheint es, in Zukunft einen stärkeren Reali-
tätsbezug zu suchen und Kategorien zu entwickeln, die 
dann nicht mehr »Modelle« wären, die zur umfassenden 
Kennzeichnung »der Planung« dienen, sondern eher als 
Sondierungsinstrumente für Erkundungen in der Praxis 
dienten. Dabei kann einmal mehr an Vorüberlegungen 
von Gerd Albers angeknüpft werden, der in verschiedenen 
Veröffentlichungen verschiedene Phasen im Wandel des 
Planungsverständnisses unterschieden hat. Diese »Pha-
sen« lassen sich auch als »Handlungsmuster« im Verhält-
nis von öffentlichen zu privaten Akteuren interpretieren 
und in weiter entwickelter Form gut zur Charakterisierung 
der Beiträge öffentlicher Akteure zur räumlichen Entwick-
lung nutzen. Hierüber sollte aber bei anderer Gelegenheit 
berichtet werden (vorerst sei verwiesen auf Selle 2005, 56 
ff.). 
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Hinweis 

Der vorliegende Text geht zu etwa gleichen Teilen 
auf Kapitel 1 des Buches »Planen. Steuern. Entwi-
ckeln. …« (Selle 2005) und das Schlusskapitel zu 
»Planung neu Denken« Bd. 2 (Selle 
2006b)zurück und schreibt einige der dort vorge-
tragenen Argumentationen fort (für kritische 
Hinweise danke ich den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiten des Lehrstuhls für Planungstheorie 
und Stadtentwicklung sowie zwei anonymen Refe-
rees). 

Er stellt insofern auch eine Art persönliches Resü-
mee dar. Diesem Entstehungshintergrund ist auch 
die Häufung von Zitaten und Verweisen aus und 
auf Selle 2005 bzw. 2006a bzw. 2006b geschuldet. 

Die genannten Buchveröffentlichungen bildeten 
den Beginn eines Projektes, das seit Anfang 2007 
in anderer Form fortgesetzt wird: Unter 
www.planung-neu-denken.de finden sich im 
Quartalsabstand weitere Beiträge zur Diskussion. 
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Einbindung von Migranten-
Selbstorganisationen in den 
Strukturwandel an der Ruhr  
 

Angesichts fortschreitender Diversifizierung 
der städtischen Bevölkerung nach ethnischer 
Zugehörigkeit und sozialen Milieus gilt es, 
gesellschaftlichen Erosionsprozessen entge-
genzuwirken und die Lebensqualität und 
Entwicklungschancen für alle Bewohner-
(innen) der Stadt zu sichern. Neue räumliche 
Sortierungen in Folge des wirtschaftlichen 
Strukturwandels betreffen zudem nicht nur 
die Teilhabeschwachen Bevölkerungsgruppen. 
Flankiert werden diese Entwicklungen durch 
Desintegrationsprozesse in der Gesamtgesell-
schaft, wie die Individualisierung der Lebens-
formen, zunehmende Notwendigkeit zur Mo-
bilität, die Auflösung familiärer Strukturen, 
und der Wandel in Motiven für gesellschaftli-
ches Engagement.  

Gerade Migrant(inn)en in den betroffenen 
Stadtteilen können dem mit dem sozialen 
Wandel einhergehenden Wegbrechen sozia-
ler Kontrolle und Bürgerschaftlichen Enga-
gements, das sich in Verwahrlosung, subjekti-
ver und objektiver Unsicherheit und dem 
Rückzug wirtschaftlicher Aktivität äußert, 
nicht ohne Weiteres etwas entgegensetzen. Es 
gilt, diese potentiellen Akteure dennoch in die 
Lage zu versetzen, die Zukunft ihres Stadtteils 
trotz ungünstiger Ausgangesbedingungen 

gemeinsam gestalten zu können. Dabei gilt 
es, sowohl Selbsthilfepotentiale zu aktivieren 
als auch die ureigenen Vorstellungen der 
Bevölkerung gerade in sozial, ethnisch und 
altersdemographisch segregierten Quartie-
ren als Modernisierungsbeitrag zu nutzen1.  

Die bedrohte inklusive Leistungsfähigkeit der 
Stadt hat bereits in den 1990er Jahren zu 
neuen Ansätzen der Stadtpolitik geführt, wie 
sie zuerst im Rahmen des Programms 
"Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbe-
darf" seit 1994 in Nordrhein-Westfalen ent-
wickelt wurden. Bewohner(innen)beteili-
gung und Quartiersmanagement sind seit-
dem Schlüsselbegriffe im Zusammenhang 
mit der sozialen Stabilisierung dieser Stadt-
teile. Besondere Bedeutung kommt der Ko-
ordinierung bürgerschaftlichen Engage-
ments zu. Integration von Zuwanderern in 
der Stadt ist ein wechselseitiger Prozess, der 
alle gesellschaftlichen Gruppen und Akteure 
gleichermaßen angeht. Integration kann 
weder durch die Communities der 
Migrat(inn)en allein noch ausschließlich 
durch die Bereitstellung von aufnahmegesell-
schaftlichen Angeboten gelingen. Vielmehr 
                                                
1 vgl. Bericht der Enquetekommission "Zukunft der Städ-
te" des Landtags NRW. Düsseldorf 2004. 
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gilt es, Integrationspotentiale von Zuwande-
rern und Aufnahmegesellschaft intelligent zu 
vernetzen und dabei insbesondere Selbsthilfe 
und Eigenverantwortung der Migranten zu 
stärken. 

Im Ruhrgebiet bestehen insgesamt 1.044 
Selbstorganisationen von Migrant(inn)en2. 557 
dieser Selbstorganisationen sind türkischen 
Ursprungs. Am 31.12.2004 lebten im Regio-
nalverband Ruhrgebiet (RVR) 587.000 Aus-
länder(innen). Aufgrund der fortschreitenden 
Einbürgerungen ist von 760.000 Revierbür-
ger(inne)n mit einem Migrationshintergrund 
auszugehen – beginnend mit dem ersten An-
werbeabkommen mit Italien 1955, Aussied-
ler(innen) nicht mitberücksichtigt. Allein 
360.000 dieser Menschen stammen aus der 
Türkei. Zugleich wird die demographische 
Entwicklung an der Ruhr unzweifelhaft dazu 
führen, dass die Bedeutung der Bevölkerungs-
gruppe nicht-deutscher Herkunft im Revier 
zukünftig weiter wächst.3 Damit steuert die 
Region auf ein bedeutendes (kommu-
nal)politisches Problem zu, indem ein großer 
Anteil der Nicht-EU-Ausländer aufgrund 
mangelnden Wahlrechts von der politischen 
Beteiligung ausgeschlossen bleibt. Auch die 
Möglichkeit der Einbürgerung wird diese Si-
tuation höchstens in sehr langfristiger Per-
spektive abmildern. Für den aktuell zu bewäl-
tigenden Strukturwandel stellt sich aber das 
akute Problem der Einbeziehung einer in ih-
rer Bedeutung stark wachsenden Bevölke-
rungsgruppe, die ohne gezielte politische 
Maßnahmen »außen vor« bleiben könnte. 

Das freiwillige Engagement türkischer Migranten 

Insbesondere für die Gruppe der türkeistäm-
migen Migrant(in)en – die größte Zuwande-
rergruppe ohne kommunales Wahlrecht – be-
kommt damit die Interessenvertretung im 
Kontext der Migrant(inn)en-Selbstorganisa-
tionen – kurz "MSO" – eine herausragende 
Bedeutung. Die Einbindung von MSO in Stadt-
teilprozesse bietet eine Möglichkeit der Inte-
ressenartikulation der Migranten als Voraus-
setzung für die spätere Berücksichtigung ihrer 
Belange. In der Regel ist ein entsprechendes 
                                                
2 Zentrum für Türkeistudien / Institut für Politikwissen-
schaft der Universität Münster: Selbstorganisation von 
Migrantinnen und Migranten in NRW – eine Wissen-
schaftliche Bestandsaufnahme im Auftrag des Ministeri-
ums für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur 
und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen (MASSKS). 
Düsseldorf 1999, Aktualisierung durch das ZfT im Januar 
2002. 
3 vgl. Peter Strohmeier: Bevölkerungsentwicklung und So-
zialraumstruktur im Ruhrgebiet. Herausgegeben von der 
Projekt Ruhr GmbH. Bochum / Essen 2002. 

Verfahren im Rahmen der städtischen Integ-
rationsbeiräte institutionalisiert, aber auch die 
Zusammenarbeit in alternativen Kontexten – 
Stadtteilinitiativen oder Ähnlichem – kann 
hier von Bedeutung sein. Der vorliegende Text 
gibt einen kurzen Überblick über die Potentia-
le des freiwilligen Engagements in der türki-
schen Community sowie der Kooperation mit 
den MSO. Er rekurriert dabei auf eine 2004 
im Auftrag des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend durchge-
führte Studie zum Engagement in der türki-
schen Bevölkerung in Deutschland.4 

Fast zwei Drittel (64%) der türkeistämmigen 
Migranten in Deutschland beteiligen sich ak-
tiv in Vereinen, Verbänden, Gruppen oder Ini-
tiativen. Auch in der deutschen Bevölkerung 
waren nach den Ergebnissen des Freiwilligen-
suveys 1999 zwei Drittel der Befragten auf die-
se Weise aktiv.5 Die wichtigsten Bereiche der 
Beteiligung von Türkeistämmigen sind Reli-
gion, Sport, Freizeit, Kultur und Schule. Mit 
Ausnahme des religiösen Bereichs, der mit 
29% an erster Stelle der Beteiligung der tür-
keistämmigen Migrant(inn)en und mit 10% 
an sechster Stelle der Beteiligung der deut-
schen Bevölkerung liegt, unterscheiden sich 
die Aktivitätsfelder von Deutschen und Tür-
keistämmigen kaum. Die gravierenden Un-
terschiede liegen beim Übergang von der Be-
teiligung zum Engagement: Insgesamt enga-
gieren sich nur 10% der befragten Türkei-
stämmigen über die Beteiligung hinaus. Der 
Freiwilligensurvey ermittelte 1999 in der 
deutschen Bevölkerung einen Anteil freiwillig 
Engagierter von 34% bzw. sogar 36% im Jahr 
2004. Somit liegt die Quantität des Engage-
ments türkeistämmiger Migrant(inn)en weit 
unter der der Deutschen, obwohl die Beteili-
gung an sozialen Aktivitäten nicht wesentlich 
geringer ist. Noch deutlicher als bei der Betei-
ligung schälen sich beim Engagement be-
stimmte soziale Gruppen heraus, die eine ho-
he Engagementquote aufweisen. Wie es in 
noch stärkerem Maß für die deutsche Bevölke-
rung zutrifft, übernehmen Personen mit bes-

                                                
4 Siehe zu den zentralen Ergebnissen Dirk Halm / Marti-
na Sauer: Freiwilliges Engagement von Türkinnen und 
Türken in Deutschland. In: Zeitschrift für Ausländerrecht 
und Ausländerpolitik 11/12/2004 S. 416-424. Der vorlie-
gende Text vertieft das Problem der Kooperation mit den 
MSO sowie die Frage der Engagementhürden. Daten-
grundlage der Studie waren 1.500 standardisierte Telefon-
interviews mit türkeistämmigen Haushalten (Befragte ü-
ber 16 Jahre) im Februar 2004 sowie 52 halbstandardisier-
te Experteninterviews im Oktober 2003 bis April 2004. 
5 vgl. von Rosenbladt, Bernhard (Hg.): Freiwilliges Enga-
gement in Deutschland. Ergebnisse der Repräsentativer-
hebung 1999 zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürger-
schaftlichem Engagement. Band 1: Gesamtbericht.  Berlin 
u. a. 2000. 
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seren bildungsmäßigen, beruflichen und fi-
nanziellen Voraussetzungen häufiger freiwil-
lige Aufgaben als andere. Anders gewendet: 
Die teilweise soziale Randständigkeit der 
Migrant(inn)en erweist sich als große Hürde 
für die Aktivierung freiwilligen Engagements.  

Und selbst in der verhältnismäßig kleinen 
Gruppe der Türkeistämmigen Engagierten 
zeigen sich besonderer Problemlagen im Ver-
gleich zu den Deutschen. Im Unterschied zu 
letzteren, die »nur« zu einem Viertel ange-
ben, manchmal durch ihre Aufgaben überfor-
dert zu sein6, fühlen sich bei den türkeistäm-
migen Migranten mehr als die Hälfte (53%) 
manchmal überfordert. Dies verweist auf die 
dringende Notwendigkeit, türkeistämmige 
Engagierte und ihre Organisationen stärker 
zu professionalisieren und sie mit den Mög-
lichkeiten zur Schulung und Weiterbildung 
auszustatten.  

Dabei nimmt der Anteil der manchmal Über-
forderten erwartungsgemäß mit den Anforde-
rungen tendenziell zu. Bei selbst berichteten 
hohen Anforderungen ist der Anteil der sich 
überfordert Fühlenden größer als beim Feh-
len besonderer Anforderungen. Das Gefühl, 
überfordert zu sein, kann verschiedene Ursa-
chen haben: zeitliche Beanspruchung, inhalt-
liche Anforderungen, aber auch psychische 
Belastungen oder das Gefühl, nichts bewirken 
zu können oder keine soziale Anerkennung 
zu bekommen. Die genauen Ursachen kön-
nen hier jedoch nicht geklärt werden. Der 
nominale zeitliche Aufwand, den die Befrag-
ten für ihr Engagement aufbringen, steht je-
denfalls in keinem Zusammenhang mit dem 
Grad an Überforderung. Weitere Hinweise 
finden sich bei der Frage nach den verbesse-
rungswürdigen Punkten, mit denen man das 
freiwillige Engagement fördern und unter-
stützen könnte: 

 55% wünschen sich fachliche Unterstützung 
bei der Tätigkeit, 

 56% fordern menschliche und psychische 
Unterstützung und  

 63% wünschen sich Weiterbildungsmög-
lichkeiten.  

Je höher die Anforderungen und die Voraus-
setzungen aus Sicht der Engagierten sind, des-

                                                
6 vgl. von Rosenbladt, Bernhard (Hg.): Freiwilliges Enga-
gement ..., S. 103. 

to häufiger wünschen sich die Engagierten 
diese Unterstützung. 

Dennoch: Seit Mitte der 1980er Jahre ist – 
wenn auch auf niedrigem Niveau – das Enga-
gement der Türkeistämmigen in Deutschland 
zunehmend – ein Prozess, der noch weiter 
gehen wird. Ursache hierfür ist der vielleicht 
wichtigste Faktor für jeglichen sozialen Wan-
del in der Zuwanderer-Community – nämlich 
die Aufgabe der Rückkehrillusion7 und damit 
verbunden die auch mentale und endgültige 
Ankunft in der neuen Heimat Deutschland, 
die freiwilliges Engagement eben erst ermög-
licht. 

Voraussetzungen der MSO für die 
Zusammenarbeit mit der Aufnahmegesellschaft 

Mit freiwilligem Engagement ist bei Türkei-
stämmigen sehr viel stärker als bei Deutschen 
die Erwartung verbunden, oft aus der Migrati-
onssituation entstandene spezifische Interes-
sen zu vertreten. Dass diese deutschen Orga-
nisationen nicht aufgenommen werden, die 
die hauptsächliche Erklärung für die Entste-
hung der MSO – und entsprechend sind die 
Moscheegemeinden und die Kulturverein 
auch die häufigsten Beteiligungs- und Enga-
gementbereiche. Wo Deutsche und Zuwande-
rer hingegen gleiche Interessen teilen, findet 
Engagement auch durchaus – und nicht selten 
mehrheitlich – in deutschen Kontexten statt.  

Die Einschätzung, dass sich das Engagement 
Türkeistämmiger in erster Linie mit dem 
Herkunftsland und der Konservierung türki-
scher Kultur beschäftigt, ist dessen ungeachtet 
unzutreffend. Dies gilt auch dann, wenn es 
sich um Beteiligung oder Engagement im ei-
genethnischen Kontext handelt. Auch in die-
sen Organisationen bezieht sich die Tätigkeit 
überwiegend auch auf das Leben in Deutsch-
land. Allerdings besteht auf deutscher Seite 
diese Einschätzung oft noch fort, was zu ei-
nem Hemmnis bei der Zusammenarbeit mit 
Organisationen von Türk(inn)en und Türken 
werden kann und den Blick auf gemeinsame 
Interessenlagen verstellt. Zwar ist die Vertre-
tung migrationsspezifischer Interessenlagen 
ein wichtiges Ziel türkeistämmiger Engagier-
ter und Beteiligter, diese Interessen richten 
sich jedoch auf das Aufnahmeland und das 
Leben in Deutschland. 

                                                
7 vgl. hierzu Andreas Goldberg / Dirk Halm / Faruk Şen: 
Die deutschen Türken. Münster 2005, S. 26. 
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Die Migrant(inn)en-Selbstorganisationen ver-
stehen sich in erster Linie als Interessenver-
treter. Bei den religiös orientierten Organisa-
tionen und den Kulturvereinen resultiert die-
ses Selbstverständnis in geringerem Maße in 
der Zielsetzung der Partizipation der Mitglie-
der in der Aufnahmegesellschaft als bei Un-
ternehmer-, Eltern-, politischen und Sozial-
vereinen. Auch bei den erstgenannten besteht 
aber über die Bildung von Nischen und Schon-
räumen hinaus immer auch die Orientierung, 
das Standing der Mitglieder in der deutschen 
Gesellschaft zu verbessern. Im Selbstver-
ständnis der Organisationen bedeutet dies 
konkrete Hilfestellungen für die älteren Mit-
glieder und eine eher nachhaltige und kon-
zeptionelle Arbeit mit den Jugendlichen, die 
nicht nur die religiöse Unterweisung, die Be-
wahrung von Tradition und die Nachwuchssi-
cherung, sondern ebenso den Bildungs- und 
Berufserfolg türkischer Kinder und Jugendli-
cher im Blick hat. Insofern gibt es nur wenige 
rein herkunftslandorientierte türkische 
Migrant(inn)enorganisationen. Inwieweit 
man dem integrativen Anspruch indessen ge-
recht wird oder stattdessen Konflikte mit der 
Aufnahmegesellschaft kanalisiert, ist von Fall 
zu Fall sehr unterschiedlich. So kann das  En-
gagement für den Schulerfolg türkischer Kin-
der einerseits in der Bereitstellung von 
Hausaufgabenhilfe bestehen oder sich ande-
rerseits in Auseinandersetzungen über die 
Teilnahme von Mädchen am Schwimmunter-
richt oder an Klassenfahrten erschöpfen.  

Bei nicht religiös und nicht durch kulturelle 
Gemeinsamkeit oder Herkunft definierten 
Zusammenschlüssen wird die Sicherung von 
Partizipation zur Haupttriebfeder des gesell-
schaftlichen Engagements. Unter den Migran-
t(inn)enorganisationen gehört dieser Typus zu 
einer – allerdings wachsenden – Minderheit.  

Die gemeinsame Betroffenheit von den Fol-
gen des industriellen Strukturwandels, der 
durch die deutsche Bevölkerungsgruppe so 
wenig bewältigt ist wie durch die türkische, 
kann gerade in Stadtteilprozessen im Ruhr-
gebiet eine stabile Basis für die Zusammenar-
beit von Deutschen und Migrant(inn)en bil-
den. Allerdings ist das Engagement der 
Migrant(inn)en im Bereich Stadtentwicklung 
de facto bisher nur wenig ausprägt. Mit Blick 
auf ihre Integration in das freiwillige Enga-
gement in den Städten ergeben sich damit 
zwei Strategien: Zum einen kann es um die 
Integration von Migrant(inn)en in aufnahme-
gesellschaftliche Vereine und Initiativen ge-

hen, zum anderen um die Vernetzung eigen-
ethnischer Organisationen mit der Aufnah-
megesellschaft. Diese Strategien sind keine 
Alternativen, sondern sollten nebeneinander 
verfolgt werden. Diese Empfehlung folgt der 
Überlegung, dass die innerhalb der MSO etab-
lierten Strukturen und die damit verbunde-
nen Ansprachemöglichkeiten im Rahmen der 
Stadtentwicklung genutzt werfen sollten. 
Zugleich kann die Zusammenarbeit mit den 
MSO aber auch an Grenzen stoßen.  

Zu den stichhaltigen Vorbehalten hinsichtlich 
der Zusammenarbeit mit MSO gehört etwa – 
insbesondere, soweit die Moscheegemeinden 
betroffen sind –, dass die Organisationsstruk-
tur die Zusammenarbeit an der Basis oft er-
schwert. Moscheeverbände sind zumeist hie-
rarchisch organisiert, nicht selten bis hinein 
in das Herkunftsland. Die komplizierten Zu-
ständigkeiten sind dann sehr ungünstig für 
die Etablierung von Kooperationen vor Ort. Er-
folgreiche Kooperationen zwischen MSO und 
Aufnahmegesellschaft setzen generell eine 
Kontinuität von Zuständigkeiten und An-
sprechpartner(inne)n voraus, die in 
Migrant(inn)en-Selbstorganisationen auf-
grund erschwerter Engagementbedingungen 
oft noch weniger gewährleistet ist als in »deut-
schen« Organisationen. Die oben erwähnte, 
niedrige Engagementquote in den MSO ist ein 
Merkmal dieses Befundes. Damit gestaltet sich 
die Zusammenarbeit zwischen MSO und 
deutschen Vereinen und Initiativen oft a-
symmetrisch. Überforderungen der MSO wer-
den von deutscher Seite oft unberechtigter 
Weise als Desinteresse interpretiert. Und: 
Merkmal der geringeren organisatorischen 
Schlagkraft der Migrant(inn)en-Community 
ist oftmals auch, dass MSO ihre Klientel weit 
über kommunale Grenzen hinaus akquirie-
ren – gerade diejenigen, die kleinere Her-
kunftsgruppen organisieren. Hier ist die En-
gagementbereitschaft für Stadt oder Stadtteil 
dann nur wenig ausgeprägt. Gleichzeitig ga-
rantiert aber auch eine große Migrant(inn)en-
population in einem Quartier nicht automa-
tisch die Etablierung eigenethnischer Netz-
werke der Selbsthilfe. Nicht in allein Stadttei-
len und Quartieren mit Handlungsbedarf fin-
den sich MSO als mögliche Ansprechpartner.8 

Für die Initiierung von Kooperationen mit 
den MSO können die Ausländer- bzw. Integra-
tionsbeiräte geeignete Ansprechpartner sein – 

                                                
8 Zentrum für Türkeistudien: Das ethnische Mosaik des 
Ruhrgebiets. Studie im Auftrag der Projekt Ruhr GmbH. 
Essen 2002. 
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nicht zu vergessen, dass sie in der Regel per se 
zumindest bestimmte MSO in der Stadt an 
kommunale Entscheidungsprozesse anbin-
den. Obwohl sie aufgrund der fehlenden poli-
tischen Kompetenz und geringer Legitimation 
aufgrund niedriger Wahlbeteiligung oft als 
unbedeutend wahrgenommenen werden, ha-
ben sie nichtsdestoweniger als Informations- 
und Kontaktstellen in den Kommunen oft ei-
ne wichtige Scharnierfunktionen zwischen 
Deutschen und MSO, die sie mit ihren Ge-
schäftstellen auch effektiv wahrnehmen. Mit 
der Ablösung der Ausländer- durch die Integ-
rationsbeiräte wächst zudem die Bedeutung 
dieses Gremiums, da es durch die Mitglied-
schaft von Ratsherren und -frauen neun zu-
mindest auch einzelne Mitglieder mit politi-
scher Stimme beinhaltet. Eine echte politische 
Repräsentation der Minderheiten bleibt den-
noch der wichtigste Schlüssel zur effektiven 
Interessenvertretung der Zuwandererpopula-
tion und damit zur gleichberechtigten Teilha-
be aller Bevölkerungsgruppen in der Stadt. 

Interkulturelle Sensibilisierung deutscher 
Organisationen 

Jenseits der Kooperation mit den MSO ist die 
interkulturelle Sensibilisierung aufnahmege-
sellschaftlicher Initiativen und Vereine ein 
wichtiger Schlüssel zur besseren Beteiligung 
der Zuwanderer. Dies bedeutet in der Praxis 
mitunter eine Gratwanderung zwischen in-
terkultureller Kompetenzerweiterung und 
der positiven Diskriminierung. Formalisierte 
Gremienarbeit scheint eine Zugangsschranke 
zum Engagement zu sein, ebenso wie die un-
persönliche Ansprache. Tatsächlich besteht 
damit oft die Notwendigkeit einer »Sonderbe-
handlung« von Migrant(inn)en zu der die 
Deutschen oft nicht bereit sind. Die erfolgver-
sprechendste Möglichkeit, die Zahl engagier-
ter Migrant(inn)en zu erhöhen, besteht darin, 
muttersprachliche Ansprechpartner(innen) 
zu schaffen und dies entsprechend öffentlich-
keitswirksam zu transportieren. Dies gilt im 
Übrigen nicht nur für die Zivilgesellschaft, 
sondern auch für die öffentliche Verwaltung. 
Die Einstellung von Mitabeiter(inne)n mit 
Migrationshintergrund ist ebenfalls ein 
Schritt zu Erhöhung der Partizipation der 
Migrant(inn)en in der Stadt. 
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Bodenpolitik in der leeren Stadt  
 

Zusammenfassung 

Viele deutsche Städte weisen sinkende Bevölkerungszahlen und schwindende Wirtschaftskraft 
auf. Die dadurch verursachte Leere wird häufig als Verlust betrachtet. In der leeren Stadt sind 
bodenrechtliche Instrumente wirkungslos, deren Wirksamkeit von erzielbaren Wertsteigerun-
gen abhängt. Zudem erweist sich privates Grundstückseigentum als Ursache einer Ökonomie 
des Behaltens, in der Grundstücke verwahrlosen und Investitionen ausbleiben. Die leere Stadt 
eröffnet aber auch bodenpolitische Möglichkeitsräume. Als Beispiel zur Nutzung solcher Mög-
lichkeiten wird ein Aneignungswettbewerb für unternutzte Bestandsgrundstücke (Industriebra-
chen, Wohnungsleerstand) vorgeschlagen. 

1.  Bodenmanagement in Magdeburg 

Auch in Sachsen-Anhalt kämpfen die Städte 
mit sinkenden Bevölkerungszahlen und 
schwindender Wirtschaftskraft. Die Internati-
onale Bauausstellung Stadtumbau Sachsen-
Anhalt 2010 (kurz: IBA Stadtumbau 2010) un-
terstützt Land und Kommunen beim Umbau 
der Städte (IBA 2005a, 2005b und 2006). Dazu 
werden ungewöhnliche Wege beschritten 
(Sonnabend 2006). So sollen etwa im Südos-
ten der Landeshauptstadt Magdeburg altindus-
trielle Brachflächen durch das Projekt Leben 
an und mit der Elbe „in Landschaft zurück-
verwandelt“ werden. Das Magdeburger IBA-
Szenario 2010 beschreibt dieses Ziel wie folgt: 

„Die Gebiete der ehemaligen Schwerindustrie im 
Südosten der Stadt sind renaturiert. Die Indust-
riebrachen sind in Landschaft zurückverwandelt. 
Die Bewohner der südlichen Stadtteile haben den 
Fluss als Nachbarn wiederentdeckt“ (IBA 2006: 
172). 

 

In Magdeburg, ehemals „Stadt des Schwerma-
schinenbaus“, werden im Südosten des Stadt-
gebiets keine großen Industriegrundstücke 
mehr benötigt. Dort verursachen Brachfall 
und Leerstand erhebliche Umfeldbeeinträch-
tigungen. Die unternutzten Grundstücke sol-
len durch Bodenmanagement für eine Rena-
turierung mobilisiert werden. Die Mobilisie-
rung großflächiger Industriebrachen für die 
ökologische Aufwertung findet im Magdebur-
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ger Südosten unter vier Nebenbedingungen 
statt (Davy 2006: 11):  

 Viele der betroffenen Grundstücke stehen 
im Eigentum juristischer Personen des Pri-
vatrechts (Eigentumsübertragung meist 
kurz nach der Wende, seither Brachfall). 

 Der ökonomische Wert der Bodennutzun-
gen „Natur“ und „Landschaft“ ist gering. 

 Viele der betroffenen Grundstücke sind 
durch schädliche Bodenveränderungen be-
lastet; die Bebauung einiger Grundstücke 
steht unter Denkmalschutz.  

 In der Landeshauptstadt Magdeburg war 
zwischen 1989 und 2004 ein Bevölkerungs-
rückgang um rund 27% zu verzeichnen 
(MDStat 2004: 26).  

Wie können Industriebrachen unter diesen 
Nebenbedingungen für die Renaturierung 
mobilisiert werden? Die Studie „Innovations-
potentiale für Flächenentwicklung in 
schrumpfenden Städten am Beispiel Magde-
burg“, erstellt im Auftrag der IBA Stadtumbau 
2010, untersucht Spielräume und Grenzen 
bodenpolitischer Gestaltung in Magdeburg 
(Davy 2006). Die Studie ist im Internet abruf-
bar (www.iba-stadtumbau.de). Im folgenden 
werden allgemeine Überlegungen zur Bo-
denpolitik in der leeren Stadt erörtert. 

2.  Die leere Stadt als Mangel und Möglichkeit 

Städte mit sinkenden Bevölkerungszahlen 
und schwindender Wirtschaftskraft werden 
häufig als „schrumpfend“ bezeichnet. Die Dis-
kussion über die schrumpfende Stadt und die 
schrumpfende Gesellschaft ist durch Befürch-
tungen gekennzeichnet. Zumeist wird die Di-
agnose einer Schrumpfung mit der Forderung 
nach staatlicher Intervention und privatem 
Verzicht verbunden. Als Anzeichen sich aus-
breitender Schrumpfung gelten vielfältige Er-
scheinungen: Die Abnahme der Zahl der 
Wohnbevölkerung, sinkende Geburtenraten, 
ein wachsender Anteil älterer Menschen und 
Migranten an der Wohnbevölkerung, die Fi-
nanzkrise sozialer Sicherungssysteme, eine 
schwindende Konsumnachfrage, Betriebs-
schließungen und Arbeitsplatzverluste, weni-
ger Kauffälle auf den Bodenmärkten, sinken-
de Einnahmen aus Kommunalabgaben, eine 
geringere Wahlbeteiligung, Verluste städte-
baulicher Funktionen, verbreitete Leerstände, 
Grundstücksverwahrlosung (Birg 2005; Gans 
und Schmitz-Veltin 2006; Gatzweiler u.a. 

2003; Kaufmann 2005; Kröhnert u.a. 2006; 
Oswalt 2004 und 2005; Oswalt und Rieniets 
2006; Prigge 2005; Reuter 2006b).  

Ungeachtet seiner häufigen Verwendung ist 
der Begriff „Schrumpfung“ mißverständlich. 
Da Schrumpfung viele unterschiedliche Phä-
nomene anspricht, bleibt nicht nur unklar, 
welche Problemlösungsstrategien in Frage 
kommen; es bleibt schon unklar, worin das 
Problem besteht. Ist die Landeshauptstadt 
Magdeburg eine schrumpfende Stadt? 1995 
betrug die Siedlungsdichte in Magdeburg — 
errechnet als Zahl der Wohnbevölkerung pro 
Hektar Siedlungs- und Verkehrsfläche — 35,6 
und im Jahr 2004 nur mehr 24,4 (MDStat 
2004: 16). Diese Entdichtung bestätigt, isoliert 
betrachtet, den Befund einer Schrumpfung. 
Doch hängt das Urteil von den ausgewählten 
Zahlen ab. So nahm in Magdeburg die Sie-
lungs- und Verkehrsfläche zwischen 1995 
(rund 7.200 ha) und 2004 (rund 9.300 ha) um 
rund 22% zu. Zeitgleich sank die Zahl der 
Wohnbevölkerung von rund 257.700 (1995) auf 
rund 226.700 (2004) um rund 14%. Beide 
Entwicklungen haben zur Entdichtung Mag-
deburgs beigetragen, doch war die Rate des 
Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstums 
deutlich höher als die Rate des Bevölkerungs-
rückgangs. Am Beispiel Magdeburgs ist gut 
erkennbar, daß Schrumpfung kein objektiver 
Sachverhalt ist (weitere Beispiele in Davy 
2006: 16–17). Wer denkt bei schrumpfender 
Stadt an zusätzlichen Flächenverbrauch? Die 
Deutung der Tatsachen beeinflußt unsere 
Wahrnehmung viel stärker als die Tatsachen 
selbst.  

Ich spreche im folgenden über die leere Stadt, 
um die Deutungsabhängigkeit der Tatsa-
chenwahrnehmung zu unterstreichen. Die 
Frage, ob es Schrumpfung gibt und worin sie 
besteht, erinnert nämlich an den alten Schu-
lenstreit über den Begriff der Leere. Philoso-
phen seit Aristoteles bestritten die Existenz 
der Leere, weil sie keine Ursache irgendeiner 
Wirkung in der Natur sein könne. Dem hielt 
Otto von Guericke entgegen, „das Leere“ sei 
immerhin „die Ursache der Scheu vor dem 
Leeren“ (von Guericke 1672: 62). Entsprechend 
bezeichne ich eine Stadt, deren Wahrneh-
mung durch die „Scheu vor dem Leeren“ ge-
prägt wird, als leere Stadt. Die Bezeichnung ist 
nicht bloß ein sprachlicher Kunstgriff, der 
Schrumpfung mit Leere vertauscht. Vielmehr 
unterstreichen die Magdeburger Versuche über 
den leeren Raum die Doppelfunktion des Lee-
ren, die in der Diskussion über Schrumpfung 
leicht vergessen wird. Einerseits ist „das Leere  
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ein Beraubtsein des Vollen“, somit ein Verlust 
(von Guericke 1672: 63). Andererseits ist „das 
Leere“ jedoch „die Ursache … seiner Erfüllung 
(denn wenn es nicht leer wäre, könnte nichts 
gefüllt werden)“ (von Guericke 1672: 62). Die 
leere Stadt weist beide Aspekte auf. Die leere 
Stadt ist wesentlicher städtischer Vorzüge be-
raubt, sie ist indes auch ein Möglichkeitsraum 
städtischer Entwicklungen. Die leere Stadt ist 
eine mentale Konstruktion städtischen 
Raums: Leere wird gleichzeitig als Mangel 
und Möglichkeit wahrgenommen (Davy 2006: 
18–19).  

Die leere Stadt bietet den „Luxus der Leere“ 
(Kil 2004) und Gelegenheiten zum „revitali-
sierenden Städtebau“ (Sulzer 2006 und 
2007). In der leeren Stadt werden verbreitete 
Praktiken in Frage gestellt und neue Ideen 
erprobt, so etwa bei der Flächenkreislaufwirt-
schaft (Thiel 2005) oder auf dem Wohnungs-
markt. Können sich die Menschen aussuchen, 
welche Häuser und Wohnungen sie bewoh-
nen wollen, meiden sie alle Orte mit schlech-
ter Umweltqualität:  

„Der Einfluss der Stadtbewohner wird im Falle ei-
nes Überangebotes an Wohn  und Gewerberaum 
besonders deutlich. Dann wandelt sich der Ver-
mieter  zum Mietermarkt, in dem das Verhalten 
der Mieter über die Verortung des Leerstandes ent-
scheidet. In diesem Sinne ist der Leerstand auch 
als Lehrmeister der Wohnwünsche zu verstehen“ 
(Pfeil und Friedrich 2006: 16; Hervorhebung im 
Original). 

Das gilt vor allem für den Rückzug vor Lärm-
belästigungen. Gebäude entlang stark befah-
rener Straßenzüge stehen eher leer als Ge-
bäude in „zweiter Reihe“. Der ökologische 
Wert der Bodennutzung tritt in den Vorder-
grund, die wirtschaftliche Verwertbarkeit des 
Bodens gerät stark unter Druck. Dadurch 
nehmen die Möglichkeiten für eine bodenpo-
litische Gestaltung zu, die nicht in erster Linie 
an Renditen ausgerichtet ist. 

 

3.  Die leere Stadt und ihr Boden 

3.1  Planumsetzung ohne Wertunterschiede? 

Herkömmliche Instrumente zur Umsetzung 
der Bauleitplanung wurden unter Wachs-
tumsbedingungen entwickelt. Ihrer Grund-
idee nach funktionieren solche Instrumente, 
weil unter Wachstumsbedingungen die Um-
nutzung von Freiflächen in Bauland oder die 
Wiedernutzung aufgebrauchter Quartiere ö-
konomische Vorteile erzeugen. Die Bauland-
umlegung oder städtebauliche Sanierung 
funktionieren als Umsetzungsinstrumente 
der Bauleitplanung, weil durch Umlegung o-
der Sanierung eine Wertsteigerung bewirkt 
werden kann (Battis 2006: 116–118 und 166; 
Dieterich 2006: 29–30, 63–64; Schmidt-
Eichstaedt 2005: 382–384, 455–457 und 508–511; 
Stüer 2005: 636–639 und 763–766). Ökonomi-
sche Wertsteigerungen entstehen in der Stadt 
der Wachstumsgesellschaft im Wechselspiel 
zwischen Bodenmarkt, Grundstückseigentum 
und Raumplanung. Die Wertsteigerungen 
führen zu einem Unterschied zwischen der 
Lage vor der kommunalen Planung und der 
Lage nach der kommunalen Planung, zwi-
schen der Lage vor der kommunalen Maß-
nahme und der Lage nach der kommunalen 
Maßnahme. Dieser Unterschied läßt ein Zu-
sammenwirken zwischen Grundstückseigen-
tümern und Planungsverwaltung lohnend er-
scheinen. Unter Wachstumsbedingungen sind 
Wertsteigerungen das „Schmiermittel“ für die 
planerische Steuerung städtebaulicher Ent-
wicklungen, auch für die Mobilisierung priva-
ter Grundstücke für öffentliche Zwecke. 

Um „Schrumpfung“ und Stadtumbau mittels 
herkömmlicher Umsetzungsmethoden der 
Bauleitplanung bearbeiten zu können, müßte 
ein nennenswertes Potential an Wertunter-
schieden vorhanden sein. Häufig wird ein sol-
ches Potential vermutet. So erklärt etwa Franz  
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Reuter das Förderprogramm und die Neure-
gelung des Stadtumbaus mit dem demogra-
phischen Wandel und dadurch bedingten 
Grundstückswertverlusten:  

„Der Gesetzgeber reagierte damit auf die besorg-
niserregenden Auswirkungen des besonders in 
Ostdeutschland durchschlagenden demographi-
schen Wandels, der sich in brachfallenden Stadt  
und Ortsteilen mit hohen Leerständen manifes-
tiert. Damit einher gehen erhebliche Wertverluste 
betroffener Immobilien“ (Reuter 2006b: 51).  

Der „erhebliche Wertverlust“ wird vielfach als 
Ansatzpunkt für staatliche und kommunale 
Maßnahmen angesehen. Nach dem Konzept 
des Stadtumbaus wird der Wertverlust durch 
solche Maßnahmen verhindert, verringert o-
der sogar rückgängig gemacht. In vielen Vor-
schlägen zur Bodenpolitik in Stadtumbauge-
bieten wird eine Wertdifferenz zwischen dem 
Grundstückswert vor dem Stadtumbau und 
dem Grundstückswert nach dem Stadtumbau 
vorausgesetzt (AH Brandenburg 2005; Drans-
feld 2005: 75 und 78; Reuter 2006a; Reuter 
2006b). Eine „Arbeitshilfe zur Bodenwerter-
mittlung in Stadtumbaugebieten“ schlägt so-
gar ein „Modell“ vor, bei dem „maßnahmen-
bedingte Bodenwertveränderungen … direkt 
abgelesen“ und Bodenrichtwerte korrigiert 
werden können (AH Brandenburg 2005: 28). 

Neben rechtlichen und methodischen Beden-
ken gegen das Arbeitshilfemodell (Davy 2006: 
39) bestehen auch bodenpolitische Zweifel. Er-
leiden die Grundstückseigentümer in der lee-
ren Stadt tatsächlich Wertverluste, die durch 
planerische Intervention und geförderten 
Stadtumbau wettgemacht werden können? 
Gewiß könnte ein Wertverlust, der durch 
Stadtumbau verhindert oder verringert wer-
den kann, einen umsetzungsrelevanten 
Wertunterschied begründen. Allerdings müß-
te ein solcher Wertverlust tatsächlich eingetre-
ten sein oder bevorstehen. Dies ist jedoch im 

 

allgemeinen nicht der Fall. Zumeist handelt 
es sich bei den beklagten Folgen der Schrump-
fung um gefühlte Wertverluste (Davy 2005: 67–
68). Gefühlte Wertverluste erklären zwar die 
Beteiligung an Förderprogrammen, es han-
delt sich aber nicht um tatsächliche Wertver-
luste. Zwar nimmt in der leeren Stadt die 
Zahl der Kauffälle ab und büßen Kaufpreis-
sammlungen und Bodenrichtwertkarten an 
Aussagekraft ein. Richtwerte und Verkehrs-
werte nach den vermuteten Verlusten rechne-
risch zu berichtigen (AH Brandenburg 2005; 
Reuter 2006a und 2006b) wird dadurch aber 
nicht gerechtfertigt. Denn obwohl die Boden-
märkte in der leeren Stadt durch geringe 
Nachfrage, Leerstand und Investitionsdefizite 
gekennzeichnet sind, tritt kein oder nur ein 
geringer Grundstückswertverlust ein. 

Als Beispiel für einen empirischen Nachweis 
sei auf die Auswertung aller Grundstücks-
marktberichte für das Land Sachsen-Anhalt 
seit der Wende verwiesen. Nach dieser Aus-
wertung waren die meisten Bodenmärkte in 
den Großstädten und Großstadtrandlagen des 
Landes Sachsen-Anhalt zwischen 1991 und 
2005 auf niedrigem Preisniveau stabil (Davy 
2006: 42–49). Gewiß sind in diesem Zeitraum 
auch Schwankungen und örtliche Unter-
schiede zu beobachten. Nennenswerte Wert-
verluste oder Wertsteigerungen mit allgemei-
ner Verbreitung sind jedoch nicht nachweis-
bar (vgl. in Sachsen-Anhalt für Wohnen GMB 
2006 I: 29 und II: 32; für Gewerbe GMB 2006 
I: 31 und II: 35). Darf ein empirischer Befund 
auch nicht ohne weiteres verallgemeinert 
werden, ist das Beispiel der großstädtischen 
Bodenmärkte Sachsen-Anhalts kaum ein Ein-
zelfall. Die Folge fehlender Wertunterschiede 
ist dramatisch: In der leeren Stadt sind boden-
rechtliche Instrumente wirkungslos, deren 
Wirksamkeit von erzielbaren Wertsteigerun-
gen abhängt. Daher kann die städtebauliche 
Entwicklung nicht mit Hilfe typischer Umset-
zungsinstrumente der Bauleitplanung, wie 
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etwa der Baulandumlegung oder der städte-
baulichen Sanierung, gesteuert werden. 

3.2  Die Ökonomie des Behaltens 

Das Fehlen verlustbedingter Wertunterschie-
de auf den Bodenmärkten der leeren Stadt 
scheint paradox. Geht man wie David Ricardo 
davon aus, daß die Bodenrente bei wachsender 
Bevölkerung steigt (Ricardo 1817: 66), erwartet 
man, daß eine sinkende Bevölkerungszahl zu 
sinkenden Bodenpreisen führt. Geht man wie 
Ludwig von Mises davon aus, der Grund-
stückswert werde durch die Kapitalisierung 
des Jahresreinertrags einer Immobilie be-
stimmt (von Mises 1940: 583), erwartet man, 
daß sinkende Erträge zu sinkenden Grund-
stückswerten führen. Weshalb prägen die 
Umstände, die in der Volkswirtschaftslehre 
für typische Bestimmungsgründe der (ökono-
mischen) Bodenwerte gehalten werden, nicht 
auch die Bodenmärkte der leeren Stadt? Die 
Volkswirtschaften, die Ricardo oder von Mises 
untersuchten, entsprachen dem Modell einer 
wachsenden Transaktionswirtschaft. Demge-
genüber tritt in der leeren Stadt anstelle einer 
Ökonomie des Kaufens und Verkaufens eine 
Ökonomie des Behaltens der Grundstücke: 
Der Boden geht nicht zum besten Wirt, der 
Boden bleibt beim letzten Wirt (Davy 2007). 
Daraus folgt aber kein Wertverlust des Bodens. 

Der wichtigste Bestimmungsgrund der 
Wertstabilität in der leeren Stadt ist das private 
Grundstückseigentum, die institutionelle 
Grundlage einer Ökonomie des Behaltens 
(Possessivwirtschaft). In der leeren Stadt be-
einflussen die Rechte und Pflichten der Eigen-
tümer, nicht der nachhaltig erzielbare Ertrag, 
die Verkehrswerte der Grundstücke (Davy 
2006: 49–52). Das Possessivverhalten der 
Grundstückseigentümer wird in erster Linie 
durch die Kosten des Behaltens, nicht durch 
Preise gesteuert. Da Investitionen in der lee-
ren Stadt keine Erträge abwerfen, verzichtet 
der Eigentümer als erstes auf Investitionen. 
Der Verzicht erspart Investitionskosten. Als 
nächstes werden die Instandhaltungskosten 
möglichst herabgesetzt, schließlich können 
Mieten oder sonstige Erträge durch eine ord-
nungsgemäße Instandhaltung nicht gestei-
gert werden. Zuletzt verbleiben die Kosten des 
bloßen Behaltens eines ungenutzten Grund-
stücks. Zu diesen Kosten zählen Sicherungs-
kosten, Grundsteuern, Kommunalabgaben, 
die Opportunitätskosten alternativer Nutzun-
gen. Diesen Kosten steht der Nutzen gegen-
über, ein  

 

Grundstück zu behalten — vielleicht ohne 
konkrete künftige Nutzungsabsicht, vielleicht 
mit Spekulationsabsicht. Charakteristisch für 
eine solche Situation ist: In einer Ökonomie 
des Behaltens können Eigentümer nicht viel 
verdienen, sie verlieren aber alles, was sie ü-
ber das Notwendigste hinaus für ihr Grundstü-
cke aufwenden. 

Die Ökonomie des Behaltens macht sich in der 
leeren Stadt vor allem bei siedlungsnahen o-
der innerstädtischen Bestandsgrundstücken 
bemerkbar (z.B. großflächige Industriebra-
chen, dauerhafter Wohnungsleerstand). Sol-
che Bestandsgrundstücke befinden sich in ei-
ner attraktiveren Lage als peripher gelegene 
Grundstücke, auf denen Baumärkte, Spaßbä-
der oder Einkaufszentren entwickelt werden. 
Die Eigentümer der Bestandsgrundstücke 
warten darauf, daß die Nutzungsdynamik in 
zentrumsnähere Lagen der leeren Stadt zu-
rückkehrt. Alle vorangegangenen Investitio-
nen bilden eine wichtige Grundlage des 
(wenngleich geringen) ökonomischen Werts 
brachgefallener, unternutzter Bestands-
grundstücke. Mögen frühere Investitionen in-
folge Leerstands gegenwärtig keine Erträge 
abwerfen, so handelt es sich doch um „verstei-
nertes“ Kapital, das in Baulichkeiten und Er-
schließungsanlagen aufbewahrt wird. Selbst 
wenn die Leere zur Verwahrlosung oder zum 
Verfall der Baulichkeiten und Erschließungs-
anlagen führen sollte, bleibt den Eigentümern 
der rechtlich abgesicherte Vorteil einer sied-
lungsnahen Lage. Die Eigentümer der Be-
standsgrundstücke können durch eigenes 
Verhalten bloß ihre Kosten, kaum ihre Erträ-
ge beeinflussen. Daher werden Leerstände 
und städtebauliche Funktionsverluste nicht 
durch die Bodenmärkte korrigiert. Eine zu 
wenig beachtete, gleichwohl zwingende Be-
dingung für eine solche Ökonomie des Behal-
tens ist der rechtliche Schutz privater Eigen-
tümer, die ihre Grundstücke nicht nutzen. 
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4.  Grundstückseigentum in der leeren Stadt 

4.1  Eigentum, Brachfall, Leerstand 

Das Recht auf Brache genießt Grundrechts-
schutz. Auch in der leeren Stadt sind Grund-
stückseigentümer durch Art. 14 GG geschützt 
(Jarass und Pieroth 2006: 345–382; Wieland 
2004). Leerstand oder Brachfall ziehen keinen 
Eigentumsverlust nach sich: 

„Deshalb darf der Eigentümer eine rechtmäßig er-
richtete, nicht baufällige und nicht verunstaltende 
bauliche Anlage im Grundsatz auch so lange auf 
seinem Grundstück stehen lassen, wie er es für gut 
befindet“ (Schmidt-Eichstaedt 2003: 706).  

Leerstand oder Brachfall können unterschied-
liche Formen annehmen, die eine bloße 
Nichtnutzung ebenso wie die konkrete Ge-
fährdung durch schädliche Bodenveränderun-
gen umfassen. Das Recht auf Nichtnutzung 
eines Grundstücks ist daher durch zahlreiche 
Verpflichtungen des Eigentümers beschränkt 
(z.B. Bodenschutz, Denkmalschutz, Bauleit-
planung). 

Aus bodenpolitischer Sicht ist zu fragen, ob 
solche Verpflichtungen gerecht sind. Den Ver-
pflichtungen stehen ja keine Erträge aus dem 
Grundstückseigentum gegenüber. Die Eigen-
tümerpflichten in der leeren Stadt sind den-
noch gerecht. Die Grundstückseigentümer lei-
den zwar unter der Leere, sie tragen aber auch 
zur Verursachung der Leere bei. Gewinnbrin-
gende Entwicklungen, so es solche in der lee-
ren Stadt überhaupt gibt, ziehen an den Egen-
tümern vorüber. Unvermietete Bestände, Bau-
schäden, Altlasten, Stigmatisierung und ande-
re Nachteile der Leere häufen bei den Eigen-
tümern immer höhere Verluste an. Für ein-
zelne Eigentümer ist rational, das Wirksam-
werden der Verluste hinauszuzögern, etwa in-
dem notwendige Reparaturen aufgeschoben, 
Mieten nicht gesenkt und Verkäufe zu stark 

 

reduzierten Preisen abgelehnt werden. Dieses 
Verhalten hat weiteren Leerstand und Ver-
wahrlosung zur Folge. Für die Nachbarn und 
die Allgemeinheit sind derartige Strategien 
unerträglich, weil durch den externen Effekt 
der Grundstücksverwahrlosung hohe soziale 
Kosten verursacht werden. Daher können die 
Grundstückseigentümer in der leeren Stadt 
aus Gerechtigkeitsgründen weder von ihrer 
Sozialpflichtigkeit (Art. 14 Abs. 2 GG) noch von 
anderen Pflichten entbunden werden. Pflich-
ten der Grundstückseigentümer sind nicht 
nur für Schönwetter gedacht. Eigentümer-
pflichten machen die Eigentumsrechte für ei-
ne Gesellschaft erst erträglich. Auch die 
Grundstückseigentümer, die keine Erträge er-
zielen, trifft in der leeren Stadt die Pflicht zur 
guten Nachbarschaft und zur Erfüllung 
grundstücksbezogener Pflichten. 

Indes, das bodenpolitische Gerechtigkeitsur-
teil ist juristisch schwer umsetzbar. In der lee-
ren Stadt können Grundstücksnutzungen 
nämlich nicht ohne weiteres durch Inhalts  
und Schrankenbestimmungen (Art. 14 Abs. 1 
Satz 2 GG) gesteuert werden. Das hat zwei 
Gründe. Zum einen hat das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) mit seiner Rechtspre-
chung zur verkehrswertbedingten Unverhält-
nismäßigkeit das Verwaltungsrecht in der lee-
ren Stadt fast undurchsetzbar gemacht. Zum 
anderen gilt in Ostdeutschland das Freistel-
lungsrecht, das eine Mobilisierung brachgefal-
lener Industriegrundstücke weitgehend ver-
hindert. 

4.2  Verkehrswertbedingte Unverhältnismäßig-
keit 

Vorschriften über die Bodennutzung, wie das 
Planungs- oder Umweltrecht, bestimmen In-
halt und Schranken des Grundstückseigen-
tums (Jarass und Pieroth 2006: 360; Wieland 
2004: 1286). Manche der Vorschriften ver-
pflichten Eigentümer zu einem Verhalten, 
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das mit erheblichen Kosten verbunden ist oder 
die ertragreichste Grundstücksnutzung aus-
schließt. Dies ist verfassungsrechtlich ein 
Problem, sobald Verpflichtungen des Grund-
stückseigentümers das Eigentum nur mehr 
zur Pflicht, somit „aus dem Recht eine Last“ 
machen (BVerfGE 100 [1999] 226 [243] — 
Denkmalschutz). Am deutlichsten wird diese 
Grenze behördlichen Eingreifens durch die 
verkehrswertbedingte Unverhältnismäßigkeit 
gezogen. 

Hintergrund für die Entwicklung der ver-
kehrswertbedingten Unverhältnismäßigkeit 
ist das Bodenschutzrecht vor Inkrafttreten des 
BBodSchG. Das Bodenschutzrecht verpflichtet 
Grundstückseigentümer zur Verhinderung 
der Ausbreitung schädlicher Bodenverände-
rungen und zur Sanierung des kontaminier-
ten Bodens — und zwar selbst dann, wenn die 
Grundstückseigentümer die Kontamination 
nicht verursacht haben (vgl. nun § 4 Abs. 2 und 
3 BBodSchG). Das BVerfG erblickt in solchen 
Pflichten keine Enteignung. Vielmehr handle 
es sich um öffentlich-rechtliche Handlungs-
pflichten, die auf Gefahrenbeseitigung gerich-
tet seien. Solche Regelungen „bestimmen 
somit in allgemeiner Form den Inhalt des 
Grundeigentums“ (BVerfGE 102 [2000] 1 [16] 
— Altlastensanierung). Die Zustandsverant-
wortlichkeit des Grundstückseigentümers 
werde jedoch durch den Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit begrenzt: 
„Auch wenn die Zustandsverantwortlichkeit des 
Eigentümers als solche mit der Verfassung in Ein-
klang steht, so kann sie aber im Ausmaß dessen, 
was dem Eigentümer zur Gefahrenabwehr abver-
langt werden darf, begrenzt sein. Besondere Be-
deutung hat hierbei der Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit“ (BVerfGE 102 [2000] 1 [19–20] — 
Altlastensanierung). 

Das BVerfG verbindet den Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit mit dem „Verkehrswert 
nach Durchführung der Sanierung“, stellt 
somit einen Zusammenhang zwischen der 
Zulässigkeit behördlicher Eigentumsbe-
schränkungen und dem Grundstückswert her: 

„Zur Bestimmung der Grenze dessen, was einem 
Eigentümer hierdurch an Belastungen zugemutet 
werden darf, kann als Anhaltspunkt das Verhält-
nis des finanziellen Aufwands zu dem Verkehrs-
wert nach Durchführung der Sanierung dienen 
[…] Wird der Verkehrswert von den Kosten über-
schritten, entfällt in der Regel das Interesse des Ei-
gentümers an einem künftigen privatnützigen 
Gebrauch des Grundstücks. Er kann darüber hin-
aus nicht einmal damit rechnen, die entstehenden 

 

Kosten durch Veräußerung des Grundstücks ge-
deckt zu erhalten“ (BVerfGE 102 [2000] 1 [20] — 
Altlastensanierung). 

Für die leere Stadt bedeutet die verkehrswert-
bedingte Unverhältnismäßigkeit, daß die 
Durchsetzung einer Vielzahl verwaltungs-
rechtlicher Eigentümerpflichten gegen Art. 14 
Abs. 1 GG verstieße, weil allzu häufig „der 
Verkehrswert von den Kosten überschritten“ 
wird und der Grundstückseigentümer „nicht 
einmal damit rechnen [kann], die entstehen-
den Kosten durch Veräußerung des Grund-
stücks gedeckt zu erhalten“ (BVerfGE 102 
[2000] 1 [20] — Altlastensanierung). Die Un-
terlassung einer Umfeldbeeinträchtigung 
durch ein verwahrlostes Grundstück darf in 
der leeren Stadt daher nur beschränkt er-
zwungen werden. Die Folgen der verkehrs-
wertbedingten Nichtumsetzbarkeit des Ver-
waltungsrechts wiegen schwer: In der leeren 
Staat sind die Verwaltungsbehörden durch 
allzu geringe Grundstückswerte zur Untätig-
keit verurteilt. 

4.3  Freistellungsrecht 

In Ostdeutschland bildet das Freistellungs-
recht ein zusätzliches Hindernis, um Indust-
riebrachen für öffentliche Zwecke — etwa für 
ökologische Nutzungen — zu mobilisieren. 
Das Recht der Freistellung folgt aus Art. 1 § 4 
Abs. 3 Umweltrahmengesetz der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 29. Juni 1990. 
Die Bestimmung wurde zunächst durch Kapi-
tel XII Nr. 1 lit. b der Anlage II zum Eini-
gungsvertrag und sodann durch das Gesetz 
zur Beseitigung von Hemmnissen bei der Pri-
vatisierung von Unternehmen und zur Förde-
rung von Investitionen vom 22. März 1991, 
BGBl. I S. 766, geändert (vgl. Kasten 1). 

Das Freistellungsrecht ist Wirtschaftsförde-
rung durch Ökodumping. Investoren, die Ge-
werbebauland in Ostdeutschland nach der 
Wende nutzen wollten, sollten nicht durch 
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umweltrechtliche Pflichten auf die „grüne 
Wiese“ gedrängt werden (Janka und Eggers 
1995; Michel 2000: 466). In der Verwaltungs-
praxis wurde die Freistellung zunehmend als 
finanzielle Förderung von 90% der Kosten der 
Sanierung einer Altlast gehandhabt (Danne-
cker und Klink 2003: 163). An die Stelle der im 
Bodenschutzrecht zur Sanierung Verpflichte-
ten trat die öffentliche Hand. Die Kostentei-
lung zwischen Bund und neuen Ländern wur-
de mittels Verwaltungsvereinbarung geregelt. 

Die Übernahme der Freistellungsklausel 
durch den Einigungsvertrag war nur für den 
Übergang geplant, die Freistellung mußte bis 
spätestens 29. März 1992 beantragt werden. 
Allerdings erwies sich die Freistellungsklau-
sel als langlebig. Viele Freistellungsanträge 
blieben unbearbeitet, was heftig kritisiert 
wurde (Dannecker und Klink 2003: 160). Frei-
lich hat die Nichterledigung mancher Anträge 
auch Vorteile, insbesondere wenn ein Antrag 
zeitgerecht gestellt wurde, die Freistellungs-
voraussetzungen aber im Jahr 1992 nicht er-
füllt waren. Statt solche Anträge abzulehnen, 
wurden sie unerledigt gelassen. In diesem 
Fall kann ein Investor zu einem späteren 
Zeitpunkt anstelle des ursprünglichen An-
tragstellers in das Verfahren eintreten und 
eine Freistellung erwirken. Dies erklärt den 
Bearbeitungsbedarf im Freistellungsrecht 
auch viele Jahre nach Ende der Antragsfrist. 

„Eigentümer, Besitzer oder Erwerber von Anlagen und Grundstücken, die 
gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher 
Unternehmungen Verwendung finden, sind für die durch den Betrieb der 
Anlage oder die Benutzung des Grundstücks vor dem 1. Juli 1990 
verursachten Schäden nicht verantwortlich, soweit die zuständige Behörde 
im Einvernehmen mit der obersten Landesbehörde sie von der 
Verantwortung frei stellt. Eine Freistellung kann erfolgen, wenn dies unter 
Abwägung der Interessen des Eigentümers, des Besitzers oder des 
Erwerbers, der durch den Betrieb der Anlage oder die Benutzung des 
Grundstücks möglicherweise Geschädigten, der Allgemeinheit und des 
Umweltschutzes geboten ist. Die Freistellung kann mit Auflagen versehen 
werden. Der Antrag auf Freistellung muss spätestens innerhalb eines 
Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Beseitigung von Hemmnissen 
bei der Privatisierung von Unternehmen und zur Förderung von 
Investitionen [= 29. März 1992] gestellt sein. Im Falle der Freistellung 
treten an Stelle privatrechtlicher, nicht auf besonderen Titeln beruhender 
Ansprüche zur Abwehr benachteiligender Einwirkungen von einem 
Grundstück auf ein benachbartes Grundstück Ansprüche auf 
Schadensersatz. Die zuständige Behörde kann vom Eigentümer, Besitzer 
oder Erwerber jedoch Vorkehrungen zum Schutz vor benachteiligenden 
Einwirkungen verlangen, soweit diese nach dem Stand der Technik 
durchführbar und wirtschaftlich vertretbar sind. Im übrigen kann die 
Freistellung nach Satz 1 auch hinsichtlich der Ansprüche auf Schadens-
ersatz nach Satz 4 sowie nach sonstigen Vorschriften erfolgen; auch in 
diesem Fall ist das Land Schuldner der Schadensersatzansprüche.“  

Die Übernahme der Freistellungsklausel 
durch den Einigungsvertrag war nur für den 
Übergang geplant, die Freistellung mußte bis 
spätestens 29. März 1992 beantragt werden. 
Allerdings erwies sich die Freistellungsklau-
sel als langlebig. Viele Freistellungsanträge 
blieben unbearbeitet, was heftig kritisiert 
wurde (Dannecker und Klink 2003: 160). Frei-
lich hat die Nichterledigung mancher Anträge 
auch Vorteile, insbesondere wenn ein Antrag 
zeitgerecht gestellt wurde, die Freistellungs-
voraussetzungen aber im Jahr 1992 nicht er-
füllt waren. Statt solche Anträge abzulehnen, 
wurden sie unerledigt gelassen. In diesem 
Fall kann ein Investor zu einem späteren 
Zeitpunkt anstelle des ursprünglichen An-
tragstellers in das Verfahren eintreten und 
eine Freistellung erwirken. Dies erklärt den 
Bearbeitungsbedarf im Freistellungsrecht 
auch viele Jahre nach Ende der Antragsfrist. 

Für Eigentümer, die in ihre Grundstücke tat-
sächlich investieren und gewerbliche Tätigkei-
ten fortsetzen, ist die Freistellung eine attrak-
tive Subvention. Die geringe Anzahl gerichtli-
cher Urteile zum Freistellungsrecht (Michel 
2000) könnte auf einen behutsamen Umgang 
ostdeutscher Verwaltungsbehörden mit der 
ungewöhnlichen Privilegierung deuten. Die 
Freistellung verzerrt jedoch den Bodenmarkt, 
weil Investitionen in Gewerbebetriebe gegen-
über anderen Bodennutzungen begünstigt 
werden. Mag diese Marktverzerrung in den 
ersten Jahren nach der Wiedervereinigung 
gerechtfertigt gewesen sein, behindert sie 
heute eine nachhaltige Bodennutzung. Für 
Eigentümer, die ihre Grundstücke aufgrund 
der Wirtschaftslage nicht mehr gewerblich 
nutzen können, versperrt die Freistellung ei-
ne Umnutzung für nichtkommerzielle Zwe-
cke: Wer zugibt, sein Grundstück sei nur mehr 
totes Land oder Leerraum, verliert die letzte 
Hoffnung auf staatliche Unterstützung der 
Sanierung. Solche Eigentümer werden durch 
das Freistellungsrecht geradezu gezwungen, 
am Wunschbild baldiger gewerblicher Nut-
zung festzuhalten. 

4.4  Dysfunktionale Eigentumsordnung 

Gewiß können manche Immobilien auch in 
der leeren Stadt verwertet werden. Dies zeigen 
etwa der Kauf der Dresdner Wohnungsbauge-
sellschaft Woba durch die Fortress-Gruppe o-
der die Pläne, den bundeseigenen Immobi-
lienkonzern TLG (eine Treuhandnachfolge-
rin) bereits 2008 zu privatisieren (FAZ 27. 
Februar 2007: 10). Solche Immobilienverwer-
tungen lassen nicht nur so manches „Filet-

Kasten 1:  Art. 1 § 4 Abs. 3 
DDR-Umweltrahmen-

gesetz 
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stück“ in der leeren Stadt erwarten, sie ma-
chen auch deutlich, daß die „Scheu vor dem 
Leeren“ von Kommunen und Investoren un-
terschiedlich empfunden wird. Unterschiede 
im Verhalten der staatlichen Stadtumbaupoli-
tik und der privaten Immobilienwirtschaft 
sind durch unterschiedliche mentale Kon-
struktionen der Leere erklärbar: Was die einen 
bestürzt, läßt die anderen auf Gewinn hoffen 
(Davy 2007). Wo die einen über leere Kassen 
und Schrumpfung klagen, nützen die anderen 
weltweite Schwankungen im Preisniveau und 
günstige Finanzierungsbedingungen. Indes, 
Berichte über „Filetstücke“ oder aufsehener-
regende Privatisierungen sind Ausnahmen. 
Der Regelfall in der leeren Stadt ist die Öko-
nomie des Behaltens. Das Eigentumsrecht ver-
liert seine Nutzungsfunktion, es gewährt bloß 
noch die Innehabung. Wo der Boden nicht 
zum „besten Wirt“ geht, sondern beim „letz-
ten Wirt“ verbleibt, ist die Eigentumsordnung 
nicht mehr hinreichend funktional. 

In der leeren Stadt ist die Eigentumsordnung 
in zweifacher Weise dysfunktional. Zum ei-
nen versagt das Eigentumsrecht bei der Zu-
ordnung der Grundstücke zur bestmöglichen 
Nutzung. Diese Zuordnung folgt in Transakti-
onswirtschaften aus einer Verbindung zwi-
schen Nutzungsrechten und Bodenmärkten, 
etwa weil der Nachfragedruck zugunsten bes-
serer Nutzungen den Eigentümer entweder 
zum Verkauf oder zur Effizienzsteigerung 
bewegt. In einer Ökonomie des Behaltens ver-
sagt dieser Mechanismus. Weiterhin ordnet 
das Eigentumsrecht zwar ein Grundstück sei-
nem Eigentümer zu, es fehlen aber Anreize 
zur effizienten Nutzung. Zum anderen ver-
hindern die juristischen Rahmenbedingun-
gen des Grundstückseigentums eine Nach-
nutzung brachliegender Grundstücke. Bei-
spiele reichen vom Planungs , Bau  und Bo-
denrecht über das Umweltrecht bis zur Förde-
rung des Stadtumbaus, zum Steuerrecht und 
— in Ostdeutschland — zum Freistellungs-
recht. Der Zweck der Rahmenbedingungen ist 
häufig die Steuerung einer gemeinwohlver-
träglichen Eigentumsnutzung; ihre Wirkung 
in der leeren Stadt ist eine zusätzliche Blocka-
de des Allokationsmechanismus des Eigen-
tums. Wegen der Dysfunktionalität der Eigen-
tumsordnung sind Partnerschaften zum 
Stadtumbau zwischen den Eigentümern der 
Bestandsgrundstücke und der leeren Stadt 
unwahrscheinlich. 

Wirken das Grundstückseigentum, die Öko-
nomie des Behaltens und die verkehrswertbe-
dingte Unverhältnismäßigkeit zusammen, 

können dauerhafte Leerräume entstehen. Das 
gilt insbesondere für Industriebrachen unter 
Altlastenverdacht. Einerseits dürfen die Eigen-
tümer nicht gezwungen werden, unverhält-
nismäßig hohe Kosten zur Sanierung einzu-
setzen, andererseits verlieren kontaminierte 
Grundstücke ihren — ohnedies geringen — 
ökonomischen Wert. Auch in der leeren Stadt 
ist davon auszugehen, daß 

„sich der Verkehrswert eine Grundstücks im kon-
taminierten und nichtkontaminierten Zustand 
grundsätzlich um die Kosten unterscheidet, die für 
die Beseitigung der Kontamination üblicherweise 
aufzubringen wären“ (Kleiber und Simon 2007: 
930). 

Grundstückseigentümer dürfen nach der 
Rechtsprechung des BVerfG zwar nicht zur 
Sanierung gezwungen werden, wenn die Kos-
ten den erwarteten Verkehrswert übersteigen. 
Attraktiver wird das belastete Grundstück für 
den Bodenmarkt dadurch freilich nicht. Bei 
dauerhaft unternutzten Grundstücken kann 
rasch ein Leerraum mit „negativen Bodenwer-
ten (Unwerten)“ (Kleiber und Simon 2007: 
930) entstehen. Und in der leeren Stadt hat je-
der Eigentümer unternutzter Grundstücke das 
Problem eines (zumindest potentiell) negati-
ven Grundstückswerts. 

Werden Grundstücke, die eine Mindestschwel-
le an Nutzungsintensität dauerhaft unter-
schreiten, in der Form des Privateigentums 
(Art. 14 GG und §§ 903 ff BGB) zugeordnet, ist 
die Gefahr einer dysfunktionalen Eigentums-
ordnung besonders hoch. Solche kritischen 
Unterschreitungen treffen typischerweise auf 
großflächige Industriebrachen oder Wohn-
siedlungen mit Leerstand ab 50% zu. Bei sol-
chen Objekten kann der rechtliche Schutz des 
Eigentums selbst zum Problem werden. Wenn 
Eigentümer ihre Grundstücke anhaltend 
nicht nutzen können oder wollen, die Brachen 
aber mit Nachteilen für die Allgemeinheit be-
halten, können diese Eigentümer kaum mehr 
der Eigentumsformel des BVerfG subsumiert 
werden. Nach dieser Formel dient Eigentum 
der „Sicherung der persönlichen Freiheit des 
Einzelnen“ (z.B. BVerfGE 104 [2001] 1 [8 f] — 
Baulandumlegung). Dysfunktionales Eigen-
tum sichert niemandes Freiheit, sondern ver-
spottet Freiheit. 
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5.  Wem soll die leere Stadt gehören? 

5.1  Ein Möglichkeitsraum für Bodenpolitik 

Wenn die Nutzung der Grundstücke in der 
leeren Stadt weder durch die Bodenmärkte 
noch die herkömmlichen bodenpolitischen 
Instrumente gesteuert werden kann, muß die 
beste Nutzung und der beste Eigentümer auf 
andere Weise gefunden werden (z.B. 
BMVBS/BBR 2006: 42–53; Bremer u.a. 2005). 
Immerhin eröffnet die Leere (die niedrigen 
oder negativen Grundstückswerte) einen Mög-
lichkeitsraum zur Neugestaltung der Eigen-
tumsordnung. Eine Maßnahme zur Nutzung 
dieses Möglichkeitsraums ist ein Aneig-
nungswettbewerb (vgl. Abbildung 1). 

 Bildung einer Begutachtungskommission für den Aneignungswett-

bewerb 

 Festsetzung des Wettbewerbsgebiets  

 Feststellung der Mindestnutzung für unternutzte Grundstücke 

 Stellungnahme der Eigentümer unternutzter Grundstücke 

 Zwischenprüfung der Steigerung der Nutzungsintensität 

 abschließende Prüfung der Erreichung der Mindestnutzung Einstel-

lung oder: 

 öffentliche Ausschreibung des Aneignungswettbewerbs 

 Einreichung der Aneignungskonzepte durch Teilnehmende 

 Entscheidung durch die Auswahl des besten Aneignungskonzepts 

 Umsetzung und Evaluation 

Der hier skizzierte Aneignungswettbewerb 
bietet den Teilnehmenden die Gelegenheit, 
sich um das Eigentumsrecht an unternutzten 
Grundstücken zu bewerben (Davy 2006: 163–
165). Die Kriterien für die „beste Nutzung“ — 
eine erwünschte Mindestnutzung, die Um-
feldbeeinträchtigungen vermeidet — und wei-
tere Bedingungen, wie etwa öffentliche Förde-
rungen, sind am Maßstab einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 
BauGB) auszurichten. Gleichwohl ist der An-
eignungswettbewerb kein städtebaulicher 
Wettbewerb, sondern eine inszenierte Alloka-
tion zu wenig genutzter Grundstücke. Der 
Aneignungswettbewerb kann als bodenpoliti-
sches Experiment im Rahmen geltender Ge-
setze umgesetzt werden, könnte aber auch als 
Vorbild für eine Änderung des BauGB dienen. 
Gleichwohl hängt der Erfolg eines Aneig-

nungswettbewerbs vom Erfindungsreichtum 
der Entscheidungsträger in der leeren Stadt 
ab, nicht von Gesetzesreformen oder juristi-
schen Einzelheiten. 

Der gegenwärtige Eigentümer kann — muß 
aber nicht — bereits vor Beginn des Aneig-
nungswettbewerbs sein Eigentumsrecht auf-
geben oder verlieren. Dem Wettbewerbsge-
danken entspräche am besten, wenn der ge-
genwärtige Eigentümer am Wettbewerb teil-
nimmt. Allerdings muß eine Eigentumsüber-
tragung gewährleistet sein, falls ein Wechsel 
des Eigentümers dem Wettbewerbsergebnis 
entspricht. Je nach Lage des Einzelfalls wird 
diese Voraussetzung für den Aneignungs-
wettbewerb durch Grundstücksreserven einer 
Landesentwicklungsgesellschaft, Absprache 
mit den gegenwärtigen Eigentümern, Grund-
stückskauf oder  tausch, Vorkaufsrechte, Ü-
bernahme nach Planungsschaden oder Stadt-
umbauvertrag (§ 171c BauGB) hergestellt. 

5.2  Aneignungswettbewerb 

Für den Aneignungswettbewerb ist eine Be-
gutachtungskommission zu bilden. In der 
Kommission sollten neben städtischen auch 
wirtschaftliche, kulturelle und soziale Interes-
sen vertreten sein. Die Mitglieder der Begut-
achtungskommission für den Aneignungs-
wettbewerb werden vom Stadtplanungsamt, 
von der Umlegungsstelle und vom Gutachte-
rausschuß für Grundstückwerte entsendet. 
Die Begutachtungskommission ist vor der 
Festsetzung eines Aneignungswettbewerbs-
gebiets zu hören. Das Wettbewerbsgebiet wird 
formlos (z.B. Veröffentlichung einer kartogra-
phischen Darstellung in Tageszeitungen) oder 
durch Stadtratsbeschluß festgesetzt. Das Wett-
bewerbsgebiet umfaßt Teile des Stadtgebiets, 
in denen wesentliche Umfeldbeeinträchti-
gungen durch die Unternutzung der 
Grundstücke verursacht werden. Nach gelten-
dem Recht kommt für die förmliche Vorberei-
tung eines Aneignungswettbewerbs die Fest-
legung eines Stadtumbaugebiets (§ 171b 
BauGB) in Frage. 

Die Feststellung der Mindestnutzung unter-
nutzter Grundstücke soll die Mindestschwelle 
an Nutzungsintensität überschreiten, die Um-
feldbeeinträchtigungen möglichst gering hal-
ten oder ausschließen. Auf Einladung der Be-
gutachtungskommission geben die Eigentü-
mer der Grundstücke die gegenwärtige und 
beabsichtige Nutzung ihrer Grundstücke so-
wie mögliche Ursachen für eine Unternut-
zung bekannt. Die Begutachtungskommission  

Abbildung 1:  Der Aneig-
nungswettbewerb in 10 
Schritten 
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stellt für bestimmte Arten von Grundstücken 
oder für einzelne Grundstücke eine wün-
schenswerte Mindestnutzung sowie einen 
Zeitpunkt fest, bis zu dem diese Mindestnut-
zung zu verwirklichen ist. Die Mindestnut-
zung kann die gegenwärtige Nutzung einbe-
ziehen, doch kommen auch Änderungen der 
Nutzung in Betracht. Die Mindestnutzung 
kann qualitativ oder quantitativ oder durch ei-
ne Mischung qualitativer oder quantitativer 
Kriterien bestimmt werden. Die Feststellung 
der Begutachtungskommission wird den Ei-
gentümern unternutzter Grundstücke zur 
Stellungnahme übermittelt. Die Eigentümer 
äußern sich schriftlich zur festgestellten Min-
destnutzung, zur Fristsetzung sowie zu den 
von ihnen beabsichtigten Maßnahmen. Auf-
grund der Stellungnahme kann die Begutach-
tungskommission ihre Feststellung (Mindest-
nutzung, Frist) ändern oder aufrecht erhalten. 
Zudem wird ein Termin für eine Zwischen-
prüfung festgesetzt. Für das gesamte Aneig-
nungswettbewerbsgebiet sowie für jedes be-
troffene Grundstück ist eine Zwischenprüfung 
durchzuführen. Durch die Zwischenprüfung 
ist der Grad der Erreichung der anzustreben-
den Mindestnutzung sowie der bisherige Er-
folg bei der Verringerung der Umfeldbeein-
trächtigungen zu ermitteln. In begründeten 
Fällen sind das Maß und die Art der Mindest-
nutzung zu ändern oder die Frist zur Errei-
chung der Mindestnutzung zu verlängern. 
Durch die abschließende Prüfung wird beur-
teilt, ob alle wesentlichen Umfeldbeeinträch-
tigungen beseitigt und die festgestellten Min-
destnutzungen der Grundstücke erreicht wur-
den. Bei positiver Beurteilung sind die Festset-
zung als Aneignungswettbewerbsgebiet oder 
zumindest die Einbeziehung nunmehr aus-
reichend genutzter Grundstücke aufzuheben. 
Bei negativer Beurteilung ist der Aneig-
nungswettbewerb einzuleiten und öffentlich 
auszuschreiben. 

 

In der öffentlichen Ausschreibung des Aneig-
nungswettbewerbs werden Kriterien für die 
beste Nutzung und den besten Eigentümer 
unternutzter Grundstücke bekanntgegeben. 
Die Bekanntgabe beschreibt die wünschens-
werte Mindestnutzung, womöglich auch Nut-
zungsalternativen. Zu den Kriterien gehören 
auch Bedingungen und Umfang der öffentli-
chen Förderung der Aneignung (z.B. für Re-
naturierung) sowie die Voraussetzungen für 
den Abbruch des Wettbewerbs (z.B. wegen Er-
gebnislosigkeit). Die Eigentümer sind zur 
Teilnahme am Aneignungswettbewerb be-
rechtigt. Personen, die am Aneignungswett-
bewerb teilnehmen, müssen ein Aneignungs-
konzept vorlegen, das unter anderem 

 die Umsetzung der erwünschten Mindest-
nutzung oder darüber hinausgehender Nut-
zungen,  

 Beiträge zur Verringerung der Umfeld-
beeinträchtigungen,  

 Art und Umfang der Eigenleistungen (ein-
schließlich Zahlungsbereitschaft für den 
Grundstückserwerb),  

 die Verwendung der Fördermittel und 

 angestrebte Folgenutzungen  

darstellt. Das Aneignungskonzept sollte Nach-
weise mit bisherigen Aneignungserfahrun-
gen der Bewerber enthalten. Die Begutach-
tungskommission entscheidet über die einge-
reichten Aneignungskonzepte. Das beste Kon-
zept wird die erwünschte Mindestnutzung 
gewährleisten, zur Verringerung der Umfeld-
beeinträchtigungen beitragen und Fördermit-
tel widmungsgemäß einsetzen. Entspricht 
keines der vorgelegten Aneignungskonzepte 
den Kriterien, ist der Wettbewerb zu wieder-
holen oder als ergebnislos abzubrechen. Die 
Entscheidung der Begutachtungskommission 
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ist durch Übergabe der Grundstücke an die 
neuen Eigentümer zu vollziehen. Die dauer-
hafte Umsetzung des Aneignungskonzepts, 
insbesondere der Mindestnutzung, ist regel-
mäßig zu prüfen. 

5.3  Aufmerksamkeit für Eigentum 

Ein Aneignungswettbewerb könnte ein wich-
tiger Impuls zur Neubestimmung der Eigen-
tumsordnung in der leeren Stadt sein. Viel-
leicht würden die gegenwärtigen Eigentümer 
den Wettbewerb gewinnen und ihre 
Grundstücke mit frischem Interesse betrach-
ten. Vielleicht würden neue Eigentumsfor-
men erprobt, etwa eine Allmendenutzung 
(Davy 2006: 125–129). Womöglich würde der 
Wettbewerb die Bodenmärkte beleben, weil 
neue Nutzungsideen wirtschaftlich attraktiv 
erscheinen. In jedem Fall würde ein Aneig-
nungswettbewerb dem Grundstückseigentum 
in der leeren Stadt zu jener Aufmerksamkeit 
verhelfen, die Eigentum in einer Ökonomie 
des Behaltens benötigt. 
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Instrumente zur Steuerung der 
Flächennutzung 
Eine Befragung interessierter und betroffener Akteure 

 

I.  Hintergrund 

Auf Anregung des Ausschusses für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit hat das 
Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim 
Deutschen Bundestag (TAB) in den Jahren 
2003-2005 ein TA-Projekt zum Thema »Re-
duzierung der Flächeninanspruchnahme für 
Siedlungs- und Verkehrszwecke – Ziele, 
Maßnahmen, Wirkungen« durchgeführt. Ziel 
des Projektes war es, einen umfassenden Ü-
berblick über die Vielfalt der in der aktuellen 
Debatte vorgeschlagenen Steuerungsinstru-
mente zu geben, sie im Hinblick auf Kriterien 
wie Effizienz, Vollzugseignung, Kontrollier-
barkeit und Akzeptanz zu bewerten sowie 
Umsetzungschancen und Auswirkungen von 
Maßnahmen bzw. Maßnahmenbündeln zu 
untersuchen. Leitorientierung für die Ent-
wicklung alternativer Maßnahmenbündel war 
das von der Bundesregierung in ihrer Nach-
haltigkeitsstrategie für Deutschland (2002) 
formulierte Ziel, den Zuwachs der Siedlungs- 
und Verkehrsfläche von heute ca. 115 ha/Tag 
bis 2020 auf 30 ha/Tag zu reduzieren. 

Das Projekt wurde inzwischen abgeschlossen. 
Der Abschlussbericht ist sowohl als TAB-
Arbeitsbericht (Nr. 98, Juni 2006) wie auch als 
Buch in der edition sigma, Berlin (Jörissen/ 

Coenen 2007) verfügbar. Der Bericht beruht 
auf einer sorgfältigen Auswertung der vorlie-
genden Literatur sowie eigenen Analysen. Mit 
dem Ziel einer breiten wissenschaftlichen 
Fundierung wurden zu bestimmten Frage-
stellungen, etwa zum demographischen Wan-
del, zur Gemeindefinanzreform und zu den 
Möglichkeiten interkommunaler Kooperati-
on, Gutachten an externe Experten vergeben. 
Um die Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Reformvorschläge aus der Sicht unterschiedli-
cher Interessenstandpunkt zu beleuchten und 
zentrale Konfliktlinien aufzuzeigen, wurde 
außerdem im Zeitraum Oktober 2003 bis 
März 2004 eine schriftliche Befragung wichti-
ger gesellschaftlicher Akteure, die von der 
künftigen Siedlungsentwicklung in Deutsch-
land unmittelbar tangiert sind, durchgeführt. 
Beteiligt an der Umfrage waren vier Gruppen 
von Verbänden:  

 Verbände der Bau-, Immobilien und Woh-
nungswirtschaft (Bundesverband Baustoffe, 
BDF, GdW, DSB, DV, Haus & Grund, RDM, 
Deutscher Mieterbund, LBS, VDH, Verband 
der Privaten Bausparkassen) 

 Kommunale Spitzenverbände (DST, DStGB) 

 Planerverbände (ARL, BDA) 

Juliane Jörissen ist 
wissenschaftliche 

Mitarbeiterin im Büro für 
Technikfolgen-Abschätzung 
beim Deutschen Bundestag 

(TAB), Berlin 



2|12 Juliane Jörissen: Instrumente zur Steuerung der Flächennutzung 

www.planung-neu-denken.de 

 Naturschutzverbände (BUND, NABU) 

Über die Ergebnisse dieser Umfrage soll im 
Folgenden berichtet werden. Eine ausführli-
che Auswertung der Stellungnahmen und Po-
sitionspapiere der befragten Verbände ist in 
einem TAB-Hintergrundpapier (Jörissen/ 
Coenen 2004) dokumentiert. 

II.  Ergebnisse der Umfrage 

Wie aufgrund der heterogenen Interessenlage 
der beteiligten Verbände zu erwarten war, 
zeigt die Auswertung der Umfrage ein viel-
schichtiges und ziemlich kontroverses Mei-
nungsspektrum. Konsens herrscht nicht ein-
mal im Hinblick auf die Ziele einer nachhal-
tigen Stadtentwicklung noch weniger mit Be-
zug auf die mögliche Instrumente zu ihrer 
Umsetzung. 

1. Zielsetzung: Nachhaltige Siedlungsflächenent-
wicklung 

Die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrs-
fläche pro Tag ist ein Schlüsselindikator, der 
für eine ganze Reihe unterschiedlicher ökolo-
gischer, ökonomischer und sozialer Belastun-
gen steht: 

 Verlust wertvoller Kulturböden 

 Beeinträchtigung der ökologischen Boden-
funktionen  

 Verkehrswachstum  

 Zerschneidung von Landschaftsräumen  

 Fragmentierung von Lebensräumen für 
Flora und Fauna 

 Rückgang der Biodiversität  

 Beeinträchtigung des Landschaftsbilds 

 Minderung des Erholungswerts der Land-
schaft  

 steigende Infrastrukturkosten 

 sozial-räumliche Polarisierung  

Dementsprechend gilt die Verringerung der 
Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und 
Verkehrszwecke seit Jahren als ein zentrales 
Ziel nachhaltiger Stadtentwicklung. Über die-
se Zielsetzung besteht jedoch, wie die Umfra-
ge des TAB zeigt, keineswegs Konsens. Zwar 

wird von niemand bestritten, dass der Schutz 
des Bodens als natürliche Lebensgrundlagen, 
die Erhaltung seiner ökologischen Funktio-
nen und die Sicherung von Freiräumen we-
sentliche Aufgaben einer nachhaltigen Flä-
chennutzung sind. Infrage gestellt wird aber 
sowohl die Notwendigkeit einer generellen 
Beschränkung der Flächeninanspruchnahme 
für Siedlungszwecke als auch insbesondere 
die Zweckmäßigkeit quantitativer Redukti-
onsziele. 

1.1 Pro und Kontra quantitative Reduktionsziele 

Bereits in der 1985 verabschiedeten Boden-
schutzkonzeption der Bundesregierung wurde 
eine »Trendwende im Landverbrauch« postu-
liert (Bundesregierung 1985). In dem 1998 er-
arbeiteten Entwurf eines »umweltpolitischen 
Schwerpunktprogramms« der Bundesregie-
rung wurde erstmals eine Begrenzung der zu-
sätzlichen Flächeninanspruchnahme für 
Siedlungs- und Verkehrszwecke auf 30 
ha/Tag bis 2020 gefordert (BMU 1998). Dieses 
Mengenziel hat die rot-grüne Bundesregie-
rung 2002 in ihre »Nachhaltigkeitsstrategie 
für Deutschland« übernommen (Bundesre-
gierung 2002). Gegenüber einem Flächen-
verbrauch von ca. 130 ha/ Tag im Jahre 2000 
würde dies eine Verringerung auf weniger als 
ein Viertel bedeuten. Obwohl es sich somit um 
eine durchaus ambitionierte Zielsetzung 
handelt, sieht der Rat von Sachverständigen 
für Umweltfragen (SRU) darin eher ein Etap-
penziel und spricht sich langfristig für ein 
Nullwachstum bei der Flächeninanspruch-
nahme aus (SRU 2000, Tz. 532). Eine ähnliche 
Position vertritt der Rat für Nachhaltige Ent-
wicklung in seinem Dialogpapier vom Novem-
ber 2001. Er fordert eine Reduktion der Flä-
cheninanpsruchnahme auf 30 ha Tag bis 2020 
und auf Null bis zum Jahre 2050 (RNE 2001, 
S. 23). 

Auch die Enquete-Kommission »Schutz des 
Menschen und der Umwelt« des 13. Deutschen 
Bundestages plädierte für eine sukzessive 
Verringerung des Flächenverbrauchs bis auf 
Null. Langfristig sollte ihrer Auffassung nach, 
die Umwandlung von unbebauten in bebaute 
Flächen durch die gleichzeitige Rekultivie-
rung ehemals städtebaulich genutzter Flä-
chen vollständig kompensiert werden. Als 
Zwischenziel strebte sie eine Verringerung 
der Umwandlungsrate bis 2010 auf 10 % der 
Rate, die für die Jahre 1993-1995 festgestellt 
wurde an, also von 120 ha/Tag (Durchschnitt 
1993-1997) auf 12 ha/Tag bis 2010 an (Enque-
te-Kommission 1998, S. 129). 
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Noch rigorosere Zielvorstellungen als die En-
quete-Kommission vertreten die Umwelt- und 
Naturschutzverbände in Deutschland (DNR, 
NABU, BUND). In Anlehnung an das schon 
1995 vom Wuppertal-Institut für Klima, Ener-
gie und Umwelt formulierte Ziel fordern sie 
eine schrittweise Rückführung der jährlich 
zusätzlich für Siedlungszwecke in Anspruch 
genommenen Fläche auf Null bis zum Jahre 
2010 (NABU 2002). Der BUND weist in sei-
nem Positionspapier allerdings zu Recht dar-
auf hin, dass sich ein quantitatives Redukti-
onsziel weder wissenschaftlich noch politisch 
hinreichend begründen lasse. Wichtiger als 
über das richtige Ziel zu streiten, sei es daher, 
dass Bund, Länder und Gemeinden möglichst 
rasch ein Instrumentarium entwickeln und 
anwenden, mit dem erfolgreiche Schritte zur 
Realisierung einer »Flächenkreislaufwirt-
schaft« eingeleitet werden können. Die Maxi-
me müsse lauten, dass für jede unvermeidba-
re Flächeninanspruchnahme ein funktionaler 
Ausgleich geleistet, also an anderer Stelle 
»Boden wieder gut gemacht« werden müsse 
(BUND 2004, S. 22). Einen ähnlichen Stand-
punkt vertritt die Arbeitsgruppe »Flächen-
haushaltspolitik« der Akademie für Raum-
ordnung und Landesplanung (ARL 2004) so-
wie der unter der Federführung der Stiftung 
Europäisches Kulturerbe (EURONATUR) 
gemeinsam mit zahlreichen Umwelt- und Na-
turschutzverbänden erarbeitete Handlungs-
leitfaden für eine nachhaltige Siedlungsent-
wicklung »Aktiv für Landschaft und Gemein-
de« (2006). 

Auch auf Länderebene wurde die hohe Flä-
cheninanspruchnahme als Problem erkannt 
und das Ziel des Flächensparens z. B. im Um-
weltplan Baden-Württemberg (2001) und im 
bayerischen Landesentwicklungsprogramm 
(2003) verankert. 

Bisher wurden nur die Positionen derjenigen 
Akteure dargestellt, die eine drastische Reduk-
tion der zusätzlichen Flächeninanspruch-
nahme für unerlässlich halten. Dieser Stand-
punkt ist jedoch, wie die Befragung des TAB 
belegt, keineswegs unwidersprochen. Bezwei-
felt wird insbesondere die Zweckmäßigkeit 
eines politisch festgelegten quantitativen Re-
duktionsziels, da dies nach Meinung der Kriti-
ker wie z.B. des Bundesverbands Deutscher 
Wohnungsunternehmer (GdW) zu knapp-
heitsbedingten Bodenpreissteigerung führen, 
die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit in 
Frage stellen, zunehmende Verteilungskon-
flikte verursachen und die Einigung auf eine 
konsensfähige Strategie für einen sparsamen 

und effizienten Umgang mit der Ressource 
Fläche erschweren würde. Der Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes (DStGB) mo-
niert, dass mit der beabsichtigten Rückfüh-
rung des Flächenverbrauchs auf 30 ha/Tag die 
Entwicklung künftig noch stärker als bisher in 
die Oberzentren gelenkt würde, die in Form 
von Industrie- und Gewerbebrachen über um-
fangreiche, meist in attraktiven, zentralen La-
gen gelegene Flächenpotenziale verfügten 
und somit Alternativen zum Bauen auf der 
»grünen Wiese« bieten könnten. Solche endo-
genen Flächenpotenziale seien in der Regel 
in Ballungsrandzonen und ländlichen Räu-
men nicht in größerem Umfang vorhanden. 
Das Reduktionsziel der Bundesregierung wird 
daher als »Absage der Siedlungstätigkeit au-
ßerhalb der großen Städte und Verweigerung 
von Zukunft für den ländlichen Raum« ge-
wertet (Haak 2003). 

Kritisiert wird weiterhin, dass durch die Ver-
wendung des Begriffs »Landschaftsverbrauch« 
ein linearer Zusammenhang zwischen 
Wachstum der Siedlungsfläche und ökologi-
scher Verschlechterung hergestellt werde. 
Diese Verknüpfung sei insbesondere im Hin-
blick auf eine aufgelockerte Einfamilienhaus-
bebauung unstatthaft, da Hausgärten unter 
dem Aspekt der biologischen Vielfalt um ein 
Vielfaches höher zu bewerten seien als inten-
siv genutzte, ökologisch verarmte Ackerflä-
chen. Es gebe daher aus naturschutzrechtli-
cher Sicht kein nachvollziehbares Argument, 
das gegen eine Reduktion der Landwirtschafts-
fläche zugunsten der Wohnnutzung spräche 
(LBS, DSB, Verband der privaten Bausparkas-
sen). Gefordert wird in daher, dass Gartenflä-
chen als Ausgleichsflächen anerkannt werden 
und bei Einfamilienhausgebieten auf die zu-
sätzliche Ausweisung naturschutzrechtlicher 
Ausgleichsflächen verzichtet wird (Haak 
2003). 

Dieser Auffassung wird allerdings von Seiten 
der Naturschutzverbände vehement wider-
sprochen. Für die Sicherung der Lebensbedin-
gungen wild lebender Arten in den Städten sei 
das Nahrungs- und Lebensumfeld der angren-
zenden ländlichen Gebiete wichtig. Immer 
deutlicher werde erkannt, dass auch intensiv 
bewirtschaftete, landwirtschaftlich ertragrei-
che Böden und Landschaften für den Arten- 
und Biotopschutz unverzichtbar seien (BUND 
2004, S. 19 ff.; NABU 2004a). Ähnlich spricht 
sich auch der Rat für Nachhaltige Entwicklung 
gegen eine Aufwertung der Hausgärten in der 
naturschutzrechtlichen Beurteilung aus. Die 
biologische Vielfalt bemesse sich nicht nach 
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der »Baumarkt-Vegetation« im Vorgarten. 
Von daher dürfe ein Hausgarten nicht höher 
bewertet werden als dasselbe Stück Boden vor 
seiner Umwandlung in Siedlungsfläche (RNE 
2004, S. 25). 

1.2 Zur Notwendigkeit einer Differenzierung der 
Zielsetzung 

Die Auseinandersetzung um das Für und Wi-
der einer Reduktion der Flächeninanspruch-
nahme macht deutlich, dass die Ziele einer 
nachhaltigen Siedlungsflächenentwicklung 
zu differenzieren sind. 

Aufgabe einer nachhaltigen Siedlungspolitik 
müsste es nach Auffassung der Bundesregie-
rung sein, Freiräume zu schützen, Vorsorge 
für ausreichenden Wohnraum zu treffen und 
eine Flächenvorratspolitik zu betreiben, die 
auch kommenden Generationen eine positive 
industrielle und gewerbliche Entwicklung 
ermöglicht (Bundesregierung 2002, S. 241). 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Flä-
chennachfrage künftig große regionale Un-
terschiede aufweisen wird. Während in eini-
gen Regionen schon heute erhebliche Leer-
stände bei Wohn- und Gewerbegebäuden zu 
verzeichnen sind, besteht in anderen ein un-
gebrochen hoher Bedarf, die sich in steigen-
den Bauland-, Immobilien und Mietpreisen 
niederschlägt. Vor diesem Hintergrund stellt 
sich eine nachhaltige Siedlungsentwicklung 
als komplexe Managementaufgabe dar, die 
sowohl quantitative wie qualitative Zielkom-
ponenten umfasst und zudem regional diffe-
renziert sein müsste:  

 Zum Ersten soll die zusätzliche Inan-
spruchnahme von Freiflächen reduziert 
und die Flächennachfrage möglichst in be-
reits besiedelte Gebiete umgelenkt werden 
(Innenentwicklung, Ausschöpfung von Be-
standspotenzialen, Wiedernutzung von 
Brachflächen, Anpassung des vorhandenen 
Bestandes an sich wandelnde Nutzerbe-
dürfnisse etc.). 

 Zum Zweiten soll sichergestellt sein, dass 
die Kommunen, soweit Siedlungserweite-
rungen dennoch unvermeidbar sind, Bau-
landausweisungen sparsam, in wechselsei-
tiger Abstimmung und in Einklang mit den 
Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung vornehmen.  

 Zum Dritten soll die Flächennutzung in 
qualitativer Hinsicht verbessert werden, in-
dem unnötige Neuversiegelungen vermie-

den, Entsiegelungspotenziale genutzt, Bo-
denqualitäten bei der Standortwahl berück-
sichtigt, Freiräume gesichert und städtebau-
lich genutzte Flächen qualitativ aufgewertet 
werden,  

Die Komplexität dieser Zielsetzung macht 
deutlich, dass eine nachhaltige Siedlungsent-
wicklung nur mit einem Bündel von Maß-
nahmen erreichbar sein dürfte, wobei das 
Steuerrecht, das Bauplanungs- und Raum-
ordnungsrecht, die Wohnungs- und Städte-
bauförderung sowie die Verkehrspolitik ein-
zubeziehen sind. Es geht nicht nur um ver-
schiedene teils quantitative, teils qualitative 
Zielkomponenten, sondern auch um unter-
schiedliche Akteure, die zu einem zielkon-
formen Verhalten angeregt werden sollen. 
Die Auswahl und Kombination von Instru-
menten muss außerdem den veränderten ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen, wie 
Bevölkerungsrückgang, Alterung der Gesell-
schaft, regionalen Disparitäten sowie der zum 
Teil problematischen Situation der kommu-
nalen Haushalte Rechnung tragen. Ein quan-
titatives Handlungsziel wie das der Bundesre-
gierung dient dabei in erster Linie als Leitori-
entierung, um die Fortschritte in Richtung auf 
eine nachhaltige Entwicklung messbar zu 
machen. 

2. Instrumente zur Steuerung der Siedlungsent-
wicklung 

Ähnlich wie bei den Zielen ergibt sich auch 
im Hinblick auf die möglichen Umsetzungs-
instrumente ein heterogenes Meinungsbild. 
Nur bezüglich weniger Instrumente zeichnet 
sich Übereinstimmung ab, während die 
Mehrzahl sehr kontrovers beurteilt wird. 

2. 1 Planungsrechtliche Instrumente 

Zur Steuerung der Flächennutzung steht ein 
breit gefächertes planerisches Instrumentari-
um zu Verfügung, das durch die in den letzen 
Jahren erfolgten grundlegenden Novellierun-
gen des Raumordnungsgesetzes (ROG) und 
des Baugesetzbuches (BauGB) erheblich er-
weitert und verschärft worden. Viele der in die 
Debatte um die Reduktion des Flächen-
verbrauchs eingebrachten Reformvorschläge 
wie die seit langem geforderte Revisionspflicht 
für Flächennutzungspläne, die Flexibilisie-
rung der planerischen Festsetzungen 
(»Baurecht auf Zeit«), die inhaltliche Konkre-
tisierung der Bodenschutzklausel sowie die 
erweiterten Möglichkeiten der Gemeinden, 
sich gegen die Ansiedlung großflächiger Ein-
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zelhandelbetriebe wehren zu können, sind 
durch das Europarechtsanpassungsgesetz (E-
AG Bau vom 24.06.2004) bereits in geltendes 
Recht umgesetzt worden (dazu ausführlich: 
Schrödter 2004; Krautzberger/Stüer 2004); 
Hoppe/ Otting 2004; Jörissen/ Coenen 2007, 
S.93ff.). Große Bedeutung im Hinblick auf die 
angestrebte Innenentwicklung und die Auf-
wertung der Innenstädte als Wohn- und Le-
bensorte kommt auch den neu eingeführten 
Regelungen zum Stadtumbau und zur »Sozi-
alen Stadt« zu (Goldschmidt 2005). Es bleibt 
nun zunächst abzuwarten, wie sich diese Er-
gänzungen und Verschärfungen in der Praxis 
bewähren. 

Dementsprechend wird das planungsrechtli-
che Instrumentarium von der Mehrheit der 
Befragten für ausreichend und prinzipiell für 
geeignet gehalten, den gesetzlichen Auftrag 
eines sparsamen und schonenden Umgangs 
mit der Ressource Boden umzusetzen. Fast al-
le konstatieren aber ein eklatantes Vollzugs-
defizit. Das Problem liegt nach übereinstim-
mender Auffassung nicht in einem Mangel an 
effizienten Instrumenten, sondern in dem 
fehlenden politischen Willen der Akteure, die-
se anzuwenden. Eine Verschärfung des gel-
tenden Rechts, ohne dass das vorhandene In-
strumentarium hinreichend erprobt worden 
sei, wird daher von vielen »als blinder Aktio-
nismus« gewertet (Bundesverband Baustoffe, 
BDF, DV, VDH, DSB, GdW, RDM, BDA). Einige 
der Befragten, etwa die Naturschutzverbände 
und die ARL halten gleichwohl eine gezielte 
Ergänzung des Planungsrechts für notwendig. 
Vorgeschlagen werden u.a. die Einführung 
eines Bedarfsnachweises für die Ausweisung 
von Bauland im Außenbereich (BUND, NA-
BU), die Festlegung einer Obergrenze für das 
künftige Wachstum der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche durch die Regionalplanung (ARL), 
die Vorgabe von Mindestdichten für neue 
Baugebiete (NABU), eine stringentere An-
wendung der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung (ARL, BUND) sowie die Modifi-
zierung der Baunutzungsverordnung zur 
Förderung einer verstärkten Nutzungsmi-
schung und Verdichtung (NABU). 

Der Umstand, dass die Planungsträger von 
dem ihnen zur Verfügung stehenden Instru-
mentarium in der Praxis nur unzureichend 
Gebrauch machen, wird darauf zurückgeführt, 
dass das Flächensparziel nicht in Einklang mit 
den Interessen der Akteure steht. Aus der 
Sicht der Kommunen läuft es den Bemühun-
gen, durch die Ausweisung von Bauland neue 
Einwohner und Gewerbebetriebe anzusiedeln 

und damit das Steueraufkommen zu erhöhen, 
zuwider. Aus der Sicht des Einzelnen ist auf-
grund des bestehenden Grundsteuersystems 
das Horten von Grundstücken in spekulativer 
Absicht u.U. lukrativer als ihre zügige bauli-
che Nutzung. Außerdem stellt das freistehen-
de Einfamilienhaus im Grünen nach wie vor 
die von vielen Bürgern präferierte Bauform 
dar, die sich im Umland der Städte und im 
ländlichen Raum wegen des dort niedrigeren 
Bodenpreisniveaus am ehesten realisieren 
lässt. Eine Verschärfung der planungsrechtli-
chen Bestimmungen würde an diesen Fakto-
ren wenig ändern. Als notwendig wird daher 
von vielen (ARL, BDA, Deutscher Mieterbund, 
GdW, NABU, BUND) eine Korrektur der öko-
nomischen und fiskalischen Rahmenbedin-
gungen angesehen, um das Eigeninteresse 
der Akteure an einem sparsamen Umgang 
mir Grund und Boden zu erhöhen. 

2. 2 Fiskalische Instrumente 

Über die Notwendigkeit einer Verstärkung der 
ökonomischen Anreize für eine sparsame 
Flächeninanspruchnahme herrscht jedoch 
keineswegs Konsens. Insbesondere die Ver-
bände der Bau- und Wohnungswirtschaft, die 
in der fortschreitenden Suburbanisierung oh-
nehin kein gravierendes Problem sehen (sie-
he oben), sprechen sich mehrheitlich dagegen 
aus (BDF, Bundesverband Baustoffe, DSB, DV, 
RDM, VDH). Aus ihrer Sicht handelt es sich 
dabei um »dirigistische« Maßnahmen die nur 
dazu führen würden, die Bau- und Wohnkos-
ten, einschließlich der Aufwendungen für die 
Mietsubventionierung, zu erhöhen. Steuern 
auf Grund und Boden werden grundsätzlich 
als ein untaugliches Instrument zur flächen-
politischen Steuerung betrachtet. Dement-
sprechend lehnen sie eine Reform der 
Grundsteuer, mit dem Ziel, die bodenpoliti-
sche Lenkungswirkung zu verstärken, ab. In 
Anbetracht der nicht zeitgemäßen Bemes-
sungsgrundlage des heutigen Grundsteuersys-
tems schließen sie allerdings eine Reform 
nicht prinzipiell aus, sofern diese aufkom-
mensneutral erfolgt und bewohnte Grundstü-
cke nicht höher belastet als bisher (DSB, ähn-
lich RDM).  

Die einzige Ausnahme in dieser Phalanx der 
Ablehnung seitens der Bau- und Wohnungs-
wirtschaft bildet der Bundesverband Deutscher 
Wohnungsunternehmen (GdW). Seiner Auf-
fassung nach können ökonomische Anreize 
sowohl hinsichtlich des kommunalen wie pri-
vaten Handelns weitgehende Lenkungswir-
kung bei gleichzeitig geringstem Verwal-
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tungsaufwand entfalten. Bei einer Reform der 
Grundsteuer sollte eine Bemessungsgrundla-
ge gefunden werden, die sich ausschließlich 
an der Bebaubarkeit eines Grundstücks und 
nicht an der tatsächlichen Bebauung orien-
tiert. Auf diese Weise könnte aus Sicht des 
GdW ein Anreiz für die höhere bauliche Aus-
nutzung von Grundstücken geschaffen wer-
den, da das Horten unbebauter Grundstücke 
für den Eigentümer dann finanzielle Belas-
tungen mit sich bringen würde. 

Ähnlich wie der GdW halten auch die übrigen 
befragten Verbände (ARL, BDA, Deutscher 
Mieterbund, DST, DStGB, BUND, NABU) eine 
grundlegende Reform der Grundsteuer für 
unverzichtbar, die sie teilweise als notwenigen 
Bestandteile einer umfassenden kommuna-
len Finanzreform betrachten. Diese müsste 
nach Auffassung des Deutschen Städtetags 
(DST) darauf angelegt sein, den Städten den 
finanziellen Spielraum für eine langfristig o-
rientierte, gestaltende Bodenwirtschaft zu-
rückzugeben, die Konjunkturanfälligkeit der 
kommunalen Haushalte zu mindern und ei-
nen fairen Vorteils- und Lastenausgleich zwi-
schen Städten, Landkreisen und Gemeinden 
in der Region zu gewährleisten. Im Hinblick 
auf die Reform der Grundsteuer sollten neben 
der flächenmobilisierenden Wirkungen auch 
Kriterien wie Verwaltungsaufwand, prakti-
sche Handhabbarkeit und Steuergerechtigkeit 
berücksichtigen werden. Eine eindeutige Prä-
ferenz für eines der in der aktuellen Debatte 
vorgeschlagenen Reformmodelle (ergänzende 
Baulandsteuer, reine Bodenwertsteuer, reine 
Flächensteuer, Flächennutzungssteuer, kom-
binierte Bodenwert- und Bodenflächensteuer) 
zeichnet sich dabei nicht ab. (ausführlich zu 
den verschiedenen Modellen s. Apel et al. 
2001; Lehmbrock/ Coulmas 2001; Jörissen/ 
Coenen 2007, S.177 ff.). 

Bei der Gewerbesteuer wird von allen Verbän-
den, die sich dazu geäußert haben, weiterhin 
erheblicher Reformbedarf gesehen. Um die 
Flächenausweisungskonkurrenz der Kom-
munen abzubauen, schlagen die Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung 
(ARL), der Bund Deutscher Architekten (BDA) 
und der Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) eine überörtlich zu er-
hebende und regional zu verteilende Gewer-
besteuer vor. Aus der Sicht des Deutschen 
Mieterbunds ist eine Verbreiterung der Be-
messungsgrundlage unter Einbeziehung der 
freien Berufe in die Steuerpflicht, wie sie ur-
sprünglich bei der letzten Reform geplant war, 
der richtige Weg. Der Naturschutzbund (NA-

BU) und der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund (DStGB) plädieren für einen kompletten 
Umbau der Gemeindefinanzen, der alle 
Komponenten des Systems (Anteil der Ge-
meinden an der Einkommenssteuer, Gewer-
besteuer, Grundsteuer, staatliche Zuweisun-
gen im Rahmen des kommunalen Finanz-
ausgleichs) einbeziehen sollte. 

Mit großer Übereinstimmung wird die 
Grunderwerbsteuer von allen Befragten als 
negativ beurteilt. Sie behindere den Grund-
stücksverkehr, erschwere die Nutzung bereits 
erschlossener Baulandpotenziale und stehe 
der zunehmend geforderten Mobilität der 
Bürger im Wege. Die Mehrheit der Befragten 
fordert eine Reduktion auf das ehemalige Ni-
veau von 2 Prozent oder die völlige Abschaf-
fung. Alternativ wird vorgeschlagen, Käufe im 
Bestand (BDF), Kauf und Verkauf von städti-
schen Brachflächen (ARL) oder den Zwi-
schenerwerb von Grundstücken durch die 
Kommunen (DST) von der Grunderwerbsteu-
er zu befreien. Der NABU will die Grunder-
werbsteuer durch eine Neuerschließungsab-
gabe ersetzen. 

Eine Ökologisierung des kommunalen Fi-
nanzausgleichs, mit der einerseits Einkom-
mensverluste der Gemeinden durch den Ver-
zicht auf die Ausweisung von Wohn- und Ge-
werbebauland kompensiert und andererseits 
Maßnahmen der Kommunen zur ökologi-
schen Aufwertung der Siedlungsfläche hono-
riert werden sollen, wird von den Verbänden 
der Bau- und Wohnungswirtschaft abgelehnt. 
Ihrer Auffassung nach steht der zu erwarten-
de Verwaltungsaufwand in keinem Verhältnis 
zu dem möglichen Nutzen. Dagegen sehen 
die ARL und die Naturschutzverbände, ähn-
lich wie schon der SRU (2000, Tz. 540), dieses 
Instrument als besonders geeignet an, um den 
Interessenkonflikt zwischen der ertragslosen 
Vorhaltung von Freiflächen und der fiskalisch 
ergiebigen Ausweisung von Bauland zu mil-
dern. 

2. 3 Ökonomische Anreizinstrumente 

Das Flächenausweisungsverhalten der Kom-
mungen, das stark durch finanzielle Interes-
sen geprägt wird, gilt als einer der wesentli-
chen Antriebsmotoren für die ungebremste 
Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche. 
Neben einer Reform der fiskalischen Rah-
menbedingen wird daher auch die Einfüh-
rung rein flächenpolitisch motivierter Anreiz-
instrumente angeregt, die zur Dämpfung des 
Flächenwachstums und zur Eindämmung der 
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Versiegelung beitragen sollen. Ökonomische 
Anreizinstrumente zielen auf eine quantitati-
ve Steuerung der Flächeninanspruchnahme 
und können die qualitative Steuerung durch 
das Umwelt- und Planungsrecht nicht erset-
zen. Aufgabe des letzteren bleibt es weiterhin, 
die Frage der Schutzwürdigkeit von Böden, 
sensiblen Landschaftsräume oder wertvollen 
Biotopen zu entscheiden und Ausschlussflä-
chen oder »Tabuzonen« für die Baulandaus-
weisung festzulegen (Krumm 2004; NBBW 
2004; Schmalholz 2005, S. 169 f.). Während 
sich das vorhandene raumplanerische In-
strumentarium nach allgemeiner Auffassung 
zum Schutz standortbezogener Ziele bewährt 
hat, versagt es im Hinblick auf eine effiziente 
Mengensteuerung und soll daher durch 
räumlich unspezifisch wirkende marktanalo-
ge Instrumente ergänzt werden. Die im Fol-
genden diskutierten Instrumente sind daher 
als komplementär zum Umwelt- und Pla-
nungsrecht zu sehen. 

Die Einführung handelbarer Flächenauswei-
sungskontingente, die z.B. der SRU (2002 u. 
2004) oder der Nachhaltigkeitsbeirat Baden-
Württemberg (NBBW 2004) für besonders ge-
eignet halten, die Flächenallokation inner-
halb der von der Raumordnung gesetzten 
Grenzen zu optimieren, stößt bei der Mehr-
heit der Befragten auf entschiedene Ableh-
nung. Befürchtet wird ein erheblicher büro-
kratischer Aufwand, der in keinem Verhältnis 
zu dem erwarteten Nutzen steht (Deutscher 
Mieterbund, DSB, DV). Dies um so mehr, als 
in vielen Regionen Deutschlands demnächst 
ein Überangebot an erschlossener, bald nicht 
mehr benötigter Siedlungsfläche zu erwarten 
sei. Die BUND erwartet außerdem, dass die 
Einigung auf eine normativ zu setzende O-
bergrenze der insgesamt noch ausweisbaren 
Baulandfläche und die regionale Verteilung 
der Ausweisungskontingente zu langwierigen 
politischen Auseinandersetzungen führen 
würde, bei denen mit einem bodenpolitisch 
wenig befriedigenden Kompromiss zu rech-
nen wäre. Auch der NABU steht dem Instru-
ment kritisch gegenüber. Er könnte sich allen-
falls, in Analogie zu dem Schweizer Modell, 
einen Handel mit Flächennutzungszertifika-
ten innerhalb der heute bereits ausgewiese-
nen Baulandreserven vorstellen (NABU 2004).  

Selbst die Befürworter des Zertifikathandels 
(ARL, BDA), die darin grundsätzlich ein effi-
zientes Instrument zur Reduktion des Flä-
chenverbrauchs sehen, verweisen auf die 
zahlreichen noch ungelösten methodischen 
Probleme, etwa im Hinblick auf den Modus 

der Erstverteilung, die Befristung der Zertifi-
kate oder die Abgrenzung regionaler Teil-
märkte. Soweit die Befragten eine Flankie-
rung des ordnungsrechtlichen Instrumenta-
riums der Raumplanung durch marktkon-
forme Instrumente prinzipiell für sinnvoll 
halten (ARL, BDA, GdW, Deutscher Mieter-
bund, BUND, NABU), würden sie daher eine 
Abgabe auf die Erschließung neuer Bauflä-
chen im unbebauten Außenbereich dem Zer-
tifikathandel vorziehen. 

Um einen Anreiz zu schaffen, den Versiege-
lungsgrad städtebaulich genutzter Flächen zu 
reduzieren, plädieren die Befragten mehrheit-
lich für eine versiegelungsabhängige Abwas-
sergebühr und gegen eine Abwasserabgabe. 
Eine solche »Regenwassergebühr«, bei der 
neben dem Frischwasserbezug auch die Re-
genwassermenge berücksichtigt wird, die von 
einem Grundstück in die öffentliche Kanalisa-
tion abfließt, wird heute schon von nahezu der 
Hälfte aller Kommunen in Deutschland prak-
tiziert; in Nordrhein-Westfalen ist sie flächen-
deckend eingeführt. Dadurch wird ein Anreiz 
geschaffen, die Entsiegelungspotenziale städ-
tebaulich genutzter Flächen auszuschöpfen 
und beim Neubau auf umfangreiche Versie-
gelungsmaßnahmen zu verzichten. Anlass 
für die Einführung der versiegelungsabhängi-
gen Abwassergebühr waren allerdings weni-
ger flächenpolitische Erwägungen als viel-
mehr Gründe der Gebührengerechtigkeit: Ei-
gentümer großer versiegelter Flächen neh-
men die kommunalen Leistungen in Form 
von Abwasserkanälen und Klärbecken un-
gleich stärker in Anspruch als r Eigentümer 
nur gering versiegelter Flächen.  

2. 4 Kooperative Instrumente 

Die negativen Folgen des Standortwettbe-
werbs der Gemeinden, aber auch die Einsicht, 
dass viele kommunale Aufgaben (wie Ver-
kehr, Wohnungsbau, Gewerbeansiedlung, 
Wasser- und Abfallwirtschaft, Freiraumschutz 
etc.) nur noch in einem regionalen Kontext 
sinnvoll bewältigt werden können, lassen die 
Notwendigkeit interkommunaler Kooperation 
deutlich hervortreten. 

Den Kommunen steht ein breites Spektrum 
unterschiedlicher Formen der Zusammenar-
beit zur Verfügung, die seit Beginn der 1990er 
Jahre auch in verstärktem Umfang genutzt 
werden (dazu ausführlich: Heinz 2000; Jähn-
ke/ Gawron 2001; Bunzel et al. 2002; Jörissen/ 
Coenen 2007, S.120 ff.). Dennoch ist das Ko-
operationspotenzial in der Raumplanung 
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nach Ansicht vieler Experten bei weitem nicht 
ausgeschöpft. Aufgrund der engen funktiona-
len Verflechtungen, der Flächenknappheit in 
den Kernstädten und des Bodenpreisgefälles 
zum Umland scheint eine Intensivierung in-
terkommunaler Zusammenarbeit vor allem 
in Stadtregionen geboten. Wie die Praxis zeigt, 
gestaltet sich jedoch gerade dort ein regional 
abgestimmtes Flächenmanagement als 
schwierig, da die prosperierenden Umland-
gemeinden, die ihre finanzielle Situation in 
der Vergangenheit durch die Ausweisung von 
Bauland erheblich (und zu Lasten der Kern-
städte) verbessern konnten, häufig keinen Ko-
operationsbedarf sehen (Danielzyk 2000). 

Vor diesem Hintergrund wird ein verstärkter 
Einsatz kooperativer Instrumente von den Be-
fragten für wünschenswert gehalten, wobei 
jedoch der Erfolg der bisher praktizierten Ko-
operationsansätze sehr unterschiedlich beur-
teilt wird. Während einige der befragten Ver-
bände (DV, RDM, Bundesverband Baustoff, 
DStGB) die Auffassung vertreten, dass sich die 
bestehenden Kooperationsformen, vor allem 
die informellen Modelle, bewährt haben, ste-
hen andere der Realität der interkommuna-
len Zusammenarbeit sehr skeptisch gegen-
über (ARL, BDA, Deutscher Mietebund, DST, 
BSB, GdW, BUND, NABU). Kooperation setze 
»win-win-Situationen« voraus und sei nicht in 
der Lage, Konflikte um die Verteilung knapper 
Ressourcen zu lösen. Von den Kritikern wird 
daher eine Vitalisierung der Regionalidee als 
notwendig angesehen, entweder über Förder-
programme (Deutscher Mieterbund), durch 
eine Verlagerung der Kompetenz zur Flä-
chennutzungsplanung auf die regionale Ebe-
ne (ARL, Naturschutzverbände) oder durch ei-
ne grundlegende Neuorganisation der Ver-
waltungsstrukturen (BDA, DST). Im Hinblick 
auf einen gerechten Finanzausgleich zwi-
schen Kernstadt und Umlandgemeinden wird 
vorgeschlagen, die Umlandgemeinden an den 
Kosten für die Bereitstellung übergeordneter 
Infrastruktureinrichtungen (Kliniken, Thea-
ter, Museen, Bibliotheken, weiterführende 
Schulen etc.) zu beteiligen (DV, DSB). 

2. 5 Informatorische Instrumente 

Informatorischen Instrumenten wird allge-
mein ein hoher Stellenwert beigemessen, so-
wohl im Hinblick auf die Bewusstseinsbildung 
der beteiligten Akteure und der Bevölkerung 
als auch im Hinblick auf die Herstellung von 
mehr Markttransparenz. Nach Auffassung des 
DStGB könnte das beklagte Vollzugsdefizit im 
Planungsrecht am ehesten durch eine ver-

stärkte Aufklärung aller Beteiligten bekämpft 
werden (ähnlich BDA). Baulandkataster, die 
Aufschluss geben über ausgewiesenes Bau-
land, bestehende Brachflächen, überbaubare 
aber untergenutzte Flächen, einschließlich 
der Eigentumsverhältnisse werden als wichti-
ges flankierendes Instrument einer Flächen-
haushaltspolitik angesehen (GdW, NABU, 
BUND, DST). Eine rechtliche Verpflichtung 
zur Führung und Veröffentlichung solcher 
Baulandkataster wird jedoch von einigen Ver-
bänden (DV, BDF, DSB, RDM) wegen des da-
mit verbunden bürokratischen Aufwands ab-
gelehnt. 

Die Akademie für Raumforschung und Lan-
desplanung (ARL) spricht sich für eine fortlau-
fende Beobachtung der Flächeninanspruch-
nahme aus, die es der Politik erlaubte würde, 
die Zielerfüllung ihrer strategischen Vorga-
ben zu kontrollieren. In regelmäßigen, im In-
ternet verfügbaren »Flächenentwicklungsbe-
richten« sollten das Ausmaß der zusätzlichen 
Flächeninanspruchnahme ebenso wie der Er-
folg von Umkehrstrategien (Innenentwick-
lung, Renaturierung und andere Maßnah-
men zur ökologischen Aufwertung städtebau-
lich genutzter Flächen) dokumentiert werden. 
Die Verfügbarkeit im Internet könnte nach 
Auffassung der ARL auch das öffentliche Inte-
resse wecken und dazu dienen, das Problem 
des fortschreitenden Flächenverbrauchs ins 
allgemeine Bewusstsein zu rücken und da-
durch einen anhaltenden »Druck von unten« 
zu erzeugen. 

Ähnlich fordert auch der Deutsche Städtetag 
den Aufbau eines digitalen Flächeninformati-
onssystems, in dem Informationen der Fach-
ressorts auf einer einheitlichen Basis zusam-
mengeführt werden (Bauland-, Baulücken-, 
Brachflächenkataster, nutzungsbezogene Flä-
chenpotenzialkarten etc.).  

2. 6 Finanzielle Förderinstrumente 

Durch Steuervergünstigen, Direktsubventio-
nen und Förderprogramme hat der Staat in 
der Vergangenheit zahlreiche Anreize zur 
Erweiterung des Wohnungsbestandes geschaf-
fen (dazu ausführlich: Hutter et al. 2004; 
Egner et al. 2004; Jörissen/Coenen 2007, 
S.218ff.). Vor dem Hintergrund der demogra-
phischen Entwicklung und mit dem Ziel, die 
Förderung des Wohnungsbaus in Einklang 
mit den Zielen einer nachhaltigen Siedlungs-
entwicklung zu bringen, wird heute von ver-
schiedenen Seiten ein Umbau der Fördersys-
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teme und eine Neuorientierung der Woh-
nungsbaupolitik gefordert. 

Die Frage der Wohneigentumsförderung 
wurde in der Umfrage erwartungsgemäß sehr 
kontrovers beurteilt. Die meisten Verbände 
der Bau- und Wohnungswirtschaft forderten 
unter Hinweis auf die im europäischen Ver-
gleich niedrige Eigentumsquote in Deutsch-
land und die Bedeutung der Wohneigentums-
bildung für die Altersvorsorge eine Beibehal-
tung der Eigenheimzulage (LBS, Haus & 
Grund, DSB, Bundesverband Baustoffe, BDF, 
RDM). Sie kündigten aber an, sich nicht gegen 
eine pauschale Kürzung im Rahmen eines 
allgemeinen Subventionsabbaus zu sperren. 
Andere Verbände sprachen sich für eine Fo-
kussierung der Förderung aus, z.B. durch eine 
Konzentration auf Familien mit mehreren 
Kindern (DV), auf Schwellenhaushalte in 
Hochpreisregionen (GdW), auf den Erwerb von 
Bestandsgebäuden bzw. den Neubau auf in-
nerstädtischen Brachflächen (DST) oder durch 
die Bindung an ökologische und flächenspa-
rende Kriterien (BDA). Demgegenüber plä-
dierten der Deutsche Mieterbund, die ARL 
und die Naturschutzverbände mehr oder we-
niger entschieden für eine ersatzlose Strei-
chung der Eigenheimzulage, die aus ihrer 
Sicht auch unter sozialen Gesichtspunkten 
fragwürdig sei, da von ihr hauptsächlich eine 
vergleichsweise wohlhabende Mittelschicht 
profitiere. Angesichts der Schrumpfung der 
Bevölkerung und der Situation auf den Woh-
nungsmärkten könne eine Fortsetzung der 
Förderung zudem zu Fehlinvestitionen bei 
der Vermögensanlage führen, da insbesonde-
re in städtischen Randlagen mit einem Wert-
verfall der Immobilien zu rechnen sei (NA-
BU). 

Die Eigenheimzulage wurde inzwischen mit 
Wirkung zum 1. Januar 2006 abgeschafft. Lau-
fende Förderungen werden davon jedoch nicht 
tangiert, d.h. erst im Jahre 2013 mit Beendi-
gung des achtjährigen Förderzeitraums wer-
den die letzten Zahlungen eingestellt werden. 
Begründet wurde die Abschaffung damit, dass 
eine flächendeckende Förderung in Anbet-
racht entspannter Wohnungsmärkte und 
deutlich gesunkener Finanzierungs- und 
Baukosten nunmehr entbehrlich sei. Gleich-
zeitig kündigte die Bundesregierung an, das 
selbst genutzte Wohnungseigentum entspre-
chend der Koalitionsvereinbarung vom 1. Ja-
nuar 2007 besser in die geförderte Altersver-
sorgung zu integrieren. 

Die Verbände sowie die Gewerkschaft der Bau- 
und Wohnungswirtschaft haben einen Vor-
schlag zur Einbeziehung des Wohneigentums 
in die Riester-Förderung erarbeitet, der auch 
genossenschaftliches Wohnen, Wohnrechte 
und vermietetes Wohneigentum umfasst. Das 
vorgestellte Bau-Riester-Modell vergrößert die 
Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Alters-
vorsorgeformen und überlässt dem Förderbe-
rechtigten auch die Entscheidung zwischen 
Neubau und Erwerb von Bestandsimmobilien 
(Aktion pro Eigenheim 2006). Eine Bindung 
der Förderung an städtebauliche und ökologi-
sche Kriterien, wie sie im Rahmen der Debat-
te um die Eigenheimzulage angeregt wurden, 
sieht das Modell nicht vor. 

Die Städtebauförderung hat sich nach über-
einstimmender Einschätzung der Befragten 
die in den letzten Jahren als ein wichtiges In-
strument zur Realisierung der Innenentwick-
lung, zur Aufwertung der vorhandenen Bau-
substanz, zur Sanierung und Wiedernutzung 
städtischer Brachen, zur Umsetzung einer 
funktionalen Nutzungsmischung und zur Re-
vitalisierung der Kernstädte erwiesen. Vor 
diesem Hintergrund wird von der Mehrheit 
der befragten Verbände eine finanzielle Auf-
stockung, vor allem der Stadterneuerungspro-
gramme »Soziale Stadt«, »Stadtumbau Ost« 
und »Stadtumbau West« gefordert. Von Seiten 
der Verbände der Bau- und Wohnungswirt-
schaft wird dabei insbesondere die Notwendig-
keit betont, mit Hilfe öffentlicher Mittel an in-
nerstädtischen Standorten preiswertes Bau-
land für Private und Wohnungsunternehmen 
zur Verfügung zu stellen. Nur wenn es den 
Kommunen gelingt, auch für Schwellen-
haushalte die Möglichkeit zur Bildung von 
Wohneigentum in der Stadt zu schaffen, kön-
ne eine hinreichende Attraktivität urbanen 
Wohnens gewährleistet und der Trend zur 
Suburbanisierung gestoppt werden (GdW, DV, 
DSB, LBS). Um vorhandene Flächenreserven 
zu mobilisieren, müssten nach Ansicht des 
DST und des DStGB in erster Linie zusätzliche 
Mittel für die Aufbereitung von Brachflächen 
aller Art bereitgestellt werden. Außerdem 
sollten die vorhandenen Mittel zielgerichteter 
eingesetzt werden (BDA, NABU). 

Neben den Wohnungsbauförderungspro-
grammen, die unmittelbaren Einfluss auf die 
Nachfrage nach Bauland haben, gibt es noch 
andere staatliche Subventionen wie die Ent-
fernungspauschale, die sich indirekt auf die 
Flächeninanspruchnahme auswirken. Kriti-
siert wird, dass die Entfernungspauschale in 
erster Linie Fernpendler begünstigt und da-
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durch den Anreiz zur Abwanderung in peri-
phere Räume mit günstigen Bodenpreisen 
verstärkt (Deutscher Mieterbund, BUND). 
Dementsprechend plädieren sie für eine er-
satzlose Streichung. Der NABU spricht sich 
für eine schrittweise Rückführung und letzt-
lich für eine Abschaffung aus. Auch der Deut-
sche Städtetag fordert eine ersatzlose Strei-
chung, zumindest aber eine degressive Gestal-
tung der »Zersiedelungsprämie«. Aus der 
Sicht des BDA müsste die steuerliche Behand-
lung der Pendlerkosten daran gemessen wer-
den, inwieweit mit ihrer Modifizierung oder 
Abschaffung sinnvolle raumordnerische Ziele 
erfüllbar wären. Für eine Beibehaltung der 
Pendlerpauschale plädieren dagegen explizit 
der DSB und implizit die LBS. 

Nicht aus flächenpolitischen, sondern aus fis-
kalischen Gründen hat die Bundesregierung 
inzwischen die Entfernungspauschale einge-
schränkt. Seit dem 1. Januar 2007 kann ein 
Abzug nunmehr erst ab dem 21. Entfernungs-
kilometer zur Arbeitsstätte steuerlich geltend 
gemacht werden. Eine Begünstigung von 
Fernpendlern besteht somit nach wie vor. 

III.  Fazit 

Bei aller Kontroversität im Einzelnen, 
herrscht insoweit Konsens, dass keines der 
vorgeschlagenen Instrumente allein zum Er-
folg führen würde, sondern dass sie entspre-
chend kombiniert werden müssten, zum ei-
nen weil es um verschiedene Zielkomponen-
ten geht und zum anderen weil es sich um un-
terschiedliche Akteure handelt, die zu einem 
zielkonformen Verhalten angeregt werden 
sollen. Die Kombination der Instrumente und 
auch die Eingriffstiefe der einzelnen Instru-
mente müssten so angelegt sein, dass insge-
samt eine gerechte Kosten und Lastenvertei-
lung entsteht und negative gesamtwirtschaft-
liche Auswirkungen möglichst vermieden 
werden.  

Ausgehend von diesen Prämissen und auf der 
Basis der aus der Befragung und den Gutach-
ten gewonnenen Einschätzung der Instru-
mente hinsichtlich der Kriterien Effizienz, 
Vollzugseignung, Kontrollierbarkeit und Ak-
zeptanz wurden von TAB alternative Maß-
nahmenbündel zusammengestellt. Um die 
Frage zu beantworten, welche Auswirkungen 
diese Maßnahmenbündel auf die Flächenin-
anspruchnahme sowie andere relevante ge-
samtwirtschaftlich Parameter hätten, wurde 
im Rahmen eines Auftrages an die Gesell-
schaft für wirtschaftliche Strukturforschung 

(GWS) das umweltökonomische Simulati-
onsmodell PANTA RHEI eingesetzt.  

Wie die Simulationsrechnungen zeigen, 
könnte das 30-ha-Ziel der Bundesregierung 
durch eine Kombination ökonomischer und 
fiskalischer Instrumente mit relativ modera-
ter Eingriffstiefe erreicht werden. Erfolg ver-
sprechend wäre z. ein Bündel, das folgende 
Elmente enthält: 

 eine Abschaffung der Eigenheimzulage und 
der Entfernungspauschale, 

 eine nicht aufkommensneutrale Boden-
wert- und Bodenflächensteuer, die in der 
Summe zu einer einprozentigen Belastung 
des Bodenwerts und zu etwas mehr als einer 
Verdopplung des realen Grundsteuerauf-
kommens (2,25-fache) führt, 

 sowie eine bis zum Jahr 2020 linear auf 40 
Euro pro qm nominal ansteigende Neuer-
schließungsabgabe 

Negative gesamtwirtschaftliche Auswirkun-
gen, etwa auf die Beschäftigung, das Bruttoin-
landsprodukt oder die Kosten des Wohnens 
sind nicht zu erwarten, sofern man die Mehr-
einnahmen aus der Grundsteuer im Sinne 
einer gesamtaufkommensneutralen Ausges-
taltung einer Finanzreform zur Senkung der 
Einkommensteuer und der Gewerbesteuer 
verwenden würde. Die finanzielle Belastung 
könnte noch geringer ausfallen, wenn man 
davon ausgeht, dass mit dem Instrumenten-
bündel nur ein bestimmter Prozentsatz des 
Reduktionsziels erreicht werden müsste, wäh-
rend die dann noch vorhandene Lücke mithil-
fe planungsrechtlicher, informatorischer und 
kooperativer Instrumente geschlossen werden 
könnte. 
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Polemik mit hohem Wahrheitsgehalt 
Hinte, Wolfgang (2005): Sozialraumorientier-
te Steuerung sozialer Arbeit zwischen Illusi-
on und Innovation – eine polemische Ausei-
nandersetzung. In: Dokumentation der E&C-
Zielgruppenkonferenz vom 26. und 27. April 
2005. (http://www.eundc.de/pdf/39002.pdf. 
Zugriff am 14.07.07) 

Wolfgang Hinte bezeichnet seinen Beitrag zur 
E&C-Zielgruppenkonferenz selbst als „pole-
mische Auseinandersetzung“ mit der Diskus-
sion und Praxis der Sozialraumorientierung. 
Das ist er in der Tat. Hinte hält mit seinen 
Einschätzungen und seiner Kritik nicht hin-
term Berg und (ver-)schont dabei keinen der 
Akteure. Gut so, denn das Bild das er zeichnet, 
enthält viele Wahrheiten – wenngleich sicher-
lich nicht alle. Hinte beschreibt die alltägli-
chen Hemmnisse und die „Banalität des Inno-
vations-Alltags“, welche die ressortübergrei-
fende Zusammenarbeit und letztlich Sozial-
raumorientierung in der Verwaltung so 
schwer macht. 

Es sind zunächst die Schilderungen der Pra-
xisbeispiele, die seinen Beitrag so eingängig 
und nachvollziehbar machen. So veranschau-
licht er beispielsweise die bestehenden Äm-
teregoismen, das Nebeneinander verschie-

dener Förderprojekte, das Fehlen von Abspra-
chen und Ansprechpartnern.  

Er weist auf die fatale Lage der vor Ort agie-
renden VerwaltungsmitarbeiterInnen hin, die 
sich „selbst auf unsicheren Stellen und in ei-
ner prekären beruflichen Situation“ befinden, 
die nicht wissen, was nach dem Ende ihres 
Vertrages mit ihnen und ihrem Aufgabenfeld 
passiert und dabei dennoch im Projekt Konti-
nuität und Zuversicht ausstrahlen sollen.  

Doch bei der Beschreibung der Praxisproble-
me bleibt es nicht. Hinte vertieft die Frage 
nach den vielfach verwendeten Begriffen 
Steuerung und Sozialraumorientierung und 
stellt fest: „Sie werden keinen Sozialraum 
steuern können, erst recht keine regionale 
Entwicklung und auch keine kommunale Ge-
bietskörperschaft.“ Dennoch sind seiner Mei-
nung nach die Entwicklung sozialräumlicher 
Konzepte und „sozialräumliche Reorganisati-
onsprozesse“ möglich. Hinte benennt hierzu 
verschiedene Erfolgsfaktoren, die von einer 
„klaren Benennung institutioneller Einhei-
ten“ bis hin zur Formulierung und Umset-
zung konzeptioneller Vorgaben gehen. Letzt-
lich wirbt er für ein durchdachtes, konsequen-
tes und professionelles Management koopera-
tiver Prozesse auf kommunaler Ebene. Hinte 
schätzt die Leistungen einzelner sehr enga-
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gierter Personen in den verschiedenen Pro-
zessen, warnt aber gleichzeitig vor einer 
„Überbewertung einzelner kleinteiliger Kon-
zepte in den Kommunen“. Er mahnt zu Ehr-
lichkeit, Erdung und konzeptioneller Klarheit 
und bietet damit viele Anstöße zum Weiter-
denken.                                                                        (ms) 

 

An unconvenient truth – Eine unbequeme Wahr-
heit 
Der Film (DVD): CIC Video/Paramount Ho-
me; Erschienen am 29. März 2007; Spieldauer 
93 min. 
Das Buch: Gore, Al; Barth, Richard; Pfeiffer, 
Thomas (2006) Eine unbequeme Wahrheit. 
Die drohende Klimakatastrophe und was wir 
dagegen tun können. München (Riemann 
Verlag) 

"Hallo, ich bin Al Gore … Ich war mal der 
nächste Präsident der Vereinigten Staaten“. 
So fängt ein abendfüllender Film an, den es 
als DVD zu kaufen gibt und dessen Inhalte 
(und mehr) in einem gleichnamigen Buch 
nachzulesen sind. 

Seine Ursprüngen hat er in einer Diasamm-
lung, mit der Gore schon in den 70ern vor dem 
„global warming“ warnte – jetzt aber, in tech-
nisch gekonnter Weise den Darstellungs- und 
Sehgewohnheiten des 21. Jahrhunderts ange-
passt und von einem entspannt, aber präzise 
argumentierenden Gore vorgetragen ist das 
mehr als ein mulitmedial aufbereitetes Se-
minar mit ein paar Seitenblicken auf die Bio-
grafie des „ehemaligen nächsten Präsidenten“ 
– es ist ein Lehrstück in gleich doppelter Hin-
sicht: Die Klimaveränderungen, ihre Wirkun-
gen und Ursachen werden selten so anschau-
lich und zugleich packend dargestellt wie hier. 
Und: Wenn man erst einmal die Vorurteile 
gegen eine fachliche Argumentation im 
Wahlkampfstil beiseite gelegt hat, kann man 
viel über gut, phasenweise brillant umgesetzte 
kommunikative (Vermittlungs-)Strategien 
lernen. 

Und, am Rande bemerkt: Film und Buch zei-
gen auch, dass diese Medien sich sehr sinnvoll 
ergänzen können.                                                    (ks) 

Die neue Lust an der überschätzten Stadt … 
Rauterberg, Hanno (2007) Die neue Lust an 
der Stadt. Wie wir in 20 Jahren leben und wie 
wir wohnen werden.  
Sewing, Werner (2007) Die überschätze Stadt. 

Beides in: BDA Niedersachsen (Hg.) Jahrbuch 
2006.2007. Hannover S. 116 ff. 

Neue Lust – überschätzt … eine eigenartig 
anmutende Titelkollage, und doch schon die 
zentrale Botschaft: In seinem Jahrbuch 
2006.2007 stellt der BDA Niedersachsen –
neben vielen anderen lesenswerten Beiträgen 
– zwei Artikel gegeneinander (genauer: im 
Layout übereinander), die beides verkünden: 
Es gibt ein neues, bzw. wiedererwachtes Inte-
resse an der Stadt, nicht nur von den Woopies 
(den „well-off-older-people“), sondern auch 
von Jüngeren, die die gut eingebundene Lage 
mit hohem Wohnwert – gibt es sie denn – dem 
Wohnen am Rande vorziehen. Hanno Rau-
terberg fasst hier einige der jüngeren Beo-
bachtungen in Szenarien zusammen, die das 
Bild von der „Renaissance der Stadt“ ausma-
len und fordert, dass nun Bundespolitik und 
Kommunen die Zeichen der Zeit erkennen 
und diese „neue Lust“ fördern und unterstüt-
zen sollten. 

Werner Sewing ist ein wenig zurückhaltend 
und begreift Renaissance hier eher als in Zu-
kunft „friedliche Koexistenz zwischen Stadt 
und Suburbia“, denn – so seine These illust-
riert am Beispiel Berlins – „nur ein wachsen-
des Umland garantiert die Renaissance des 
Prenzlauer Bergs“. 

Kurzum: Bei Beiträge widersprechen einan-
der nicht, sondern ergänzen sich. Es spricht 
einiges dafür, dass Re- und Suburbanisierung 
nebeneinander stehen werden und dass ins-
besondere in Regionen, in denen im Umland 
der Kernstädte eigenständige städtische Räu-
me existieren, sehr differenzierte Lagestruk-
turen und Wanderungsbewegungen zu beo-
bachten sein werden. Dabei wird es Gewinner 
und Verlierer geben …                                           (ks) 
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Das Interact-Handbuch 
... ein Handbuch "von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus Stadtverwaltungen für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in Stadtverwal-
tungen(in der strategischen Planung oder im 
Projektmanagement)“. 

„... Wie gestaltete man die Governance Syste-
me effektiver und effizienter – im Sinne der 
Umsetzung von Politiken und im Sinne der 
demokratischen Legitimität? ...“ 

In diesem Handbuch wird ein praxisorientier-
te Ansatz vorgestellt, eigene Situation zu re-
flektieren, Fragen zu identifizieren und teil-
weise auch geeignete Antworten darauf zu 
finden. 

Das Interact-Handbuch ist eines der Projekt-
ergebnisse des INTERACT (2002-2004) – ei-
nes Thematischen Netzwerks, das aus dem 5. 
Forschungsrahmenprogramm der EU / Leit-
aktion "Die Stadt von morgen und das kultu-
relle Erbe" gefördert wurde.                             (hh) 

Weitere Informationen finden Sie im Internet un-
ter http://www.interact-network.org.  
Die Produkte sind auch über die Landeshaupt-
stadt München unter 
http://www.muenchen.de/Rathaus/politik/europa
/projekte/37909/index.html sowie auf CD-Rom 
erhältlich. 
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